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Textliche Darstellungen Erläuterungen

Entwicklungsziele und Festsetzungen

1. Entwicklungsziele für die Landschaft

1. Entwicklungsziele für die Landschaft

Die  Entwicklungsziele  werden  aufgrund 
des § 18 LG NRW dargestellt und erläu-
tert.

Die  Entwicklungsziele  stellen  flächende-
ckend das Schwergewicht der zu erfüllen-
den Aufgaben der Landschaftsentwicklung 
dar.

1. die Erhaltung einer mit naturnahen Le-
bensräumen  oder  sonstigen  natürli-
chen  Landschaftselementen  reich 
oder  vielfältig  ausgestatteten  Land-
schaft,

2. die Anreicherung einer im ganzen er-
haltenswürdigen Landschaft mit natur-
nahen  Lebensräumen  und  mit  glie-
dernden  und  belebenden  Elementen 
(entfällt in diesem Planungsraum),

3. Wiederherstellung einer in ihrem Wir-
kungsgefüge,  ihrem Erscheinungsbild 
oder ihrer Oberflächenstruktur geschä-
digten  oder  stark  vernachlässigten 
Landschaft  (entfällt  in  diesem  Pla-
nungsraum),

4. der Ausbau der Landschaft für die Er-
holung,

5. die  Ausstattung  der  Landschaft  für 
Zwecke des Immissionsschutzes  und 
des Bodenschutzes oder zur Verbes-
serung des Klimas (entfällt in diesem 
Planungsraum),

6. die  temporäre Erhaltung bis zur  Ver-
wirklichung  der  Ziele  der  Bauleitpla-
nung.

7.  Entwicklungsflächen  für  die  Landwirt-
schaft

Die  Entwicklungsziele  sind  auf  der 
Grundlage  der  Bestandsaufnahme  und 
ihrer Bewertung festgelegt worden. Even-
tuelle Umsetzungen erfolgen nur im Ein-
vernehmen mit den Betroffenen. 

Die Entwicklungsziele für die Landschaft 
richten sich ausschließlich an die Behör-
den  oder  sonstigen  Nutzungsberechtig-
ten.

Bei der Darstellung der Entwicklungsziele 
für die Landschaft sind die im Plangebiet 
zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben und 
die  wirtschaftlichen  Funktionen  der 
Grundstücke  berücksichtigt  worden.  Die 
Entwicklungsziele  richten  sich  nach  der 
im  Plangebiet  betriebenen  land-  und 
forstwirtschaftlichen  Nutzung. Auch  die 
Freizeit-  und  Erholungsfunktionen  wer-
den  durch  die  Darstellung  der  Entwick-
lungsziele nicht beeinträchtigt.

Die  Entwicklungskarte  enthält  Abgren-
zung und Kennzeichnung der Teilräume 
mit unterschiedlichen Entwicklungszielen.

Bei  zukünftigen  Eingriffen  in  Natur  und 
Landschaft muss die für den Eingriff zu-
ständige Behörde ihre spezifischen land-
schaftspflegerischen  Maßnahmen  mit 
den Entwicklungszielen in Einklang brin-
gen. Insbesondere wird auf die §§ 4 bis 6 
LG  NRW  in  Verbindung  mit  §  33  LG 
NRW hingewiesen. Ausgleichende Maß-
nahmen  sind  an  die  jeweilige  Land-
schaftsstruktur  anzupassen.  Bei  größe-
ren  Eingriffen  in  Natur  und  Landschaft, 
die  erheblich  oder  nachhaltig  im  Sinne 
des § 4 LG NRW sind, sind landschafts-
pflegerische Begleitpläne aufzustellen.
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Textliche Darstellungen Erläuterungen

Es werden im Plangebiet folgende Ent-
wicklungsziele dargestellt:

1.1 Entwicklungsziel 1:   Erhaltung

1.1 Entwicklungsziel 1: Erhaltung

Erhaltung  einer  mit  naturnahen  Lebens-
räumen oder sonstigen natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig aus-
gestatteten Landschaft.

Dieses Entwicklungsziel  gilt  für die nach-
folgend aufgeführten Teilräume:

- Krutscheider Tal (LE 1, teilweise)

- Osterholz (LE 2)

- Tal der Düssel (LE 3a,b)

- Landwirtschaftliche  Flächen  zwischen 
Schöller und Tesche (LE 4b, LE 4d)

-- Lüntenbeck (LE 6)

- Eskesberg (LE 7)

- Steinberger, Brucher und  Eigenbachtal 
(LE 8a teilweise, LE8b - e)

- Kleine Höhe und Golfplatz (LE 9, teilwei-
se)

- Obensiebeneick (LE 10a,c und b teilwei-
se)

- Mirker  Hain  /  Kaiser  Wilhelm Hain  (LE 
11)

- Einzugsgebiet Deilbach (LE 12)

- Mirker u. Hohenhagener Bachtal (LE 13)

- Nächstebreck - West (LE 14, teilweise)

- Nächstebreck - Nord (LE 15) 

- Nächstebreck - Ost (LE 16a, b teilweise, 
c)
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Textliche Darstellungen Erläuterungen

In dem Entwicklungsraum bedeutet  die-
ses Entwicklungsziel insbesondere:

- Erhalten  der  derzeitigen  Land-
schaftsstruktur

- Erhalten  des  Grünlandes  in  Tälern 
und auf Hangflächen 

- Erhalten  der  Wälder  auf  den  land-
schaftsprägenden stark geneigten und 
steilen Talhängen

- Erhalten des wertvollen Baumbestan-
des,  hervorragender  Einzelbäume, 
Baumgruppen, Baumreihen und Wald-
gehölze

- Erhalten  und  Ergänzen  der  Hecken-
strukturen

- Erhalten,  Sichern,  ggf.  Verbessern 
des ökologischen Zustandes der vor-
handenen natürlichen und naturnahen 
Bachläufe  bzw.  -abschnitte  und  der 
Talböden als  wertvolle  Gewässerbio-
tope,  besonders  der  Quelleinzugsge-
biete, Wiesen und Feuchtwiesen

- Erhaltung  und  Sicherung  wertvoller 
Lebensräume

- Erhaltung  und  Sicherung  des  Land-
schaftsbildes

- Erhaltung  und  Sicherung  kulturhisto-
risch  bedeutsamer  Landschaftsele-
mente

- Erhaltung  und  Sicherung  wissen-
schaftlich  und  naturgeschichtlich  be-
deutsamer Landschaftselemente

- Erhaltung und Sicherung der Waldrän-
der,  Vegetationsräume,  Obstwiesen 
und Alt-/Tothölzer

- Stabilisierung  und  langfristige  Siche-
rung einer für Fließgewässer des ber-
gischen Landschaftsraumes charakte-
ristischen Bachflora und -fauna

- In den ausgewiesenen Teilräumen wer-
den zur  Erfüllung dieses Entwicklungs-
zieles Schutzausweisungen gemäß § 19 
LG NRW vorgenommen

- Erhaltung und Sicherung der Landschaft 
für Freizeit- und Erholungsfunktionen.
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Textliche Darstellungen Erläuterungen

1.2 Entwicklungsziel 2:   Anreicherung

1.2 Entwicklungsziel 2: Anreicherung

Die Anreicherung einer im Ganzen erhal-
tungswürdigen Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen  und  mit  gliedernden  und 
belebenden Elementen.

Dieses Entwicklungsziel  gilt  für die nach-
folgend aufgeführten Teilräume:

- Landwirtschaftliche Flächen bei Schöller 
(LE 4a)

- Krutscheidter Bach westlich Schrotzberg 
(LE 1)

- Landwirtschaftliche  Flächen  bei  Wolfs-
holz / Obensiebeneick (LE 10b)

- Landwirtschaftliche  Flächen  westlich 
Dönberg (LE 10b)

Das Entwicklungsziel  2  wird  dargestellt, 
wenn eine im Ganzen erhaltungswürdige 
Landschaft  nur  geringfügig  mit  naturna-
hen Lebensräumen und mit gliedernden 
und  belebenden  Landschaftselementen 
ausgestattet ist.

Zur  Erfüllung des Entwicklungszieles ist 
in verstärktem Maße über die Anreiche-
rung  mit  gliedernden  und  belebenden 
Landschaftselementen hinausgehend die 
Entwicklung seltener  Biotoptypen wie  z. 
B. Saumbiotope, Hochstaudenfluren usw. 
zu fördern. Der Anteil der Gehölzstruktu-
ren ist zu erhöhen.

Durch  nur  kleinflächige  Inanspruchnah-
me von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen  sowie  durch  Gehölzpflanzungen, 
Anpflanzungen von  Bäumen und Sträu-
chern am Südrand von Straßen oder We-
gen  sollen Beeinträchtigungen der land-
wirtschaftlichen Nutzung weitgehend ver-
mieden werden.

1.3 Entwicklungsziel 3:   Wiederherstellung

entfällt in diesem Landschaftsplan

Entwicklungsziel 3: Wiederherstellung

Das  Entwicklungsziel  Wiederherstellung 
wird für die Flächen im Kalkabbaugebiet  
Dornap  dargestellt,  die  im  Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes Wuppertal-
Nord liegen für die aber keine Schutzfest-
setzung vorgesehen ist.  Es handelt  sich  
hierbei  um Flächen,  die  noch  abgebaut  
werden oder für die im Rahmen der Ab-
bauplanung noch Veränderungen vorge-
sehen sind. 

- Nach  Beendigung  des  Kalkabbaus  sind 
die Flächen mit  dem Entwicklungsziel  3 
entsprechend  der  Planfeststellung  und 
den  Abbau-  und  Rekultivierungsplänen 
wiederherzustellen.
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Textliche Darstellungen Erläuterungen

1.4 Entwicklungsziel 4:   Ausbau

1.4 Entwicklungsziel 4: Ausbau

Ausbau der Landschaft für die Erholung.

Teile  des  Eigenbachtals  und  Brucher 
Bachtals  westlich  von  Katernberg  (LE 
8a). Zielsetzung für diesen Raum ist:

Die Landschaft westlich  von Katernberg 
wird gegenwärtig stark zu Naherholungs-
zwecken genutzt. Das ist wahrscheinlich 
nicht nur auf das attraktive Landschafts-
bild der bäuerlichen Kulturlandschaft zu-
rückzuführen, sondern auch auf die rela-
tiv dichte Bebauung mit Hochhäusern am 
Siedlungsrand im Bereich Eckbusch. 

- Erhaltung der  charakteristischen Ber-
gischen  Kulturlandschaft  und  weitere 
Anreicherung mit gliedernden und be-
lebenden Elementen (Hecken, Baum-
reihen)

- Anlage eines natur-  und kulturkundli-
chen Lehrpfades mit didaktischer Aus-
richtung insbesondere auf Kinder und 
Jugendliche im schulpflichtigen Alter

Insbesondere für die Einwohner Katern-
bergs  ohne  eigenes  Gartengrundstück 
soll im Nahbereich die Möglichkeit zur Er-
holung in der  freien Landschaft  verbes-
sert werden. 

Zu diesem Zweck sollen im Rahmen der 
Anlage eines natur- und kulturkundlichen 
Lehrpfades neue Fuß- und Radwegever-
bindungen  geschaffen,  Anpflanzungen 
von Hecken und Bäumen vorgenommen 
und Rastmöglichkeiten (z.B. ev. Grillhüt-
te)  angelegt  werden.  Der  Lehrpfad  soll 
vor allem Kindern und Jugendlichen die 
örtlichen  Besonderheiten  der  Natur-  u. 
Kulturlandschaft nahe bringen.

Teile der Nordbahntrasse und der Kohlen-
bahntrasse:

- Ausbau der ehemaligen Bahntrassen 
zu einem Geh- und Radweg

1.5 Entwicklungsziel 5:   Ausstattung
entfällt in diesem Landschaftsplan

1.6 Entwicklungsziel 6:   Temporäre Erhaltung

1.6 Entwicklungsziel 6: 
Temporäre Erhaltung

Temporäre  Erhaltung  der  jetzigen  Land-
schaftsstruktur bis zur Verwirklichung von 
Vorhaben über die Bauleitplanung.

Innerhalb  des  Geltungsbereichs  des 
Landschaftsplanes  sind  rechtsverbindli-
che Bebauungspläne mit Festsetzungen 
von Bauflächen nicht enthalten. 
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Textliche Darstellungen Erläuterungen

Soweit  der  Flächennutzungsplan  (Ent-
wurf  2002) Flächen  innerhalb  des  Gel-
tungsbereiches  des  Landschaftsplanes 
als Bauflächen darstellt, werden diese als 
Flächen  mit  der  Zielsetzung „temporäre 
Erhaltung“ dargestellt.

Dieses  Entwicklungsziel  ist  für  folgende 
Teilbereiche dargestellt:

1.        Wiedener Straße
2.        Halde Radenberg
3. An der Bük
4.       Bahnstraße
5.        Eskesberg
6. Kleine Höhe I
7. Schevenhofer Weg
8. Obensiebeneick/Vogelsbruch
9. Eggenbruch
10.  Neuenbaumer Weg
11. Auf´m Hagen
12. Im Siepen
13. Mählersbeck Nord
14. Haarhausen
15. Windhövel – Wittener Straße

Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Gewerbebaufläche 
Gewerbebaufläche 
Gewerbebaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Wohnbaufläche 
Vorhabenbezogener B-Plan
Gewerbebaufläche 

16. Blumenroth
17. Jesinghausen West
18. Im Dickten

Gewerbebaufläche 
Friedhofsflächenerweiterung
Wohnbaufläche

1.6.1 Entwicklungsziel 6.1: 
Temporäre Erhaltung

Temporäre  Erhaltung  der  jetzigen  Land-
schaftsstruktur bis zur Verwirklichung von 
Vorhaben über die Bauleitplanung.

Dieses Entwicklungsziel umfasst die tem-
poräre Erhaltung der Flächen, für die der 
Gebietsentwicklungsplan  für  den  Regie-
rungsbezirk  Düsseldorf  (GEP  99)  die 
Darstellungen „Allgemeiner Siedlungsbe-
reich“  (ASB)  und „Bereich  für  gewerbli-
che  und  industrielle  Nutzungen“  (GIB) 
enthält.

Dieses  Entwicklungsziel  ist  für  folgende 
Teilbereiche dargestellt:
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Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Entwicklungsziele)

Textliche Darstellungen Erläuterungen

1. Zur Waldkampfbahn/In den alten Lo-
ten

2. Bahnstraße

3. Aprather Weg

4. Naurathssiepen
5. Kleine Höhe I (3 Teilflächen)

6. Kleine Höhe II

7. Am alten Triebel
8. Altenbrand
9. Horather Schanze
10. Bracken
11. Mählersbeck
12. Dreigrenzen/Kämperbusch

13. Blumenroth

14. Otto-Hausmann-Ring 
15. Otto-Hausmann-Ring (östl. Deponie-

fläche)
15 16.Jesinghausen Ost

16. 17.Zum Lohbusch

Allgemeiner Siedlungsbereich

Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich

Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich

Die Darstellung der Entwicklungsziele 6 und 6.1 hat zur Folge, dass bei Rechtskraft eines Bebau-
ungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 (BauGB), welche die Grenzen für im 
Zusammenhang bebaute Ortslagen festlegen, der Landschaftsplan für diesen Bereich zurücktritt bzw. 
außer Kraft tritt.

1.7 Entwicklungsziel 7: Entwicklungsflächen für die Landwirtschaft

1.7 Entwicklungsziel 7:   Entwicklungsfläche für   
die Landwirtschaft

Mit dem Entwicklungsziel sind mögliche Erweiterungs-
flächen für Hofstellen dargestellt.

Dieses Entwicklungsziel ist für folgende 
Teilbereiche dargestellt:
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Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Entwicklungsziele)

Textliche Darstellungen Erläuterungen

1. Gut zur Linden (Schrotzberg)
2. Holthauser Heide 2x
3. Schlehenweg
4. Groß Drinhausen
5. Bahnstraße Grünewald
6. Gut Steinberg
7. Frankholzhäuschen
8. Frankholzhäuschen / Am Hagen
9. Wiesenhaus (Aprather Weg)
10. Melandersbruch 2x 
11. Zum Löh
12. Eigenbachtal 3x 
13. Oberste Leimberg
14. Römersleimberg
15. Steingeshof
16. Wüstenhof
17. Schevenhof
18. Brink
19. Obenrohleder
20. Schneis
21. Siebeneick
22. Öters
23. Saurenhaus (Dönberger Bach)
24. Neuenbaumer Weg
25. Stürmannsweg (Horath)
26. Eggerbrucherdelle 
27. Prinzberger Weg
28. Stopses
29. Wollbruchsmühle
30. Schöllerweg/Niederfurth
31. Oberdüsseler Weg
32. Untenrohleder

Die in dem Kataster landwirtschaftlicher Hofstellen darge-
stellten Entwicklungsräume weisen Flächen aus, in denen 
zur Erhaltung der Wirtschaftsfähigkeit der Betriebe erfor-
derliche Erweiterungs- oder Ergänzungsbauten durchge-
führt werden können.

Ungeachtet anderer notwendiger Genehmigungen oder Er-
laubnisse und unter Anwendung der Eingriffsregelung des 
Landschaftsgesetzes NRW (Verpflichtung von Ausgleichs- 
oder  Ersatzmaßnahmen)  können  auf  den  dargestellten 
Flächen landschaftsrechtliche Belange den Vorhaben nicht 
so entgegen gestellt werden, dass daraus eine Versagung 
der landschaftsrechtlichen Befreiung nach § 69 LG NRW 
abzuleiten wäre.“ 
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Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

2. Festsetzungen  für  besonders  geschützte  Teile  von  Natur  und 
Landschaft (§ 19 - § 23 Landschaftsgesetz NRW)

Die Abgrenzung und die Kennzeichnung der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft 
sowie die von diesen Festsetzungen betroffenen Grundstücke sind aus der Festsetzungskarte zu ent-
nehmen. Die Nummerierungen wurden überwiegend von West nach Ost durchlaufend vorgenommen. 
Die Festsetzungen als Schutzgebiete basieren im wesentlichen auf dem Fachbeitrag der Landesan-
stalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung NRW (Biotopverbundflä-
chenkataster in der Fassung vom 17.05.1996), dem Gebietsentwicklungsplan Düsseldorf (1999), dem 
Forstlichen Fachbeitrag zum Landschaftsplan Wuppertal-Nord (1994), den Untersuchungen und An-
gaben des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal und der nach § 29 BNatSchG anerkannten Na-
turschutzverbände, der Stadtbiotopkartierung nach Kunick und Rohner (1986/89/93), dem stadtökolo-
gischen Planungsbeitrag zum Flächennutzungsplanentwurf (Offenlage 2002) und den Angaben aus 
dem Fließgewässerinformationssystem Wuppertal.

Die im Bereich der Biotope gemäß § 62 Abs. 1 LG NRW unmittelbar anzuwendenden Bestimmungen 
des § 62 Abs. 1 und Abs. 2 LG NRW bleiben unberührt. Die Identifizierung und Abgrenzung erfolgte in 
dem nach § 62 Abs. 3 LG NRW vorgesehenen Verfahren; danach werden die Biotope werden durch 
in einer gesonderten Karte  entsprechende Änderungen der Festsetzungskarte gemäß § 62 Abs. 3 
Satz 3 LG NRW nachrichtlich dargestellt.

2.1 Allgemeine Festsetzungen für alle Naturschutzgebiete

2.1 Allgemeine Festsetzungen für alle  Natur-
schutzgebiete

Aufgrund der  §§ 19 und 20 LG NRW in 
Verbindung mit § 34 Abs. 1 LG NRW ist 
Nachfolgendes allgemein festgesetzt :

Der  Schutz  ist  nach Maßgabe der  Ent-
wicklungsziele  für  die  Landschaft  und 
insbesondere auf der Grundlage der bio-
ökologischen  Bewertung  sowie  nach 
landschaftspflegerischen,  wissenschaftli-
chen und kulturhistorischen Kriterien fest-
gesetzt.  Schutzzwecke  gem.  §  20  LG 
NRW:

a) zur  Erhaltung  von  Lebensgemein-
schaften  oder  Biotopen  bestimmter 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten,

b) aus  wissenschaftlichen,  naturge-
schichtlichen,  landeskundlichen oder 
erdgeschichtlichen Gründen oder

c) wegen  der  Seltenheit,  besonderen 
Eigenart  oder  hervorragenden 
Schönheit  einer  Fläche  oder  eines 
Landschaftsbestandteils.

Die  Festsetzung  ist  auch  zulässig  zur 
Herstellung oder Wiederherstellung einer 
Lebensgemeinschaft oder einer Lebens-
stätte im Sinne des Buchstabens a).
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Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

A. Verbote

Verboten ist insbesondere:

1. bauliche Anlagen im Sinne des § 1 in 
Verbindung  mit  § 2  Bauordnung  für 
das Land Nordrhein-Westfalen öffentli-
che Verkehrsanlagen und ihre Neben-
anlagen  sowie  Anlagen,  die  der  Auf-
sicht der Bergbehörden unterliegen, zu 
errichten,  zu  ändern oder  deren Nut-
zung zu ändern, auch wenn sie keiner 
Baugenehmigung bedürfen sowie Än-
derungen der Außenseite bestehender 
Anlagen,

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Baustoffen und Bautei-
len hergestellte Anlagen.

Bauliche  Anlagen  sind  insbesondere 
auch:

a) Dauercamping- und Zeltplätze,

b) Sport- und Spielplätze,

c) Lager- und Ausstellungsplätze,

d) Zäune  und  andere,  aus  Baustoffen 
oder  Bauteilen  hergestellte  Einfrie-
dungen,

e) Aufschüttungen,  Verfüllungen  und 
Abgrabungen,

f) künstliche  Hohlräume  unterhalb  der 
Erdbodenfläche,

g) oberirdische  oder  unterirdische  Ver-
sorgungs- oder Entsorgungsleitungen 
sowie Drainagen, 

 in Naturschutzgebieten mit Gewässern:

h) Landungs-, Boots- und Angelstege,

i) am Ufer oder auf  dem Grund eines 
Gewässers verankerte Fischzuchtan-
lagen, Wohn- und Hausboote.

2. Frei-  und  Rohrleitungen,  Fernmelde-
einrichtungen,  Erdkabel,  Zäune  oder 
andere  Einfriedungen  zu  bauen,  zu 
verlegen oder zu ändern, mit Ausnah-
me ortsüblicher Weide- und Kulturzäu-
ne,

Die  Unterhaltung  und  Änderung  beste-
hender  Ver-  und  Entsorgungsleitungen 
müssen  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde vorzeitig angezeigt  werden. Er-
hebt die untere Landschaftsbehörde nicht 
binnen  eines  Monats  hiergegen Beden-
ken,  kann  die  Maßnahme  ausgeführt 
werden.

3. Werbeanlagen  oder  –mittel  sowie
Schilder  oder  Beschriftungen  zu  er-
richten,  anzubringen  oder  zu  ändern, 
soweit  sie  nicht  ausschließlich  auf 
Schutzausweisungen  hinweisen,  als 
Ortshinweise  oder  Warntafeln  dienen 
oder soweit diese sich auf den Verkehr 
beziehen  oder  soweit  diese  nicht  im 
Zusammenhang mit der 
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Direktvermarktung  landwirtschaftlicher 
Produkte  stehen,  dem  Oberbürger-
meister der Stadt Wuppertal als untere 
Landschaftsbehörde vor Durchführung 
angezeigt werden und dieser nicht bin-
nen eines Monats Bedenken erhoben 
hat,

4. Veranstaltungen jeder Art durchzufüh-
ren,

5. Buden,  Verkaufsstände,  Verkaufswa-
gen  oder  Warenautomaten  aufzustel-
len,

6. Abfälle sowie andere Stoffe oder Ge-
genstände im Sinne des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes einzubrin-
gen,  abzuleiten,  kurzfristig  oder  auf 
Dauer zu lagern,

Hierzu zählen auch das Abladen von so-
genanntem "Grünmüll", d.h. Schnitt- oder 
Mahdgut aus privaten Hausgärten sowie 
Schlacken,  Aschen  und  Recyclingmate-
rialien,  die  gemäß  entsprechender 
Runderlasse  im  Straßen-,  Wege-  und 
Erdbau  abgedeckt  eingebaut  werden 
dürften.

7. Wege  und  Plätze  anzulegen  und  zu 
ändern,

Im Rahmen der ordnungsgemäßen land-
wirtschaftlichen Nutzung sind Lagerplät-
ze,  Plätze für Silagemieten oder  Futter, 
Heu- oder Strohlagerung nicht verboten, 
sofern die Gerätschaften und das Materi-
al  im  eigenen  Betrieb  eingesetzt  bzw. 
verwertet werden.

8. das Feuermachen, das Rauchen, das 
Zelten  und  Lagern,  das  Abstellen, 
Warten und Reinigen von Fahrzeugen 
aller  Art,  Wohnwagen  und  Mobilhei-
men sowie das Bereitstellen, Anlegen 
oder  Ändern  von  Stellplätzen  für  die 
vorgenannten  Fahrzeuge  und  von 
Zelt- und Campingplätzen,

9. Einrichtungen  für  den  Schieß-,  Luft- 
und  Wassersport  sowie  für  den  Mo-
dellsport  bereitzustellen  oder  anzule-
gen sowie diese Sportarten zu betrei-
ben,

10. Hunde  unangeleint  laufen  zu  lassen, 
soweit  es sich nicht  um Hüte-,  Jagd- 
oder Hofhunde im bestimmungsgemä-
ßen Einsatz handelt,

11. Kleingärten  anzulegen,  geschützte 
Flächen als Grabeland zu nutzen,

13



Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

12. den Grundwasserspiegel zu verändern 
sowie  Bewässerungs-,  Entwässe-
rungs- oder andere den Wasserhaus-
halt  verändernde  Maßnahmen  vorzu-
nehmen,

Die  Unterhaltung  bzw.  Instandhaltung 
rechtmäßig in die Fließgewässer ein-ge-
leiteter Drainagen ist geregelt in der Un-
berührtheitsklausel:  "Unberührt  von  den 
Ge- und Verboten bleibt die ordnungsge-
mäße  landwirtschaftliche  Nutzung".  Bei 
Änderungen der Einleitung in ein Gewäs-
ser sowie Neuverlegungen bedarf es ne-
ben  einer  landschaftsrechtlichen  Befrei-
ung auch einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis zur Einleitung in ein Gewässer.

13. Bohrungen,  Sprengungen,  ober-  oder 
unterirdische  Gewinnung  von  Boden-
schätzen  oder  sonstige  Veränderun-
gen der Boden-, Fels- oder Ufergestalt 
vorzunehmen,

Zu den sonstigen Veränderungen der Bo-
dengestalt  gehören  auch  Aufschüttun-
gen,  Abgrabungen  oder  das  Verfüllen 
von Senken.

14. Tiere oder Pflanzen einzubringen, aus-
zusetzen oder anzusiedeln,

Dieses  Verbot  gilt  nicht  für  heimische 
Fischarten  und  Weidetiere.
Bezüglich des Verbots, wildlebende Tiere 
einzubringen ist  gemäß Runderlass des 
MUNLV v. 01.03.1991 (MBL I. NRW. S. 
507) § 31 LJG NRW das Aussetzen von 
Wild mit Genehmigung der oberen Jagd-
behörde unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich.

 Künstliche Besatzmaßnahmen nach § 3 
(2) LfischG NRW sollten nur mit autoch-
thonen Fischen durchgeführt werden.

15. wildlebende  Tiere  mutwillig  zu  be-
unruhigen,  ohne  vernünftigen  Grund 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
sowie Puppen, Larven, Eier und Brut- 
oder  Wohnstätten  von  Tieren  fortzu-
nehmen oder zu beschädigen,

16. das Düngen und Kälken sowie die An-
wendung  von  Pflanzenbehand-
lungsmitteln einschließlich Schädlings-
bekämpfungsmitteln,

Für  die  Naturschutzgebiete  können  im 
Bedarfsfall  Pflege- und Entwicklungsplä-
ne (PEPL) und Waldpflegepläne erstellt 
werden,  mit  Empfehlungen  für  Bewirt-
schaftungsformen. Diese können im Ver-
tragsnaturschutz  oder  sonstigen  Verträ-
gen vereinbart werden.

17. Brachflächen,  Grünland,  Quellsümpfe 
oder landwirtschaftlich extensiv bewirt-
schaftete  Flächen  umzubrechen,  in 
eine  Intensivnutzung  zu  überführen 
oder in eine andere Nutzungsart  um-
zuwandeln,

Nach § 24 Landschaftsgesetz NRW gel-
ten Grundstücke als Brachflächen, deren 
Nutzung aufgegeben ist oder die länger 
als 3 Jahre nicht genutzt sind. Landwirt-
schaftliche Flächen, die aufgrund vertrag-
licher Regelungen im Rahmen des

Vertragsnaturschutzes für bestimmte Zeit 
aus der Nutzung ausgenommen werden, 
gelten  nicht  als  Brachflächen  im  Sinne 
des Gesetzes.
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18. Bäume,  Sträucher,  Hecken,  Gebü-
sche,  Feldgehölze,  Ufergehölze,  Ge-
hölzstreifen, Obstwiesen oder sonstige 
Pflanzen  zu  beschädigen,  auszurei-
ßen,  auszugraben  oder  Teile  davon 
abzutrennen  (dazu  gehört  auch  das 
Sammeln von Beeren und Pilzen), als 
Beschädigung gelten auch das Verlet-
zen des Wurzelwerkes und jede ande-
re  Maßnahme,  die  geeignet  ist,  das 
Wachstum und  das  Erscheinungsbild 
zu beeinflussen,

Hierzu zählen nicht die üblichen Pflege-
maßnahmen,  wie  Obstbaum-,  Kopfwei-
den-  oder  Heckenschnitt  unter  Beach-
tung des § 64 LG NRW.

19. die  Anlage  von  Weihnachtsbaum-, 
Schmuckreisig-  oder  Baumschul-  so-
wie Sonderkulturen,

20. das  Betreten  und  Befahren  von  Flä-
chen  und das Abstellen von Fahrzeu-
gen außerhalb der befestigten Wege, 
Park-, Stellplätze und Hofräume, diese 
dort zu waschen, sowie Motorflugmo-
delle  oder  Leichtflugzeuge  über  dem 
Gebiet zu betreiben,

21. Klärschlamm auszubringen sowie Sila-
ge- und Futtermieten anzulegen,

Hierzu gehören nicht mit Folie abgedeck-
te Strohballen und Heuballen.

22. Böden  zu  verfestigen,  zu  versiegeln, 
zu verunreinigen oder die Bodenerosi-
on zu fördern,

23. die  chemische  Behandlung  von  Holz 
oder anderen Produkten im Schutzge-
biet,

24. Wildäcker anzulegen und Wildfütterun-
gen  außerhalb  von  Notzeiten  gemäß 
§ 25  Abs. 1  Landesjagdgesetz  NRW 
vorzunehmen,

25.  Hochsitze zu errichten, Regelungen  nach  2.1 B.3 sind  davon 
ausgenommen.

26. Erstaufforstungen vorzunehmen,

27. die Wiederaufforstung mit nicht boden-
ständig-heimischen  Baum-  und 
Straucharten,

28. Kahlschläge im Bereich von Laubholz-
beständen  und  Mischwaldbeständen 
durchzuführen,  d. h,  diese  Bestände 
anders als femel-, saumartig oder ein-
zelstammweise zu nutzen,
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29. außerhalb der gekennzeichneten Reit-
wege  im  Wald  sowie  außerhalb  von 
Straßen  und  Wegen  in  der  freien 
Landschaft zu reiten,

30. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrie- 
und  Silageabwässer  einzuleiten  oder 
andere  gewässerverschmutzende 
oder  die  Wasserqualität  mindernde 
Stoffe sowie  grundsätzlich  in die Ge-
wässer einzuleiten oder im Schutzge-
biet oberflächig abzuleiten,

31. Maßnahmen  der  Gewässerunterhal-
tung ohne vorherige  Abstimmung mit 
dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde vorzunehmen,

32. Gewässer zu düngen oder  zu kälken 
oder  sonstige  Änderungen  des  Was-
serchemismus vorzunehmen,

33. Fließgewässerränder  und  Quellen  zu 
beweiden,

Der  Schutz  der  Quellbereiche  und  Ge-
wässerränder erfolgt durch Abzäunungs-
maßnahmen  im  Einvernehmen  mit  den 
Eigentümern/ Nutzern unter Berücksichti-
gung von Viehtränken. Dazu können im 
Vertragsnaturschutz  Regelungen  getrof-
fen werden.

34. Quellen  oder  Gewässerränder  ein-
schließlich des Bewuchses zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder auf andere 
Art zu beeinträchtigen,

Zur  ordnungsgemäßen  Landwirtschaft 
und guten fachlichen Praxis gehört auch 
die Einrichtung von Viehtränken.

35. stehende  oder  fließende  Gewässer, 
hierzu zählen auch Fischteiche, anzu-
legen oder vorhandene Gewässer ein-
schließlich  ihrer  Ufer  zu  verändern 
oder Wasser zu entnehmen,

Siehe  Runderlass  des  Ministers  für  Er-
nährung,  Landwirtschaft  und  Forsten 
(jetzt:  Ministerium  für  Umwelt,  Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, MUNLV ) vom 26.11.1984, geän-
dert  durch  Runderlass  vom  11.04.1986 
(MBL.  S.  557),  „Naturschutz  und  Land-
schaftspflege  im wasserrechtlichen  Ver-
fahren  und  bei  wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen“.

36. Gewässer  auf  sonstige  Art  fischerei-
wirtschaftlich zu nutzen,

Im Übrigen gelten die Ausführungen des 
Landesfischereigesetzes  und  der  Lan-
desfischereiordnung.

37. Wasser- oder Eisflächen zu befahren 
bzw. zu betreten oder in den Gewäs-
sern zu baden,
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38. die intensive Beweidung. Die  Beweidung muss  so  extensiv  erfol-
gen,  dass  keine  nachhaltigen  Schäden 
der  Grasnarbe  verursacht  werden.  Be-
sonders  empfindlich  sind  die  Uferrand-
streifen und die engeren Auenbereiche.

B. Nicht verboten ist :

1. die  ordnungsgemäße  landwirtschaftli-
che  Bodennutzung  in  der  bisherigen 
Art und  im bisherigen Umfang, sofern 
die Bewirtschaftung gemäß der guten 
fachlichen Praxis erfolgt,

Unter ordnungsgemäßer landwirtschaftli-
cher Bodennutzung ist die Einhaltung der 
Grundsätze und Regeln der ‘guten fachli-
chen Praxis in der Landwirtschaft’ zu ver-
stehen,  wie  sie in § 17 des Bundesbo-
denschutzgesetzes  und  §  5  BNat-
SchGNeuregG (Gesetz zur Neuregelung 
des  Rechts  des  Naturschutzes  und der 
Landschaftspflege  und  zur  Anpassung 
anderer  Rechtsvorschriften)  vom  03. 
April 2002 definiert sind.

Der  technische  Fortschritt  in  der  Land-
wirtschaft  wird  durch  diese  Unberührt-
heitsklausel nicht eingeschränkt. Darüber 
hinaus  wird  auf  die  vom Rat  der  Stadt 
Wuppertal  am  29.03.2004  beschlosse-
nen  Leitlinien  zur  Wuppertaler  Land-
schaftsplanung verwiesen.

Die  Bewirtschaftung  im  bisherigen  Um-
fang bleibt  auch für den Rechtsnachfol-
ger von den Verboten unberührt.

Entwicklungen  der  Landwirtschaft,  z.  B. 
die  Haltung  neuer  Tierrassen  oder  der 
Anbau  neuer  Pflanzen  werden  grund-
sätzlich  (nicht  als  Einzelfall)  in  Abstim-
mung  mit  der  Landwirtschaftskammer 
Rheinland NRW geregelt.

2. die ordnungsgemäße forstliche Boden-
nutzung in  der bisherigen Art  und im 
bisherigen Umfang,

Unter  ordnungsgemäßer  forstlicher  Bo-
dennutzung ist die Einhaltung der Grund-
sätze einer ´nachhaltigen Forstwirtschaft` 
zu verstehen, wie sie in den §§ 1b/1b des 
Landesforstgesetzes definiert sind.

3. die  ordnungsgemäße  Ausübung  der 
Jagd  gemäß  Bundesjagdgesetz;  die 
Errichtung offener Ansitzleitern und im 
Einzelfall  von geschlossenen Kanzeln 
für  die  Schwarzwildbejagung  im  Ein-
vernehmen mit  dem Oberbürgermeis-
ter  der  Stadt  Wuppertal  als  untere 
Landschaftsbehörde,

Zur  ordnungsgemäßen  Ausübung  der 
Jagd gehört auch der Abschuss von Ra-
benvögeln,  Krähen  und  Elstern  gemäß 
der  Rabenvogel-Verordnung  vom 
25.10.1994  (GV  NRW  S.  964/SG  V. 
NRW. 792).

4. die  ordnungsgemäße  Ausübung  der 
Fischerei,

Hierzu  zählt  auch  das  Abfischen  von 
Restwasserflächen in Mulden und sonsti-
gen  Geländevertiefungen  nach  Rück-
gang von Hochwasser.
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5. vom  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde behördlich angeordnete geneh-
migte oder abgestimmte Schutz-, Pfle-
ge-,  Entwicklungs-  oder  Sicherungs-
maßnahmen  sowie  der  Zugang  zum 
Naturschutzgebiet  außerhalb  der 
Wege in Begleitung der Mitarbeiter der 
unteren Landschafts- oder Forstbehör-
de oder einer von diesen ermächtigte 
fachkundige Person,

Die Ermächtigung für den Zugang außer-
halb  der  Wege  kann  im  Sinne  dieser 
Ausnahme auch für  Leiter  von Lehrver-
anstaltungen,  Exkursionsgruppen  oder 
für  wissenschaftliche  Untersuchungen 
ausgesprochen werden. Ansprechpartner 
ist der Oberbürgermeister der Stadt Wup-
pertal  als  untere  Landschaftsbehörde 
bzw. die zuständige Forstverwaltung.

6. eine  sonstige  bei  Inkrafttreten  dieser 
Verordnung  rechtmäßig  ausgeübte 
Nutzung, in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang,

7. die Unterhaltung bestehender Versor-
gungs- oder Entsorgungseinrichtungen 
einschl.  Fernmeldeeinrichtungen  so-
wie ihre Änderung, soweit eine solche 
Änderung dem Oberbürgermeister der 
Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde vorher angezeigt  wird 
und dieser nicht binnen eines Monats 
hiergegen Bedenken erhebt,

Die  Neuanlage  und  Unterhaltung  von 
Drainagen im Rahmen der ordnungsge-
mäßen  landwirtschaftlichen  Nutzung  ist 
zulässig  sofern  keine  Einleitungsgeneh-
migung  des  Oberbürgermeisters  der 
Stadt Wuppertal als untere Wasserbehör-
de erforderlich ist.

8. Maßnahmen zur Behebung eines Not-
standes im Sinne des § 228 Bürgerli-
ches  Gesetzbuch  (BGB)  vom 
18.08.1896  (BGBI.  III  400-2),  zuletzt 
geändert  durch  Gesetz  vom 
24.06.1994  (BGBI.  S.  1406,  1411, 
1415),  neugefasst  durch  Bekanntma-
chung vom 02.01.2002 (BGGL. I, 2, S. 
42),  zuletzt  geändert  am  24.08.2002 
(BGGL. I, 62, S. 3412). Der Oberbür-
germeister der Stadt Wuppertal als un-
tere Landschaftsbehörde ist  vorab zu 
unterrichten; für den Fall, dass soforti-
ges Handeln geboten ist, unverzüglich 
nach Durchführung der Maßnahme,

9. der Zugang zu Gesteinsaufschlüssen, 
Dolinen und Quellen im Rahmen der 
geologischen  Landesaufnahme  und 
der  Forschungstätigkeit  geowissen-
schaftlicher Institute im Einvernehmen 
mit der unteren Landschaftsbehörde,

10. Maßnahmen  zur  Untersuchung  von 
Altlasten, soweit eine solche Maßnah-
me dem Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde vorher angezeigt wurde und die-
ser nicht innerhalb eines Monats hier-
gegen Bedenken erhoben hat,
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11. die Ausführung des geplanten Radwe-
ges auf der ehemaligen Bahntrasse im 
Naturschutzgebiet  ´Hasenkamp-Jun-
kersbeck`, wenn Planung und Ausfüh-
rung  dem  Schutzzweck  des  Natur-
schutzgebietes nicht entgegenstehen,

12. die  Durchführung  der  notwendigen 
Maßnahmen  zur  Wiederherstellung 
der Funktionsfähigkeit und Verkehrssi-
cherheit  der  Eisenbahn-Betriebsan-
lagen nach den aktuellen technischen 
Richtlinien  einschließlich  der  hierfür 
notwendigen  Vegetationsbeseitigung 
im  Falle  einer  Wiederinbetriebnahme 
unter Beachtung der geltenden rechtli-
chen Bestimmungen und Gesetze.

13. die Anlage der Trasse der „Regio-
Bahn“ insbesondere im Bereich des 
Naturschutzgebietes Düsseltal und 
Halde Hahnenfurth gem. dem Plan-
feststellungsbeschluss

14. die Endnutzung und Entwicklung  der 
als  Naturschutzgebiet  festgesetzten 
Halden- und Schlammteichflächen im 
Bereich  gem.  den Abbauplänen,  den 
Planfeststellungsbeschlüssen und den 
Vorgaben der Änderungen des Regio-
nalplanes (GEP 99) (Änderung 2007) 
im Kalksteinabbaugebiet Dornap .

D. Befreiungen

Von den Verboten nach Ziffer 2.1 A. 1 bis 
A. 38 und zusätzlich von in den einzelnen 
Naturschutzgebieten  festgesetzten  Ver-
boten kann gemäß § 69 Abs. 1 LG NRW 
der Oberbürgermeister der Stadt Wupper-
tal als untere Landschaftsbehörde auf An-
trag  im  Einzelfall  Befreiungen  erteilen, 
wenn

Befreiungen  können  mit  Nebenbestim-
mungen  verbunden  sowie  widerruflich 
und befristet erteilt werden.

a)  die  Durchführung  des  Verbotes  im  
      Einzelfall

aa)  zu einer nicht beabsichtigten Här-
te  führen  würde  und die  Abwei-
chung mit den Belangen des Na-
turschutzes und der Landschafts-
pflege zu vereinbaren ist oder

Der Beirat bei der unteren Landschafts-
behörde  kann  einer  beabsichtigten  Be-
freiung  mit  der  Folge  widersprechen, 
dass  die  Vertretungskörperschaft  der 
kreisfreien Stadt oder ein von ihr beauf-
tragter Ausschuss über den Widerspruch 
zu unterrichten ist.

Hält die Vertretungskörperschaft oder der 
Ausschuss den Widerspruch für berech-
tigt, muss der Oberbürgermeister der

19



Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

bb)  zu  einer  nicht  gewollten  Beein-
trächtigung von Natur und Land-
schaft führen würde oder

b)   überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 
§ 5 LG NRW gilt entsprechend.

Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde  die  Befreiung  versagen.  Wird 
der Widerspruch für unberechtigt  gehal-
ten,  darf  die  Befreiung nur  mit  der  Zu-
stimmung  der  höheren  Landschaftsbe-
hörde  erteilt  werden  (§ 69  Abs.  1  LG 
NRW).

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbe-
hörde kann einer beabsichtigten Befreiung 
mit der Folge widersprechen, dass die Ver-
tretungskörperschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt über den Widerspruch zu  
unterrichten ist. Hat der Beirat nicht inner-
halb von sechs Wochen nach Aufforderung 
eine Stellungnahme abgegeben, so kann die 
untere Landschaftsbehörde ohne die Stel-
lungnahme entscheiden. Hält die Vertre-
tungskörperschaft den Widerspruch für be-
rechtigt, muss die untere Landschaftsbehör-
de die Befreiung versagen. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, hat die un-
tere Landschaftsbehörde die Befreiung zu  
erteilen. Die Weisungsbefugnis der Land-
schaftsbehörden nach §8 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt.(§69 Abs. 1 LG NRW neueste Fassung)

Für  bestimmte  privilegierte  landwirt-
schaftliche  Vorhaben  in  Naturschutzge-
bieten, soweit ihre betriebswirtschaftliche 
Notwendigkeit  von  der  Landwirtschafts-
kammer bestätigt wird und das Vorhaben 
für den Fortbestand des Betriebes erfor-
derlich  ist  und  eine  Verwirklichung  des 
Vorhabens in dem Landschaftsschutzge-
biet,  das den Hof umgibt,  nicht möglich 
ist, wird eine Befreiung gem. § 69 aa) LG 
NRW  (Härtefallklausel)  erteilt.  Diese 
großzügige Auslegung des § 69 LG NRW 
gilt  nur für mögliche Bauflächen, die im 
zwischen  der  Landwirtschaftskammer, 
dem  Rheinischen  Landwirtschaftsver-
band  und  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde  abgestimmten  Hofstellenkatas-
ter  dargestellt  sind.  Die  im  Hofstellen-
kataster  aufgeführten  möglichen  Bau-
flächen  stehen  dem  Schutzzwecke  der 
Naturschutzgebiete nicht entgegen.

Für die Befreiung von den Geboten und 
Verboten des § 35 (2) LG NRW (Festset-
zungen für die forstliche Nutzung) ist ab-
weichend von § 69 Abs. 1 LG NRW die 
untere  Forstbehörde  im  Einvernehmen 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehör-
de zuständig.
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E. Ordnungswidrigkeiten

Nach  § 70 Abs. 1  LG NRW handelt  ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig  den  Verboten  nach  Ziff. 2.1 A. 1  bis 
A. 38 und zusätzlich zu den einzelnen Na-
turschutzgebieten  festgesetzten  Geboten 
oder Verboten zuwiderhandelt.

Ordnungswidrigkeiten  nach  § 70  LG 
NRW können nach § 71 LG NRW mit ei-
ner Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden.

Gemäß  § 71  LG  NRW  können  Gegen-
stände, auf die sich eine Ordnungswidrig-
keit nach § 70 LG NRW bezieht, eingezo-
gen werden.

§ 70  LG  NRW  wird  nicht  angewandt, 
wenn die  Tat  nach anderen Rechtsvor-
schriften mit Strafe bedroht ist.

Von dieser Regelung ausgenommen sind 
die  in  den  Bußgeldvorschriften  geregel-
ten  Fälle  der  einfachen  Sachbeschädi-
gung;  ihre  Ahndung  nach  § 303  des 
Strafgesetzbuches  (StGB)  ist  ausge-
schlossen.

Unabhängig  davon  wird  gemäß  § 329 
Abs. 3  Strafgesetzbuch (StGB) vom 13. 
11. 1998 (BGBI. 1 S. 3322) bestraft, wer 
innerhalb des Naturschutzgebietes

1. Bodenschätze oder andere Bodenbe-
standteile abbaut oder gewinnt,

2. Abgrabungen  oder  Aufschüttungen 
vornimmt,

3. Gewässer schafft, verändert oder be-
seitigt,

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonsti-
ge Feuchtgebiete entwässert oder

5. Wald rodet und dadurch wesentliche 
Bestandteile  des  Gebietes  beein-
trächtigt.

Handelt der Täter fahrlässig, so wird die 
Tat  mit  einer  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei 
Jahren  oder  Geldstrafe  (§ 329  Abs. 4 
StGB) geahndet. In besonders schweren 
Fällen  kann  nach  §  330  StGB  vom 
13.11.1998 (BGBL I, S. 3322) eine Frei-
heitsstrafe  bis  zu  10  Jahren  verhängt 
werden.
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F. Gebote

Nach  Bedarf  und  Erfordernis  kann  der 
Oberbürgermeister  der  Stadt  Wuppertal 
als  untere  Landschaftsbehörde  zur  Kon-
kretisierung  von  Maßnahmen einen  Pfle-
ge- und Entwicklungsplan (PEPL) aufstel-
len. Für die Waldgebiete stellt die  zustän-
dige untere Forstbehörde Mettmann einen 
Waldpflegeplan  auf.  Der  Waldpflegeplan 
ist mit der LÖBF dem Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW - Bereich Obere Jagdbe-
hörde  und  Waldökologie  und dem Ober-
bürgermeister der Stadt Wuppertal als un-
tere Landschaftsbehörde abzustimmen.

2.2 Besondere Festsetzungen für bestimmte Naturschutzgebiete

2.2.1 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
"Düsseltal"   und die „Halde Hahnenfurth“  

Das Schutzgebiet umfasst die Düssel 
und ihren Auenbereich auf Wuppertaler 
Stadtgebiet. Die Gebietsgrenze reicht bis 
zur natürlichen Geländekante der Talaue 
oder bis zum Rand der nächsten Straße 
oder besiedelten Fläche. Im Bereich der 
Kalksteinabbauflächen nördlich der Bun-
desstraße 7 ist die Abraumhalde Hah-
nenfurth mit erfasst. Ebenso kleinere, na-
turnahe Nebentälchen im Westen des 
Gebietes. Die Ortschaften Schöller und 
Hahnenfurth liegen nicht im Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes und unter-
liegen keinen  Schutzausweisungen. Die 
Festsetzung basiert auf der Regional-
planänderung von 2007
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Schutzweck

Die Festsetzung des  ca.  38  78  ha großen 
Naturschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der  vor-
handenen  Biotopkomplexe  als  Refugial- 
und  Regenerationsraum  für  an  Feucht-
standorte gebundene Tier- und Pflanzen-
arten

- zur Erhaltung eines naturnahen, regional 
bedeutsamen  Fließgewässers  mit  arten-
reicher Fließgewässerfauna

Die Festsetzung Naturschutzgebiet basiert 
auf dem Fachbeitrag des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege der LÖBF 
(Stand 17.05.96) jetzt LANUV, Biotopver-
bundflächen 1 und 3 der TK 25, Nr. 4708), 
die daraus abzuleiten- den wertbestimmen-
den Merkmale charakterisieren das Fließ-
gewässer der Düssel und ihrer Aue als 
wertvollen Biotopkomplex mit lokaler Be-
deutung. Eine regionale Bedeutung lässt 
sich vor allem aus der großräumigen Ver-
netzung der Düsselaue von Wülfrath im 
Osten bis in das Stadtgebiet von Düssel-
dorf hinein herleiten. So weist auch der 
Regionalplan Gebietsentwicklungsplan für 
den Reg. Bez. Düsseldorf die Düsselaue 
südlich der B 7 bei Schöller als ‘Gebiet für 
den Schutz der Natur aus. Im Kreisgebiet 
Mettmann liegen das NSG „Aprather Müh-
lenteich“ und NSG„Grube 7“ bei Gruiten in 
diesem Verbund.

- Erhalt  des Strukturreichtums des großen 
Kastentals,  seines  begleitenden  Feucht- 
und  Nassgrünlands  mit  Überschwem-
mungsbereichen, Quellfluren und Feucht-
brachen,  Röhrichten,  Stillgewässern,  na-
türlichen  Bachmäandern  mit  ausgepräg-
ten Steil-  und Flachuferbereichen,  natur-
nahen Ufergehölzen aus Erlen und Kopf-
weiden,  Auegebüschen  sowie  kleinen 
Waldbeständen und Altholzbeständen an 
den Talrändern mit hohem Totholzanteil

- aus landeskundlichen sowie erdgeschicht-
lichen Gründen und wegen der besonde-
ren Eigenart der kulturhistorisch bedeutsa-
men  Strukturen  mit  Teichanlage,  Ober- 
und  Untergräben,  Flößgräben  mit  alten 
Schiebern  zur  Bewässerung,  Naturstein-
brücken und einem kleinen Steinbruch

Untersuchungen des Fließgewässers und 
seiner Begleitstrukturen belegen die hohe 
Schutzwürdigkeit des gesamten, zusam-
menhängenden Auenbereiches mit zahlrei-
chen nach § 62 LG NRW geschützten Bio-
topen sowie charakteristischen, z.T. ge-
fährdeten Arten wie Großer Abendsegler, 
Wasseramsel, Gebirgsstelze, Eisvogel, 
Erdkröte, Grasfrosch, Bachforelle, Bach-
schmerle, Groppe und weiteren gefährde-
ten Arten aus den Wirbellosengruppen, 
Schnecken Schmetterlinge, Köcherfliegen 
und Eintagsfliegen und Libellen.
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Die  Talaue  zieht  sich  nördlich  der  histo-
risch bedeutsamen Ortschaft Schöller ent-
lang, im Talbereich liegt die alte Bannmüh-
le von Schöller (Baudenkmal von 1748, ur-
kundliche  Erwähnung  des  Mühlenstand-
ortes bereits  1520,  vgl.  REISING 1994),  zu 
der der alte Mühlenteich und die Graben-
systeme gehören.

Die Böschungshänge der Talränder weisen 
Aufschlüsse  der  Oberen  Cypridinenschie-
fer aus der Dasbergstufe des Oberdevons 
auf.

Gebote

Zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  von 
Lebensstätten  und  Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

1. Optimierung  der  Fließgewässerstruktur 
durch  Wiederherstellung  der  Gewäs-
serdynamik vor allem in den begradigten 
Abschnitten. Beseitigung von Teilverroh-
rungen und Uferbefestigungen,

Die  Unterhaltungspläne  des  Bergisch-
Rheinischen Wasserverbands (BRW) wer-
den mit dem Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.

2. Reduzierung der Sohlabstürze zur Ver-
besserung der Fischgängigkeit,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.

3. Bewirtschaftung des Grünlandes in den 
Talauen als extensive Bewirtschaftung,

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit 
den  Bewirtschaftern/Eigentümern  werden 
auf der Grundlage der Richtlinien Entschä-
digungen  sowie  Vergütungen  für  Pflege-
maßnahmen  gezahlt.  Der  Vertragsnatur-
schutz regelt alle Maßnahmen zur extensi-
ven Grünlandpflege, zur Pflege von Bach-
auen, deren Abzäunung sowie die Anpflan-
zung von Hecken und Obstwiesen und de-
ren mehrjährige Pflege. Der Vertragsnatur-
schutz wird von der Europäischen Gemein-
schaft und dem Land NRW sowie der Stadt 
Wuppertal  gefördert.  Die  Finanzierung  ist 
derzeit für mindestens 5 Jahre im Voraus 
geregelt.

4. einzelstammweise Nutzung der Waldbe-
stände  und  Erhalt  von  Altholztrupps 
über die Hiebreife hinaus,

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  a.V.  und  den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger  Vereinbarungen“  werden  im 
Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Umset-
zung der forstlichen Maßnahmen geprüft.
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5. Umwandlung von kleinflächigen Pappel-
beständen in der Bachaue in auentypi-
sche Gehölzbestände,

6.   Entwicklung  der  Halde  Hahnenfurth 
gem.  den  Vorgaben  der  Planfeststel-
lungsbeschlüsse  mit  den  landschafts-
rechtlichen Vorgaben.

Erhalt und  Entwicklung eines kalkgetönten 
trocken-warmen  Sonderstandortes  mit  
temporären Kleingewässern.

2.2.2 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
„Krutscheid“

Das Schutzgebiet umfasst die Waldfläche 
zwischen  den  Straßen  Simonshöfchen, 
Gruitener  Straße  und  Krutscheider  Weg. 
Im Norden gehören westlich der Siedlung 
Am  Osterholz  die  großen  Obstwiesenflä-
chen dazu, durch die das Tälchen des Si-
monshofer Bachs verläuft.

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 11 ha großen Na-
turschutzgebietes  erfolgt  gemäß  § 20 a,  b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung des vor-
handenen Biotopkomplexes als Refugi-
al- und Regenerationsraum für an Kalk-
buchenwälder, Obstwiesen und Feucht-
standorte  gebundene  Tier-  und  Pflan-
zenarten

- Erhalt  und  Entwicklung  des  Struktur-
reichtums des Waldkomplexes aus Alt-
holzbeständen mit hohem Tot- und Alt-
holzanteil,  reicher  Kraut-  und  Strauch-
schicht  und  lichten  Niederwaldbestän-
den

- zur Entwicklung der ehemals vorhande-
nen kleinklimatisch begünstigten, buch-
tigen  Waldsaumbiotope  mit  Trockenra-
senstrukturen am Südwestrand der Flä-
che

Die Festsetzung Naturschutzgebiet ersetzt 
die bisher rechtsgültige Ordnungsbehördli-
che Verordnung vom 04.12.1937 und der 
Erweiterung  des  RP  Düsseldorfs  vom 
27.09.84  über  die  Festsetzung  von  Flä-
chen als  Naturschutzgebiet  in  Wuppertal-
Vohwinkel  (Erweiterung  des  Naturschutz-
gebietes Dolinengelände Krutscheidt).

Sie basiert weiterhin auf dem Fachbeitrag 
des  Naturschutzes  und  der  Landschafts-
pflege der LÖBF (Stand 17.05.96, Biotop-
verbundflächen  9  der  TK  25,  Nr.  4708) 
jetzt  LANUV,  die  daraus  abzuleitenden 
wertbestimmenden  Merkmale  charakteri-
sieren das Gebiet als geologisch bedeutsa-
me  Fläche  im  Wuppertaler  Massenkalk 
und  gut  strukturierten  Wald-/Grünland-
komplex von regionaler Bedeutung.
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- Erhalt  des  Feucht-  und  Nassgrünland 
mit  Quellbach  und  Kleingewässern 
Feuchtbrachen und den begrenzenden 
Heckenstrukturen,  der  frischen  bis  tro-
ckenen Grünlandbereiche im Übergang 
zu den Waldflächen

Untersuchungen im Auftrag der Stadt Wup-
pertal  in  den  Jahren  1985-1992  belegen 
die nach wie vor hohe strukturelle und bio-
logische Vielfalt des Gebietes mit Vorkom-
men einer artenreichen Pflanzenwelt  (ins-
bes. Kalkbuchenwaldflora als Relikt der ur-
sprünglichen  Vegetation  auf  Kalkstand-
orten u. Feuchtwiesenvegetation) und Tier-
welt, u.a.: 37 Vogelarten, 6 Kleinsäugerar-
ten,  7  Amphibien-  u.  Reptilienarten  und 
zahlreiche  Insektenarten  (darunter  eine 
hohe Zahl lokal seltener Arten und mehre-
re  Arten  der  Roten  Liste,  u.a.:  Sperber, 
Dorngrasmücke,  Fadenmolch,  Bergmolch, 
Teichmolch, Grasfrosch, früher Steinkauz, 
Grünspecht, Baumfalke).

- aus  erdgeschichtlich  /  geologischen 
Gründen und wegen der besonderen Ei-
genart der kulturhistorisch bedeutsamen 
Strukturen  mit  Karstrelief  (Dolinen)  im 
Massenkalk,  durch historische Kleinab-
grabung  überformt,  Bachschwinden, 
Gesteinsaufschlüssen  Streuobstwiese 
mit Hochstammobst

Aufschluss von Schwelmer Massenkalk mit 
Fossilien  und  Mineralien,  im  Bereich  des 
Waldes  (Dolinenfeld  und  kleine  Gruben), 
teilweise  überlagert  von  tertiären  Sanden 
und  Lößlehm,  historischer  Grubenbetrieb 
zur  Gewinnung  von  Kalk  und  Sanden, 
Bachläufe versickern am Rande des Kalk-
zuges  in  Bachschwinden,  Aufschluss von 
Flinzschiefern  im  Kerbtälchen  südlich  der 
Siedlung „Am Osterholz“.

Gebote

Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

1. Pflege der Obstwiese und der Gewässer, Die  Empfehlungen aus der Untersuchung 
der Biologischen Station Bergisches Land 
von 1992 sind zu berücksichtigen.

2. extensive Bewirtschaftung des Grünlan-
des,

zweischürige  Mahd, in  Teilbereichen zeit-
lich versetzt.

3. einzelstammweise Nutzung der Hochwald-
bestände und Erhalt von Altholztrupps  über 
die Hiebreife hinaus, Sperrung von  Teilberei-
chen zum 3Schutze der Vegetation,

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren Forstbehörde Mettmann, der 
Forstbetriebsgemeinschaft e.V. und den 
Eigentümern abgestimmt. Analog den 
„Warburger Vereinbarungen“ werden im 
Einzelfall Fördermöglichkeiten zur Umset-
zung der forstlichen Maßnahmen geprüft 
Pflegehinweise nach Kunick u. Rohner 
sind zu berücksichtigen.

4.Umwandlung  von  Jungwaldbeständen  in 
Niederwald  und  Entwicklung  buchtiger 
Waldsaumbiotope mit Trockenrasenstruktu-
ren am Südwestrand der Fläche.

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und  den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger  Vereinbarungen“  werden  im 
Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Umset-
zung der forstlichen Maßnahmen geprüft
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2.2.
3

Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet  
Knäppersteich  (Buntenbecker  Schlamm-
teich)“

Das Schutzgebiet umfasst den Knäppers-
teich

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 13 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
b LG NRW, insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der arten-
reichen Sekundärbiotope der Kalkabbaufol-
gelandschaft mit Gesteins- und Rohboden-
biotopen, lichten Vorwaldstadien sowie Still-
gewässern in unterschiedlichen Sukzessi-
onsstadien

Die Festsetzung Naturschutzgebiet basiert  
auf  der  Darstellung  im  Gebiets-
entwicklungsplan Düsseldorf (Stand 1999) 
als Gebiet zum Schutz der Natur, auf dem 
Fachbeitrag  des  Naturschutzes  und  der  
Landschaftspflege der LÖBF jetzt  LANUV 
(Stand 17.05.96, Biotopverbundflächen Nr.  
VB-D-4708-011 und –032) sowie Angaben 
der anerkannten Naturschutzverbände.

Verbote

Verboten ist insbesondere:

- in den Gewässern Fische auszusetzen

Gebote

Zur Erhaltung und Wiederherstellung von Le-
bensstätten und Lebensgemeinschaften wer-
den  insbesondere  folgende  Gebote  festge-
setzt:

- Lenkung der Sukzession Die  Lebensräume  sollen  weitgehend  der 
Eigenentwicklung überlassen bleiben. Zum 
Erhalt  bestimmter  Entwicklungsstadien 
und zum Schutz bestimmter Arten können 
aber  Pflegeeingriffe  (z.B.  Entfernen  von 
Gehölzaufwuchs) erforderlich sein.

- vom Oberbürgermeister der Stadt Wupper-
tal als untere ist ein Biotoppflegeplan aufzu-
stellen

Die Flächen werden im Rahmen von Kom-
pensationsmaßnahmen  und  vertraglichen 
Vereinbarungen mit den Kalkwerken entwi-
ckelt  und durch mehrjährige Begleitunter-
suchungen beobachtet. 

Der  Biotoppflegeplan  ist  mit  derm  LÖBF 
LANUV  und  den  Kalkwerken  abzustim-
men.

2.2.
4

Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet  
„Kalksteinbrüche und Haldenflächen der Gru-
ben Voßbeck und Schickenberg“

Das  Schutzgebiet  umfasst  den  Nordrand 
der Grube Voßbeck und den nördlich lie-
genden  Haldenbereich  sowie  den  nördli-
chen Teil der Grube Schickenberg und den 
nördlich liegenden Haldenbereich

Schutzzweck
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Die Festsetzung des ca. 24 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a und 
b LG NRW, insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der ar-
tenreichen Sekundärbiotope der Kalk-
steinabbaufolgelandschaft mit Gesteins- 
und Rohbodenbiotopen, lichten Vor-
waldstadien sowie Stillgewässern in un-
terschiedlichen Sukzessionsstadien

- zur Erhaltung und Entwicklung der ar-
tenreichen und in Wuppertal seltenen 
Halbtrockenrasen und Trockenstand-
orte

- zur Erhaltung und Entwicklung der 
durch Kalk beeinflussten Flora der 
Feuchtstandorte und Gewässer, insbe-
sondere seltener Arten der Unterwas-
ser- und Ufervegetation

- zum Schutz und zur Förderung der be- 
sonders artenreichen Amphibienfauna, 
insbesondere der Arten Geburtshelfer-
kröte, Kreuzkröte und Kammmolch

- zum Schutz und zur Förderung der Vo-
gelfauna der Feucht- und Wasserflä-
chen

- zum Schutz und zur Förderung der ar-
tenreichen Wirbellosenfauna wärmebe-
günstigter Offenland- und Rohboden-
biotope

Die Festsetzung Naturschutzgebiet basiert  
auf der Darstellung im Gebietsentwick-
lungsplan Düsseldorf (Stand 1999) als Ge-
biet zum Schutz der Natur, auf dem Fach-
beitrag des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege der LÖBF jetzt LANUV 
(Stand 17.05.96, Biotopverbundfläche Nr.  
VB-D-4708-012) sowie Angaben der aner-
kannten Naturschutzverbände.

Die daraus abzuleitenden wertbestimmen-
den Merkmale charakterisieren das Gebiet  
als einen Teilraum des Kalkabbaugebietes 
zwischen Schöller und Saurenhaus mit be-
deutenden Sekundärhabitaten mit Stillge-
wässern.

Die Flora der Kalksteinabbauflächen zeich-
net sich durch zahlreiche im Wuppertaler 
Raum seltene und teilweise landesweit ge-
fährdete Arten aus, die entweder die tro-
ckenwarmen (z.B. Purgier-Lein oder Orchi-
deen wie Bienen-Ragwurz) oder die 
Feuchtgebiete besiedeln (z.B. Spiegel-
Laichkraut und Armleuchteralgen).

Die Fauna der Kalksteinabbauflächen 
zeichnet sich insbesondere durch eine rei-
che Amphibienfauna (9 Arten der Stillge-
wässer, darunter die Arten Geburtshelfer-
kröte, Kreuzkröte und Kammmolch), selte-
ne Vogelarten, eine reiche Gewässerfauna 
mit ca. 20 Libellenarten sowie eine reiche 
Insektenfauna wärmebegünstigter Lebens-
räume (z.B. Schwalbenschwanz, Mauer-
fuchs, Kleewidderchen, Langfühler-Dorn-
schrecke) aus.

- aus  landeskundlichen  und  erd-
geschichtlichen  Gründen  zum  Erhalt  
der Aufschlüsse im Devonischen Mas-
senkalk

seit vielen Jahrhunderten ist die Kalkge-
winnung im Niederbergischen Land in den 
Akten belegt und hat die heutige Gestalt 
und Siedlungsgeschichte dieses Land-
schaftsraumes entscheidend geprägt. 
Zahlreiche Fossilfunde aus den Abbaustät-
ten zeugen von dem großen Korallenriff 
aus dem Erdaltertum.

Gebote
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Zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  von 
Lebensstätten  und  Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

Die Lebensräume sollen weitgehend der 
Eigenentwicklung überlassen bleiben. Zum 
Erhalt bestimmter Entwicklungsstadien 
und zum Schutz bestimmter Arten können 
aber Pflegeeingriffe (z.B. Entfernen von 
Gehölzaufwuchs) erforderlich sein.

Die Flächen werden im Rahmen von Kom-
pensationsmaßnahmen und vertraglichen 
Vereinbarungen mit den Kalksteinwerken 
entwickelt und durch mehrjährige Begleit-
untersuchungen beobachtet.

- -Lenkung der Sukzession

Verbote

Verboten ist insbesondere:

- in den Gewässern Fische auszusetzen
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2.2.5 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
"Eskesberg"

Das Schutzgebiet umfasst die westliche 
Hälfte des Brachgeländes mit Vorwaldflä-
chen auf dem ehemaligen Steinbruches 
und Deponiegelände am Eskesberg ein-
schließlich des denkmalgeschützten Kalk-
trichterofens. Die ehemalige Deponieflä-
che wurde im Jahre 2005 abgedichtet, um 
ein Einsickern von Oberflächenwasser zu  
verhindern. Auf die Deponieabdichtung 
wurden ähnlich wie vor der Sanierung auf 
die Oberfläche unterschiedlich strukturierte 
Kalksteinsubstrate aufgebracht. Hierdurch 
soll versucht werden, das kleinteilige Bio-
topmosaik, das die Fläche vor der Abdich-
tung ausgezeichnet hat wieder herzustel-
len. Unterstützt wurde die Wiederher-stel-
lung durch Ausbringung vor der Sanierung 
gewonnenen Heumulches. Im Süden, 
Westen und Norden wird das Gebiet von 
Siedlungsflächen und Sportanlagen be-
grenzt, im Osten folgt die Grenze in etwa 
der (hier verrohrten) Varresbeck. 

Aufgrund einer Änderung des Regional-
plans (GEP 99) für den östlichen ehemali-
gen Deponieteils, wurden die nördlich ge-
legenen Wald- und Grünlandflächen als 
Bereich für den Schutz der Natur darge-
stellt. Diese Darstellung des Regionalplans 
als Landschaftsrahmenplan wird durch 
eine Festsetzung dieser Flächen als Natur-
schutzgebiet im Landschaftsplan umge-
setzt. Die Waldflächen zeichnen sich durch 
eine große Naturnähe mit aus. Geprägt  
werden die Waldflächen durch tief einge-
schnittene Trockentäler. Auf eine Festset-
zung der ackerfähigen Flächen als Natur-
schutzgebiet wurde verzichtet. 

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca.  8,5 41 ha großen 
Naturschutzgebietes  erfolgt  gemäß § 20 a, 
b und c LG NRW, insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung eines reich 
strukturierten  ehemaligen  Stein-
bruchgeländes  als  Lebens-,  Rückzugs- 
und  Regenerationsraum sowie  als  Nah-
rungshabitat  für  seltene  und  gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten

Die Festsetzung Naturschutzgebiet basiert 
auf dem Entwurf der Verordnung über die 
Festsetzung des Naturschutzgebietes „Es-
kesberg“ vom 23.11.2000, der Darstellung 
im  Gebietsentwicklungsplan  Düsseldorf 
(Stand 1999) als  Gebiet  zum Schutz der 
Natur,  auf  dem  Fachbeitrag  des  Natur-
schutzes  und  der  Landschaftspflege  der 
LÖBF(Stand  17.05.96,  Biotopverbundflä-
che Nr. VB-D-4708-033)  jetzt LANUV, so-
wie den Untersuchungen von Biotopen im 
Stadtgebiet Wuppertal.
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- zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung 
des reichhaltigen Mosaiks aus Pionier-
fluren,  wärmeliebenden  Saumgesell-
schaften,  ruderalisierten Wiesen,  Halb-
trockenrasenfragmenten,   temporären 
Feuchtflächen,  artenreichen  Binsenflu-
ren, Gebüschen und Pionierwäldern 

- zum  Schutz  der  an  Sekundärlebens-
räume gebundenen Pflanzen und Tiere 

Die daraus abzuleitenden wertbestimmen-
den Merkmale charakterisieren das Gebiet 
als bedeutenden Sekundärlebensraum und 
struktur- und artenreichen Stadtbiotop mit 
gutem Verbund zum Freiraum.

Die Flora zeichnet sich durch eine hohe Ar-
tenvielfalt aus, da zahlreiche Sukzessions-
stadien von Pioniervegetation bis Gehölz-
flächen ausgeprägt sind.

- zur  Bewahrung  spezieller,  wärmebe-
günstigter Sonderstandorte als Lebens-
raum  für  Insekten,  vor  allem  Groß-
schmetterlinge und Heuschrecken

- zum Schutz der Lebensstätten von Am-
phibien, Reptilien und Vögeln

- wegen  seiner  herausragenden  Bedeu-
tung  als  strukturreicher  Stadtbiotop 
auch für die wohnungsnahe Erholungs-
nutzung

Die  Fauna  zeichnet  sich  insbesondere 
durch  eine  artenreiche  Singvogelfauna, 
durch das Vorkommen von Amphibien und 
Reptilien sowie eine besonders artenreiche 
Insektenfauna feuchter bis wärmebegüns-
tigter Lebensräume mit mehreren Arten der 
Roten  Liste  aus  (z.B.  Kleewidderchen, 
Mauerfuchs, Langfühler-Dornschrecke). Es 
handelt sich in Bezug auf die Großschmet-
terlinge um den artenreichsten der unter-
suchten Stadtbiotope Wuppertals.

Wie sich die vor der Durchführung der Ab-
dichtung  oben  beschriebene  Situation 
nach der Abdichtung entwickelt, beschreibt  
ein Monitoringverfahren,  dass die Biologi-
sche Station Mittlere Wupper durchführt.

- aus wissenschaftlichen  Gründen sowie 
als Anschauungsobjekt für die Umwelt-
pädagogik

In Zusammenhang mit dem, dem Fuhlrott-
Museum  angegliederten  Industriedenkmal 
„Kalkofen“  eignet  sich  das  als  Naherho-
lungsraum  genutzte  Gebiet  (Wanderweg 
Eulenkopfweg)  in  hervorragender  Weise 
als Lehr- und Erfahrungsraum für die land-
schaftsgeschichtliche  Entwicklung  des 
Raumes  und  die  natürliche  Entwicklung 
von nicht mehr genutzten Stadtflächen.

Nicht verboten ist

- die Nachsorge zur Sanierung der Depo-
nie  und  die  damit  verbundenen  Maß-
nahmen insb. Entgasungsanlagen

- die landschaftsgebundene Erholung auf 
den Wegen

Gebote
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Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

- Lenkung der  Sukzession  insbesondere 
Verhinderung  einer  Bewaldung  zum 
Schutz der Deponieabdeckung

Die  Lebensräume  sollen  weitgehend  der 
Eigenentwicklung überlassen bleiben. Zum 
Erhalt bestimmter Entwicklungsstadien und 
zum Schutz bestimmter Arten können aber 
Pflegeeingriffe (z.B. Entfernen von Gehölz-
aufwuchs) erforderlich sein.

2.2.6 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
„Hardenberger  Bachtal  mit  Nebengewäs-
sern und Buchenmischwaldkomplexen“

Das Schutzgebiet umfasst den östlich der 
Siebeneicker  Straße  gelegenen  überwie-
genden Teil  des Einzugsgebiets des Har-
denberger Baches auf Wuppertaler Stadt-
gebiet. Hierzu gehören alle Quellen, Quell-
bäche und Nebengewässer östlich der Sie-
beneicker  Straße  (inkl.  Ötersbach,  Brun-
nenbach und Heidacker Bach mit allen Zu-
flüssen).  Somit  stellt  der  Hardenberger 
Bach das mit Abstand längste Fließgewäs-
sersystem im Norden Wuppertals dar.

Schutzzweck

- zum  Erhalt  des  Strukturreichtums  der 
reich  verzweigten  Täler,  des  sie  beglei-
tenden  Feucht-  und  Nassgrünlands  mit 
Überschwemmungsbereichen,  Quell-, 
Hochstauden-,  Pestwurzfluren,  Feucht-, 
Sumpfdotterblumenwiesen,  Feuchtbra-
chen sowie Stillgewässern als Amphibien-
laichplätze

- zum Erhalt  der  ilexreichen  und  quellrei-
chen  Eichen-Buchen-  und  Buchenhoch-
wälder mit hohem Alt- und Totholzanteil

Untersuchungen des  Fließgewässers  und 
einiger  Talflächen  belegen  die  hohe 
Schutzwürdigkeit  des  gesamten  Komple-
xes  mit  zahlreichen  nach  §  62  LG NRW 
geschützten Biotopen in allen Talzügen so-
wie  den charakteristischen Leitarten bzw. 
z.T.  gefährdeten Tierarten wie  Iltis,  Was-
serspitzmaus,  Wasseramsel,  Gebirgsstel-
ze,  Eisvogel,  Graureiher,  Blindschleiche, 
Feuersalamander,  Fadenmolch,  Erdkröte, 
Grasfrosch, Bachforelle, Groppe, typischer 
Wirbellosenfauna  der  Quellen  und  Mittel-
gebirgsbäche und einer typischen Vegeta-
tion des Feucht- u. Nassgrünlands mit z.T. 
seltenen u. gefährdeten Arten.

- zum Erhalt und zur Wiederherstellung der 
an  die  Hoflagen  angrenzenden  alten 
Obstwiesen  auf  den  waldfreien  Talhän-
gen als Relikte der bergischen Kulturland-
schaft und wegen ihrer Bedeutung für den 
Artenschutz

Die  Leitarten  Steinkauz,  Grünspecht  und 
Rauchschwalbe kommen in den offeneren 
Talabschnitten vor.

Die einzelnen Hoflagen liegen randlich au-
ßerhalb der Schutzgebietsgrenze. Teile der 
alten Obstwiesen und neu bestockte Flä-
chen  zur  Ergänzung  und  Wiederherstel-
lung befinden sich an den Talhängen (z.B. 
bei  Wolfsholz,  Siebeneick,  Saurenhaus, 
Schmetzes  Heidacker)  innerhalb  der  Ab-
grenzung. 
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- aus  landeskundlichen  sowie  erdge-
schichtlichen Gründen und wegen der be-
sonderen Eigenart der großflächig erhal-
ten gebliebenen, niederbergischen Kultur-
landschaft mit historischen Hoflagen, klei-
nen hofnahen Steinbrüchen mit  geologi-
schen Aufschlüssen,  historischen Wege-
verbindungen  mit  Hohlwegresten,  alten 
Landwehrlinien  und  Meilerplätzen  als 
Zeugnis der früheren Köhlerei.

Der Steinbruch westlich Hof Siebeneick ist 
einziger  größerer  Aufschluss  der  steilste-
henden  Grauwackebänke  des  Horizontes 
der Quarzite im flözleeren Oberkarbon und 
weist  damit  einen  geologischen  Boden-
denkmalwert auf.

Dem  Hardenberger  Bach  folgt  eine  alte 
Landwehrlinie von Elberfeld nach Neviges, 
nördlich  von  Öters  liegt  ein  Hohlwegrest 
des  Altwegs  Wülfrath-Hattingen  in  den 
Waldflächen  am  Brunnenbach  befinden 
sich alte Meilerplätze.

Gebote

Zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  von 
Lebensstätten  und  Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

1. Optimierung  der  Fließgewässerstruktur 
durch  Wiederherstellung  der  Gewäs-
serdynamik vor allem in den begradigten 
Abschnitten. Beseitigung von Teilverroh-
rungen und Uferbefestigungen, 

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.  Die  Maßnahmen werden mit 
den Aussagen des Generalentwässerungs-
plans abgestimmt.

2. Reduzierung der Sohlabstürze zur Ver-
besserung der Fischgängigkeit,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.

3. Verlegung der Stauteiche in den Neben-
schluss und Umwandlung in Feuchtbio-
tope,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.  Einzelheiten werden mit  den 
Eigentümern abgestimmt. 

4. Bewirtschaftung des Grünlandes in den 
Talauen überwiegend als extensive Be-
wirtschaftung,

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit 
den  Bewirtschaftern/Eigentümern  werden 
auf der Grundlage der Richtlinien Entschä-
digungen  sowie  Vergütungen  für  Pflege-
maßnahmen  gezahlt.  Der  Vertragsnatur-
schutz regelt alle Maßnahmen zur extensi-
ven Grünlandpflege, zur Pflege von Bach-
auen, deren Abzäunung sowie die Anpflan-
zung von Hecken und Obstwiesen und de-
ren mehrjährige Pflege. Der Vertragsnatur-
schutz wird von der Europäischen Gemein-
schaft und dem Land NRW sowie der Stadt 
Wuppertal  gefördert.  Die  Finanzierung  ist 
derzeit für mindestens 5 Jahre im Voraus 
geregelt.
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5. Anlage von extensiv genutzten Uferstrei-
fen  entlang  von  intensiv  genutztem 
Grünland,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.

6. einzelstammweise Nutzung der Waldbe-
stände, Erhalt von Altholztrupps über die 
Hiebreife  hinaus,  Belassen  von  dick-
stämmigen Totholzbäumen im Bestand,

Entwicklung naturnaher Waldstrukturen mit 
ausreichender  Habitatqualität  für  an  Tot-
holz gebundene Tiere (z.B. Höhlenbrüter). 

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und  den 
Eigentümern abgestimmt.

7. Umwandlung von kleinflächigen Pappel- 
und Fichtenbeständen in der Bachaue in 
auentypische Gehölzbestände.

Analog  den  „Warburger  Vereinbarungen“ 
werden  im  Einzelfall  Fördermöglichkeiten 
zur Umsetzung der forstlichen Maßnahmen 
geprüft.

2.2.7 Festsetzung  für  das  Naturschutzgebiet 
„Deilbachtal“

Das  Schutzgebiet  umfasst  die  Fließ-stre-
cke und die Bachaue des Deilbachtals auf 
Wuppertaler Stadtgebiet sowie die der Ein-
zugsgebiete  der  Hauptnebengewässer 
Brüggenbach,  Winterberger  Bach  und 
Wollbruchsbach. Die meisten der Quellen, 
Quellbäche und Nebengewässer, mit Aus-
nahme der in privaten

Hausgärten befindlichen Quellen, liegen im 
Schutzgebiet (Gesamtstrecke der Fließge-
wässer ca. 7 km). Teile der als Grünland 
genutzten  oder  mit  Wald bestockten  Tal-
hänge sind ebenfalls eingeschlossen.

Schutzzweck

34



Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

Die  Festsetzung  des  auf  Wuppertaler  Ge-
biet ca. 65 ha großen Naturschutzgebietes 
erfolgt gemäß § 20 a, b und c LG NRW, ins-
besondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der vor-
handenen Biotopkomplexe als Refugial- 
und  Regenerationsraum  für  die  Tier- 
und Pflanzenarten der niederbergischen 
Bachtäler

- zur Erhaltung und Wiederherstellung ei-
nes  naturnahen  Fließgewässersystems 
mit  zahlreichen  naturnahen  Quellen, 
Quellbächen,  Bachstrecken  und  einer 
artenreichen Fließgewässerfauna

Die  Festsetzung  ‘Naturschutzgebiet’  ba-
siert auf dem Fachbeitrag des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege der LÖBF 
(Stand  17.05.96,  Biotopverbundflächen  1 
der TK 25, Nr. 4609; 16, 23 der TK 25, Nr. 
4608) jetzt LANUV sowie Untersuchungen 
der  Stadt  Wuppertal  zur  Ermittlung  von 
Entwicklungspotentialen für die  naturnahe 
Gestaltung von Fließgewässern sowie An-
gaben  der  anerkannten  Naturschutzver-
bände.  Außerdem weisen  auch  der  Lan-
desentwicklungsplan NRW sowie der Ge-
bietsentwicklungsplan  für  den  Reg.  Bez. 
Düsseldorf diesen Teil des Deilbachtals als 
‘Gebiet für den Schutz der Natur’ aus.

- zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
bachbegleitenden   Erlenwälder  und  Er-
len-Ufergehölze 

- zum  Erhalt  des  Strukturreichtums  der 
verzweigten Täler,  des sie  begleitenden 
Mager-,  Feucht- und Nassgrünlands mit 
Überschwemmungsbereichen,  Quell-, 
Hochstauden-,  Mädesüßfluren,  Feucht-, 
Sumpfdotterblumenwiesen,  Seggenrie-
den, Feuchtbrachen sowie Stillgewässern 
als Amphibienlaichplätze.

- zum  Erhalt  und  Wiederherstellung  der 
quellreichen  Eichen-Buchen-  und  Bu-
chenhochwälder mit hohem Alt- und Tot-
holzanteil sowie kleineren Niederwaldbe-
ständen.

Die daraus abzuleitenden wertbestimmen-
den  Merkmale  charakterisieren  das  Deil-
bachtal  als  naturschutzwürdiges  Tal  mit 
naturnahem  Bachsystem  von  regionaler 
Bedeutung.  Über  das  Stadtgebiet  hinaus 
besteht  eine  Vernetzung  mit  dem  beste-
henden NSG Deilbachtal  und  seinen  Zu-
läufen in Sprockhövel  und Hattingen.  Un-
tersuchungen des Fließgewässers und ei-
niger Talflächen belegen die hohe Schutz-
würdigkeit  des  gesamten  Komplexes  mit 
zahlreichen nach § 62 LG NRW geschütz-
ten Biotopen in allen Talzügen sowie den 
charakteristischen  Leitarten  bzw.  z.T.  ge-
fährdeten Tierarten wie  Iltis,  Wasserspitz-
maus, Wasseramsel, Gebirgsstelze, Eisvo-
gel, Graureiher, Blindschleiche, Feuersala-
mander,  Fadenmolch,  Erdkröte,  Gras-
frosch,  Bachforelle,  Groppe,  Bachneun-
auge,  typischer  Wirbellosenfauna  der 
Quellen,  Mittelgebirgsbäche  und  Feucht-
wiesen  (u.a.  Flusskrebs,  Blauflügelige 
Prachtlibelle,  Mädesüß-Perlmuttfalter)  und 
einer  typischen Vegetation des Feucht  u. 
Nassgrünlands mit z.T. seltenen u. gefähr-
deten Arten wie z.B. Geflecktem Knaben-
kraut,  Schmalblättrigem  Wollgras,  Was-
sernabel,  Teufels-Abbiss,  Sumpf-Veilchen 
und Wiesenknöterich.
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- aus  landeskundlichen  sowie  erdge-
schichtlichen Gründen und wegen der 
besonderen  Eigenart  der  großflächig 
erhalten gebliebenen niederbergischen 
Kulturlandschaft  mit  altem  Mühlen-
standort,  Mühlteich,  Mühlengräben, 
Flößgräben (Brüggenbach,  Winterber-
ger  Bach),  historischen  Wegeverbin-
dungen,  Hohlwegresten  und  alten 
Landwehrlinien.

Das Deilbachtal ist ein typisches asymme-
trisches  Tal  des  Süderberglandes  in  der 
Hauptabdachungsrichtung  des  Gebirges 
fließend und dabei alle Gesteinsschichten 
quer  durchschneidend.  Die  Landwehrlinie 
von der  Horather  Schanze  nach Langen-
berg folgt  dem Deilbach, angezeigt  durch 
Reste  kleiner  Wälle  und  wegbegleitende 
Hecken.  Der  Wollbruchsbach  ist  die  alte 
Grenze zwischen Berg und Mark. Das Tal 
ist  ein  Teil  der  alten  Landwehrlinie  zum 
Deilbach. (Landwehrlinien sind hier heutige 
Grenzen des Stadtgebietes). Hohlwegreste 
gibt es noch bei Wollbruchsmühle, Stopses 
Krüsen  und  zwischen  Winterberger  Weg 
und Brüggenbach. Alte Wegebeziehungen: 
Fettenberger Weg, Deilbachweg.

Mühlenstandort  mit  Teichen  und  Mühlen-
gräben,  Rennfeuerschlackenfunde  be-
kannt. Im Waldgebiet Hohenholz/Zum Loh-
busch  Kohleabbauspuren,  da  flözführen-
des Oberkarbon ansteht.

Gebote

Zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  von 
Lebensstätten  und  Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

1. Optimierung  der  Fließgewässerstruktur 
durch  Wiederherstellung  der  Gewäs-
serdynamik vor allem in den begradigten 
Abschnitten. Beseitigung von Teilverroh-
rungen und Uferbefestigungen,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.  Die  Maßnahmen werden mit 
den Aussagen des Generalentwässerungs-
plans abgestimmt.

2. Reduzierung der Sohlabstürze zur Ver-
besserung  der  Fischgängigkeit  (Stau-
wehr  zum  Mühlengraben)  Hohrather 
Siefen,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.

3. Beseitigung  der  Entwässerungsmiss-
stände am Lisa Siefen, der in den Woll-
bruchsbach mündet,

Der Lisa Siefen (Nr. 96100107, Gewässer-
kataster  Wuppertal)  ist  durch  Einleitung 
von Oberflächenwasser geschädigt.

4. Verlegung der Stauteiche in den Neben-
schluss und Umwandlung in Feuchtbio-
tope,

Die Unterhaltungspläne des BRW werden 
mit  dem  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehörde 
abgestimmt.  Einzelheiten werden mit  den 
Eigentümern abgestimmt.
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5. Bewirtschaftung  des  Grünlandes  inner-
halb  der  Abgrenzungen  des  Natur-
schutzgebietes überwiegend als extensi-
ve Bewirtschaftung,

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit 
den  Bewirtschaftern/Eigentümern  werden 
auf der Grundlage der Richtlinien Entschä-
digungen  sowie  Vergütungen  für  Pflege-
maßnahmen  gezahlt.  Der  Vertragsnatur-
schutz regelt alle Maßnahmen zur extensi-
ven Grünlandpflege, zur Pflege von Bach-
auen, deren Abzäunung sowie die Anpflan-
zung von Hecken und Obstwiesen und de-
ren mehrjährige Pflege. Der Vertragsnatur-
schutz wird von der Europäischen Gemein-
schaft und dem Land NRW sowie der Stadt 
Wuppertal  gefördert.  Die  Finanzierung  ist 
derzeit für mindestens 5 Jahre im Voraus 
geregelt.

6. Anlage von extensiv genutzten Uferstrei-
fen  entlang  von  intensiv  genutztem 
Grünland,

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit 
den  Bewirtschaftern/Eigentümern  werden 
auf der Grundlage der Richtlinien Entschä-
digungen  sowie  Vergütungen  für  Pflege-
maßnahmen  gezahlt.  Der  Vertragsnatur-
schutz regelt alle Maßnahmen zur extensi-
ven Grünlandpflege, zur Pflege von Bach-
auen, deren Abzäunung sowie die Anpflan-
zung von Hecken und Obstwiesen und de-
ren mehrjährige Pflege. Der Vertragsnatur-
schutz wird von der Europäischen Gemein-
schaft und dem Land NRW sowie der Stadt 
Wuppertal  gefördert.  Die  Finanzierung  ist 
derzeit für mindestens 5 Jahre im Voraus 
geregelt.

7. einzelstammweise Nutzung der Waldbe-
stände, Erhalt von Altholztrupps über die 
Hiebreife  hinaus,  Belassen  von  dick-
stämmigen Totholzbäumen im Bestand,

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und  den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger  Vereinbarungen“  werden  im 
Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Umset-
zung der forstlichen Maßnahmen geprüft.

8. Umwandlung von kleinflächigen Pappel- 
und Fichtenbeständen in der Bachaue in 
auentypische Gehölzbestände,

Im Bereich Ibach, Hohenholzer Siefen, Eg-
genbruchdeller  Siefen.  Die  forstlichen 
Maßnahmen werden mit der unteren Forst-
behörde  Mettmann,  der  Forstbetriebsge-
meinschaft e.V. und den Eigentümern ab-
gestimmt. Analog den „Warburger Verein-
barungen“  werden  im  Einzelfall  Förder-
möglichkeiten  zur  Umsetzung  der  forstli-
chen Maßnahmen geprüft.
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9. Niederwaldnutzung in kleinen Waldpar-
zellen  auf  den  südöstlichen  Talhängen 
am  Brüggenbach  und  Winterberger 
Bach.

Zur Erhöhung der Biotopstrukturvielfalt und 
des Artenspektrums von Flora und Fauna 
sollen  kleinere  Parzellen  als  Niederwald 
bewirtschaftet  bzw.  gepflegt  werden.  Die 
forstlichen Maßnahmen werden mit der un-
teren  Forstbehörde  Mettmann,  der  Forst-
betriebsgemeinschaft e.V. und den Eigen-
tümern abgestimmt.  Analog den „Warbur-
ger  Vereinbarungen“ werden im Einzelfall 
Fördermöglichkeiten  zur  Umsetzung  der 
forstlichen Maßnahmen geprüft.

2.2.8 Festsetzungen für das Naturschutzgebiet „In 
der Hagerbeck“

Das Schutzgebiet umfasst die Einzugsge-
biete der zahlreichen Quellbäche zwischen 
der Straße Am Langen Bruch und der Dön-
berger  Straße.  Erfasst  sind vor  allem die 
gewässerreichen,  nicht  durch  Wege  er-
schlossenen  Grünlandflächen  sowie  der 
große Teich an der Hoflage „Auf’m Hagen“ 
an der Dönberger Straße. Drei westlich der 
Straße  Am  Langen  Bruch  entspringende 
Quellbäche gehören ebenfalls zum Schutz-
gebiet.

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 12 ha großen Na-
turschutzgebietes  erfolgt  gemäß  § 20 a,  b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der  vor-
handenen  Biotopkomplexe  als  Refugial- 
und  Regenerationsraum  für  an  Feucht-
standorte gebundene Tier- und Pflanzen-
arten

Die Festsetzung Naturschutzgebiet basiert 
auf  Untersuchungen  für  das  Fließgewäs-
serkataster  Wuppertal  und  Angaben  der 
Naturschutzverbände,  die  daraus abzulei-
tenden wertbestimmenden Merkmale cha-
rakterisieren das Bachtal  als  naturschutz-
würdigen  Biotopkomplex  lokaler  Bedeu-
tung mit hohem Strukturreichtum und sehr 
guter naturräumlicher Ausstattung.

- zur Erhaltung eines naturnahen, lokal be-
deutsamen Fließgewässersystems mit ty-
pischer Fließgewässerfauna und naturna-
hen Ufergehölzen

- zur  Erhaltung  des  Strukturreichtums des 
Grünlandkomplexes  mit  Feucht-  und 
Nassgrünland,  Quellen,  Quellfluren  und 
alter Teichanlagen, naturnahen Gehölzen 
wie  Hecken,  Baumhecken,  Feldgehölze, 
Obstwiese  sowie  kleinen  Buchenwaldbe-
ständen mit  Altholz

Untersuchungen des  Fließgewässers  und 
seiner Begleitstrukturen belegen die hohe 
Schutzwürdigkeit  des  gesamten,  zusam-
menhängenden Komplexes mit zahlreichen 
nach § 62 LG NRW geschützten Biotopen 
sowie charakteristischen, z.T. gefährdeten 
Arten wie z. B. Gartenrotschwanz, Trauer-
schnäpper,  Blindschleiche,  Goldene  Acht, 
der Teich ist Fortpflanzungsgewässer von 
Berg-,  Teich-,  und Fadenmolch,  Erdkröte, 
Grasfrosch, Federlibelle.
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- zum Erhalt  der  Verbindungsfunktion zwi-
schen Hohenhager Bachtal und Heidacker 
Bach

Das  Quellgebiet  der  Hagerbeck  liegt  in 
Nachbarschaft zum Quellgebiet des Heida-
cker  Bachs.  Am Neuenbaumer Weg liegt 
der seltene Fall vor, dass die Wasserschei-
de zwischen Ruhr und Wupper nicht durch 
dichte  Bebauung  oder  stark  frequentierte 
Straßen überbaut ist.

- aus  landeskundlichen  Gründen  und  we-
gen der  besonderen Eigenart  der  kultur-
historisch bedeutsamen Strukturen mit al-
ten Hecken und Wegebeziehungen.

Ehemaliges  Grenzgebiet  von  Berg  zu 
Mark.  Der  Name  Hagerbeck  deutet  auf 
eine Siedlung direkt an der Landwehrlinie 
(Hagen = Hecke,  was die Landwehr viel-
fach nur war). Im Gebiet liegt die Fortset-
zung des östlich der Dönberger Straße als 
Naturdenkmal  geschützten  Hohlwegein-
schnittes  des  Franzosenweges  (=  alte 
Kohlenstraße).

Gebote

Zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung  von 
Lebensstätten  und  Lebensgemeinschaften 
werden insbesondere folgende Gebote fest-
gesetzt:

1. Pflege  der  unterschiedlichen  Gehölz-
strukturen  zum dauerhaften  Erhalt  des 
Strukturreichtums,

2. Bewirtschaftung des Grünlandes in den 
Talauen als extensive Bewirtschaftung, 

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit 
den  Bewirtschaftern/Eigentümern  werden 
auf der Grundlage der Richtlinien Entschä-
digungen  sowie  Vergütungen  für  Pflege-
maßnahmen  gezahlt.  Der  Vertragsnatur-
schutz regelt alle Maßnahmen zur extensi-
ven Grünlandpflege, zur Pflege von Bach-
auen, deren Abzäunung sowie die Anpflan-
zung von Hecken und Obstwiesen und de-
ren mehrjährige Pflege. Der Vertragsnatur-
schutz wird von der Europäischen Gemein-
schaft und dem Land NRW sowie der Stadt 
Wuppertal  gefördert.  Die  Finanzierung  ist 
derzeit für mindestens 5 Jahre im Voraus 
geregelt.

3. einzelstammweise Nutzung der Waldbe-
stände  und  Erhalt  von  Altholztrupps 
über die Hiebreife hinaus,

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
Unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.  V.  und  den 
Eigentümern abgestimmt.

4. Umwandlung  der  Fichtendickung  auf 
dem Teichdamm in ein Gehölz aus hei-
mischen Laubgehölzen,

Die forstlichen Maßnahmen werden mit der 
unteren  Forstbehörde  Mettmann,  der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und  den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger Vereinbarungen“ werden im
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Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Umset-
zung der  forstlichen Maßnahmen geprüft. 
Die  Auswahl  der  zu  verwendenden  Ge-
hölzarten  ist  mit  dem  Oberbürgermeister 
der  Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde abzustimmen.

5. Beseitigung der Verfüllung im südlichen 
Teil  des  Einschnittes  vom  Franzosen-
weg,

6. Beseitigung von  Gartenabfällen im Be-
reich Honsbusch.

Verboten ist insbesondere:

1. die  intensive  fischereiwirtschaftliche 
Nutzung des Teiches,  die  die  Lebens-
raumfunktionen beeinträchtigt,

2. die  Nutzung  zum  Zwecke  der  Freizeit 
und der Erholung.

Das Gewässer ist ein bedeutender Amphi-
bienlaichplatz  und  Lebensraum  anderer 
wassergebundener Lebewesen wie z.B. Li-
bellen.

2.2.9 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
„Hohenhager Bachtal“

Das  Schutzgebiet  umfasst  den  Talzug 
des Hohenhager  Bachs und seiner  Ne-
benläufe  und  angrenzende  landwirt-
schaftlich genutzte Flächen zwischen der 
Sportanlage  an  der  Dönberger  Straße 
und der Straße Zum Alten Zollhaus. Zum 
Schutzgebiet gehören im Norden der his-
torische Hohlweg zwischen der Dönber-
ger  Straße  und  der  Horather  Schanze 
und die direkt  nördlich davon liegenden 
Feldgehölze und Quellbäche. 

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 26 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der 
vorhandenen Biotopkomplexe als Re-
fugial- und Regenerationsraum für an 
Feuchtstandorte gebundene Tier- und 
Pflanzenarten

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  ba-
siert  auf  dem  Fachbeitrag  des  Natur-
schutzes und der Landschaftspflege der 
LÖBF (Stand  17.05.96),  Biotopverbund-
flächen 3 und 23 der TK 25,  Nr.  4709) 
jetzt  LANUV sowie  auf  Untersuchungen 
der Naturschutzverbände, die daraus ab-
zuleitenden wertbestimmenden Merkma-
le charakterisieren das Bachtal als natur-
schutzwürdigen Biotopkomplex mit loka-
ler Bedeutung.

- zur Erhaltung eines naturnahen, lokal 
bedeutsamen Fließgewässers mit typi-
scher Fließgewässerfauna

Ein Teil der umgebenden Arrondierungs-
flächen  (Biotopverbundfläche  23)  wurde 
in die Abgrenzung mit einbezogen.

40



Landschaftsplan Wuppertal-Nord (Allgemeine Festsetzungen für Naturschutzgebiete)

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

- Erhalt  des  Strukturreichtums  des 
Bachtales mit Feucht- und Nassgrün-
land,  Quellfluren  und Feuchtbrachen, 
naturnahen  Ufergehölzen  aus  Erlen, 
Eschen  und  Weiden  sowie  kleinen 
Waldbeständen mit Altholz

Untersuchungen  des  Fließgewässers 
und seiner Begleitstrukturen belegen die 
hohe  Schutzwürdigkeit  des  gesamten, 
zusammenhängenden  Auenbereiches 
mit zahlreichen nach § 62 LG NRW ge-
schützten  Biotopen  wie  Mädesüßfluren, 
Sumpfdotterblumenwiesen,  Pestwurzflu-
ren  Quellsümpfen,  naturnahe  Mittelge-
birgsbachabschnitte mit Ufergehölzen so-
wie  charakteristischen,  z.T.  gefährdeten 
Arten wie z. B. Blindschleiche, Erdkröte, 
Grasfrosch, Mädesüß-Perlmuttfalter.

- aus landeskundlichen Gründen und we-
gen der besonderen Eigenart der kultur-
historisch  bedeutsamen  Strukturen  mit 
alten  Hecken,  Wegebeziehungen,  und 
Spuren  der  historischen  Nutzung  (Mei-
lerplätzen zur Herstellung von Holzkohle 
in den Wäldchen und Schlackenfunde)

Ehemaliges  Grenzgebiet  von  Berg  zu 
Mark. Der Name Hohenhagen deutet auf 
eine Siedlung direkt an der Landwehrlinie 
(Hagen = Hecke, was die Landwehr viel-
fach nur war). Im Gebiet liegt der als Na-
turdenkmal geschützte  Hohlwegein-
schnitt des Franzosenweges.

Gebote

Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden  insbesondere  folgende  Gebote 
festgesetzt:

1. Optimierung  der  Fließgewässerstruk-
tur  durch  Wiederherstellung  der  Ge-
wässerdynamik  vor  allem  in  den  be-
gradigten  Abschnitten.  Beseitigung 
von Teilverrohrungen und Uferbefesti-
gungen,

Die Unterhaltungspläne des Wupperver-
bandes  werden  mit  dem  Oberbürger-
meister  der  Stadt  Wuppertal  als  untere 
Landschaftsbehörde  abgestimmt.  Die 
Maßnahmen werden  mit  den  Aussagen 
des  Generalentwässerungsplans  abge-
stimmt.

2. Bewirtschaftung  des  Grünlandes  in 
den  Talauen  als  extensive  Bewirt-
schaftung,

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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3. einzelstammweise Nutzung der Wald-
bestände und Erhalt von Altholztrupps 
über die Hiebreife hinaus,

Die  forstlichen  Maßnahmen werden  mit 
der unteren Forstbehörde Mettmann, der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger  Vereinbarungen“  werden  im 
Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Um-
setzung der forstlichen Maßnahmen ge-
prüft.

4. langfristige  Umwandlung  der  Pappel-
reihe durch Unterpflanzen von Eichen.

Die Baumreihe befindet sich westlich der 
Herzkamper Str.  am Nordrand des  Ge-
bietes.

2.2.10 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
„Hasenkamp und Junkersbeck“ 

Die  Abgrenzung des  NSG umfasst  den 
Bahndamm mit Tunneleinschnitt, die an-
grenzenden Wald- und Grünlandflächen 
entlang  des  Hasenkamper  Bachs  und 
dem Unterlauf der Junkersbeck, erweitert 
um den Wald-/Grünlandkomplex bei Ha-
senkamp.

Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 46 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der 
vorhandenen Biotopkomplexe als Re-
fugial-  und  Regenerationsraum  für 
Tier-  und  Pflanzenarten  eines  reich 
strukturierten  Ausschnitts  der  alten 
Kulturlandschaft  der  Grafschaft  Mark 
mit  Vorkommen  einer  artenreichen 
Wirbeltierfauna

- zur  Erhaltung  des  Bahndammes  als 
Vernetzungsstruktur  für  wärmelieben-
de Tier- und Pflanzenarten sowie zur 
Erhaltung  des  Tunnels  als  Fleder-
mausquartier

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  ba-
siert  auf  dem  Fachbeitrag  des  Natur-
schutzes und der Landschaftspflege der 
LÖBF (Stand  17.05.96),  Biotopverbund-
flächen 24 der TK 25, Nr. 4709 und 2 der 
TK 25,  Nr.4609 (teilweise)  jetzt  LANUV 
sowie  Untersuchungen  der  Stadt  Wup-
pertal zur Ermittlung von Entwicklungspo-
tentialen f. d. naturnahe Gestaltung von 
Fließgewässern,  Untersuchungen  im 
Rahmen der Landschaftsplanerarbeitung 
und  Angaben  der  anerkannten  Natur-
schutzverbände.

Die  daraus  abzuleitenden  wertbestim-
menden  Merkmale  charakterisieren  den 
Bahndamm als gut ausgebildeten Biotop-
komplex,  als  Vernetzungsbiotop mit  ho-
hem  Entwicklungspotential  sowie  die 
Bachtäler  und  Grünland/Heckenkom-
plexe  mit  Feldgehölzen  (Wäldchen)  als 
schutzwürdige  Kleinstrukturen mit  hoher 
Artenvielfalt und struktureller Vielfalt. 

Das  Naturschutzgebiet  beherbergt  das 
letzte  Kernvorkommen der  ehemals rei-
chen  Amphibien-  und  Reptilienfauna  im 
Raume  Nächstebreck  mit  Vorkommen 
von Feuersalamander, Bergmolch und

Grasfrosch in den feuchten Teilen sowie 
Blindschleiche  und  Waldeidechse  am 
Bahndamm.  Der  Tunnel  ist  Jahresle-
bensraum von Wasserfledermäusen.
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- zur Erhaltung naturnaher Fließgewässer 
mit  typischer  Fließgewässerbiozönose, 
begleitendem  Feucht-  und  Nassgrün-
land, Quellen, Quellbächen und Feucht-
brachen,  naturnahen  Ufergehölzen  aus 
Erlen  und  Kopfweiden,  sowie  kleinen 
Waldbeständen  mit  Alt-  und  Totholz-
strukturen

Der  Komplex  zeichnet  sich  durch  eine 
hohe  Zahl  von  besonders  geschützten 
Biotoptypen (§ 62 LG NRW) wie Quellen, 
naturnahen  Bachabschnitten,  bachbe-
gleitendem Erlenwald, Nass- und Feucht-
grünland  und  Feuchtbrachen  aus.  Der 
Strukturreichtum  ermöglicht  trotz  Sied-
lungsnähe das Vorkommen einer  arten-
reichen  Vogelwelt  mit  Vorkommen  von 
Arten der Roten Liste (Steinkauz,  Dorn-
grasmücke).

- aus  landeskundlichen  sowie  erdge-
schichtlichen Gründen und wegen der 
besonderen  Eigenart  der  kulturhisto-
risch  bedingten  Nutzungsstrukturen 
mit  alter  Bahntrasse  und  Tunnel,  ei-
nem geologischen  Naturdenkmal  der 
Karbonzeit,  der  streifigen  Parzellen-
aufteilung unterschiedlicher Nutzung

Die  Bahntrasse  wurde  1884  von  Wich-
linghausen  nach  Hattingen  gebaut  und 
diente neben dem Personenverkehr  vor 
allem  dem  Kohlentransport  nach  Wup-
pertal.

Der Bahneinschnitt schließt ein gut aus-
gebildetes  geolog.  Profil  durch  die  Na-
murstufe  B  des  flözleeren  Oberkarbons 
auf,  welches  als  Naturdenkmal  ausge-
wiesen ist. 

Die  streifige  Parzellierung  mit  unter-
schiedlichen  Wald-/Grünlandnutzungen 
stammt aus der Flächenteilung der Einer-
ner Mark von 1712, bei der die früher ge-
meinsam genutzte  Mark in  die Nutzung 
der einzelnen Markgenossen überging.

Gebote

Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden  insbesondere  folgende  Gebote 
festgesetzt:

1. Optimierung  der  Fließgewässerstruk-
tur  durch  Wiederherstellung  der  Ge-
wässerdynamik.  Beseitigung  von 
Querbauwerken  und  Uferbefestigun-
gen sowie Beseitigung der ungedros-
selten  Wassereinspeisung  von  Stra-
ßenabwässern  über  den  Mollen-
kottener Siefen,

Die Unterhaltungspläne des Wupperver-
bandes  werden  mit  dem  Oberbürger-
meister  der  Stadt  Wuppertal  als  untere 
Landschaftsbehörde abgestimmt.
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2. Bewirtschaftung  des  Grünlandes  in 
den  Talauen  als  extensive  Bewirt-
schaftung,

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

3. einzelstammweise Nutzung der Wald-
bestände und Erhalt von Altholztrupps 
über die  Hiebreife hinaus,  Pflege der 
Kopfweiden,

Die  forstlichen  Maßnahmen werden  mit 
der unteren Forstbehörde Mettmann, der 
Forstbetriebsgemeinschaft  e.V.  und den 
Eigentümern  abgestimmt.  Analog  den 
„Warburger  Vereinbarungen“  werden  im 
Einzelfall  Fördermöglichkeiten  zur  Um-
setzung der forstlichen Maßnahmen ge-
prüft.

4. der Bahndamm ist durch gezielte Pfle-
gemaßnahmen in seiner Funktion als 
Vernetzungselement für wärmelieben-
de Arten zu erhalten.

In  Abständen von  einigen Jahren sollte 
Strauch- und Baumaufwuchs im Bereich 
des Bahnkörpers entfernt werden.

Verboten ist insbesondere

1. den die zugemauerten östlichen Röh-
re des Eisenbahntunnels zu betreten.

2. die westliche Tunnelröhre bis zu einer 
möglichen  Freigabe  im Rahmen  des 
Projektes Nordbahn-/ Kohlenbahntras-
se zu betreten.

Der Die  Tunnelröhren ist sind Quartier 
störungsempfindlicher  Tierarten  (Fleder-
mäuse).

Nicht verboten ist

 1.  die Ausführung des geplanten Radwe-
ges auf der ehemaligen Bahntrasse im 
Naturschutzgebiet ´Hasenkamp-Jun-
kersbeck`, wenn Planung und Ausfüh-
rung dem Schutzzweck des Natur-
schutzgebietes nicht entgegenstehen,

2.2.11 Festsetzungen  für  das  Naturschutzgebiet 
„Dolinengelände im Hölken“

Das Schutzgebiet umfasst zwei von Frei-
flächen  umgebene  Buchenwaldflächen 
westlich  und  östlich  der  ehemaligen 
Bahntrasse  zwischen  Oberbarmen  und 
Nächstebreck.
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Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 8 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  des 
vorhandenen Biotopkomplexes als Re-
fugial- und Regenerationsraum für an 

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  er-
setzt die bisher rechtsgültige Ordnungs-
behördliche Verordnung vom 29.01.1938 
des  RP  Düsseldorfs  über  die  Festset-
zung des Naturschutzgebietes „Dolinen-
gelände  im Hölken“.

Kalkbuchenwälder gebundene Tier- und 
Pflanzenarten

- Erhalt  und  Entwicklung  des  Struktur-
reichtums  des  Waldkomplexes  aus 
Altholzbeständen mit hohem Tot- und 
Altholzanteil,  reicher  Kraut-  und 
Strauchschicht

Die  Festsetzung  basiert  weiterhin  auf 
dem Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege der LÖBF (Stand 
17.05.96),  Biotopverbundflächen  15  der 
TK 25, Nr. 4709), die daraus abzuleiten-
den  wertbestimmenden  Merkmale  cha-
rakterisieren  das  Gebiet  als  geologisch 
bedeutsame Fläche im Wuppertaler Mas-
senkalk, gut ausgebildeter (Wald-) Pflan-
zengesellschaft  regionaler  Bedeutung 
und  besonderem Wert  für  Fledermäuse 
und Höhlenbrüter.

Untersuchungen  im  Auftrage  der  Stadt 
Wuppertal in den Jahren 1985-1992 be-
legen die in Verbindung mit dem umge-
benden  Landschaftsschutzgebiet  hohe 
strukturelle  und  biologische  Vielfalt  des 
Gebietes mit Vorkommen einer artenrei-
chen Pflanzenwelt  (insbes.  Kalkbuchen-
waldflora  als  Relikt  der  ursprünglichen 
Vegetation auf Kalkstandorten) und Tier-
welt, u.a.: 37 Vogelarten, 8 Kleinsäuger-
arten, 4 Amphibien- u. Reptilienarten und 
zahlreiche  Insektenarten  (darunter  eine 
hohe Zahl lokal seltener Arten und meh-
rere Arten der Roten Liste, u.a.: Sperber, 
Dorngrasmücke,  Klappergrasmücke, 
Gartenrotschwanz,  Grasfrosch, 
Erdkröte).

- aus erdgeschichtlich/geologischen Grün-
den und wegen der besonderen Eigenart 
der  Strukturen  mit  Karstrelief  (Dolinen) 
und  durch  historische  Abgrabungen 
überformten  Gesteinsaufschlüssen  im 
Massenkalk

Aufschluss  von  Schwelmer  Massenkalk 
mit Fossilien und Mineralien, im Bereich 
des Waldes (Dolinenfeld und kleine Gru-
ben),  teilweise  überlagert  von  tertiären 
Sanden und Lößlehm,  historischer  Gru-
benbetrieb zur Gewinnung von Kalk und 
Sanden.,

Gebote

Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden  insbesondere  folgende  Gebote 
festgesetzt:
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1. einzelstammweise Nutzung der Hoch-
waldbestände und Erhalt  von Altholz-
trupps über die Hiebreife hinaus, Sper-
rung  von  Teilbereichen  zum  Schutz 
der Vegetation.

Analog den „Warburger Vereinbarungen“ 
werden im Einzelfall Fördermöglichkeiten 
zur  Umsetzung der forstlichen Maßnah-
men geprüft.

2.2.12 Festsetzungen für  das Naturschutzgebiet  
„Steinberger Bachtal“

Das Schutzgebiet umfasst das Steinber-
ger  Bachtal  von  der  Pahlkestraße  bis 
zum Gut Steinberg

Schutzzweck:

Die Festsetzung des ca. 20 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zum Erhalt un d Entwicklung des na-
turnahen,  sehr  extensiv  genutzten 
Bachtales

- zum Erhalt  der  Quellen und Quelbe-
reiche

- zum Erhalt des typisch ausgeprägten 
Bachoberlaufes im Mittelgebirge

- zum Erhalt und zur Pflege der Nass-  
und Feuchtweiden

- Zum  Erhalt  der  Teiche  mit  Vorkom-
men der Teichmuschel

- Zum Erhalt der Magerweide im oberen 
Talbereich

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  ba-
siert  auf  dem  Fachbeitrag  des  Natur-
schutzes und der Landschaftspflege der  
LÖBF (Stand  17.05.96),  Biotopverbund-
flächen 1 der TK 25, Nr. 4709 und 2 der  
TK 25,  Nr.4709 (teilweise)  jetzt  LANUV 
sowie  Untersuchungen  der  Stadt  Wup-
pertal  zur  Ermittlung  von  Entwicklungs-
potentialen  f.  d.  naturnahe  Gestaltung 
von Fließgewässern, Untersuchungen im 
Rahmen der Landschaftsplanerarbeitung 
und  Angaben  der  anerkannten  Natur-
schutzverbände.

 Das zum Gewässersystem der  Düssel  
gehörende  Bachtal  besitzt  besondere 
Bedeutung für die Naherholung und für  
den Biotopverbund. Die Tümpel,  Teiche 
und feuchten Brachen (z.T.  Quellfluren)  
im  Steinberger  Bachtal  besitzen  beson-
deren Wert als Amphibien- und Insekten-
habitat.

- aus  landeskundlichen  sowie  erdge- 
schichtlichen Gründen und wegen der 
besonderen  Eigenart  erhalten  geblie-
benen,  niederbergischen  Kulturland-
schaft mit  historischen Hoflagen, klei-
nen hofnahen Steinbrüchen mit geolo-
gischen  Aufschlüssen,  historischen 
Wegeverbindungen  mit  Hohlwegres-
ten

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen im mittleren Talbereich

- Ergänzung von Ufergehölzen

- Erhalt und ökologische Verbesserung 
der  Teiche

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und  
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. t
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2.2.13 Festsetzungen für  das Naturschutzgebiet  
„Quellbereiche  von  Brucher  Bach  und 
Jagdhausbach“

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  ba-
siert  auf  dem  Fachbeitrag  des  Natur-
schutzes und der Landschaftspflege der  
LÖBF (Stand  17.05.96),  Biotopverbund-
flächen 1 der TK 25, Nr. 4709 und 2 der  
TK 25,  Nr.4709 (teilweise)  jetzt  LANUV 
sowie  Untersuchungen  der  Stadt  Wup-
pertal  zur  Ermittlung  von  Entwicklungs-
potentialen  f.  d.  naturnahe  Gestaltung 
von Fließgewässern, Untersuchungen im 
Rahmen der Landschaftsplanerarbeitung 
und  Angaben  der  anerkannten  Natur-
schutzverbände.

Das  zum  Gewässersystem  der  Düssel  
gehörende  Bachtal  besitzt  besondere 
Bedeutung für die Naherholung und für  
den Biotopverbund. Die Tümpel,  Teiche 
und feuchten Brachen (z.T.  Quellfluren)  
im oberen Brucher- und Jaghausbachtal  
besitzen  besonderen  Wert  als  Amphibi-
en- und Insektenhabitat.

Die Festsetzung des ca. 22 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a, b 
und c LG NRW, insbesondere

- zum Erhalt und Entwicklung der natur-
nahen,  extensiv  genutzten,  teils  be-
waldeten Quellbereiche und Oberläufe 
von zwei Mttelgebirgsbächen 

- zum Erhalt  der Quellen und Quellbe-
reiche

- zum Erhalt und zur Pflege der Nass-  
und Feuchtweiden
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- aus  landeskundlichen  sowie  erdge- 
schichtlichen Gründen und wegen der 
besonderen  Eigenart  erhalten  geblie-
benen,  niederbergischen  Kulturland-
schaft mit  historischen Hoflagen, klei-
nen hofnahen Steinbrüchen mit geolo-
gischen  Aufschlüssen,  historischen 
Wegeverbindungen  mit  Hohlwegres-
ten

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand 
streifen im mittleren Talbereich

- Ergänzung von Ufergehölzen

- Erhalt und ökologische Verbesserung 
der  Teiche

Im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit  
den Bewirtschaftern/Eigentümern werden auf 
der Grundlage der Richtlinien Entschädigun-
gen sowie Vergütungen für Pflegemaßnah-
men gezahlt. Der Vertragsnaturschutz regelt  
alle Maßnahmen zur extensiven Grünland-
pflege, zur Pflege von Bachauen, deren Ab-
zäunung sowie die Anpflanzung von Hecken 
und Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. 

2.2.14 Festsetzungen für  das Naturschutzgebiet  
Halde Osterholz
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Schutzzweck

Die Festsetzung des ca. 5 ha großen Na-
turschutzgebietes erfolgt gemäß § 20 a 
und b LG NW, insbesondere

- zur Erhaltung und Entwicklung der ar-
tenreichen Sekundärbiotope der Kalk-
steinabbaufolgelandschaft mit Ge-
steins- und Rohbodenbiotopen, lichten 
Vorwaldstadien sowie Stillgewässern 
in unterschiedlichen Sukzessionssta-
dien

- zur Erhaltung und Entwicklung der ar-
tenreichen und in Wuppertal seltenen 
Halbtrockenrasen und Trockenstand-
orte

- zur Erhaltung und Entwicklung der 
durch Kalk beeinflussten Flora der 
Feuchtstandorte und Gewässer, ins-
besondere seltener Arten der Unter-
wasser- und Ufervegetation

- zum Schutz und zur Förderung der 
be-  sonders artenreichen Amphibien-
fauna,  insbesondere der Arten Ge-
burtshelferkröte, Kreuzkröte und 
Kammmolch –

- zum Schutz und zur Förderung der 
Vogelfauna der Feucht- und Wasser-
flächen 

- zum Schutz und zur Förderung der ar-
tenreichen Wirbellosenfauna wärme-
begünstigter Offenland- und Rohbo-
denbiotope

Die  Festsetzung  Naturschutzgebiet  ba-
siert auf der Darstellung im Regionalplan
Düsseldorf (GEP 99) Änderung 2007 als 
Bereich zum Schutz der Natur,  Die dar-
aus  abzuleitenden  wertbestimmenden 
Merkmale  charakterisieren  das  Gebiet  
als einen Teilraum des Kalkabbaugebie-
tes  zwischen  Schöller  und  Saurenhaus 
mit  bedeutenden Sekundärhabitaten mit  
Stillgewässern.

Die  Flora  der  Kalksteinabbauflächen 
zeichnet  sich durch zahlreiche im Wup-
pertaler Raum seltene und teilweise lan-
desweit gefährdete Arten aus, die entwe-
der die trockenwarmen (z.B. Purgier-Lein  
oder  Orchideen  wie  Bienen-Ragwurz)  
oder  die  Feuchtgebiete  besiedeln  (z.B.  
Spiegel-Laichkraut  und  Armleuchteral-
gen).

Die  Fauna  der  Kalksteinabbauflächen 
zeichnet  sich  insbesondere  durch  eine 
reiche Amphibienfauna (9 Arten der Still-
gewässer,  darunter  die  Arten  Geburts-
helferkröte,  Kreuzkröte  und 
Kammmolch),  seltene  Vogelarten,  eine 
reiche Gewässerfauna mit  ca.  20 Libel-
lenarten sowie eine reiche Insektenfauna 
wärmebegünstigter  Lebensräume  (z.B.  
Schwalbenschwanz,  Mauerfuchs,  Klee-
widderchen,  Langfühler-Dornschrecke) 
aus.

- aus landeskundlichen und erd-
geschichtlichen Gründen 

Seit vielen Jahrhunderten ist die Kalkge-
winnung  im  Niederbergischen  Land  in  
den Akten belegt und hat die heutige Ge-
stalt  und  Siedlungsgeschichte  dieses 
Landschaftsraumes  entscheidend  ge-
prägt.  Zahlreiche  Fossilfunde  aus  den 
Abbaustätten  zeugen  von  dem  großen 
Korallenriff aus dem Erdaltertum.

-

Gebote
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Zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften 
werden  insbesondere  folgende  Gebote 
festgesetzt:

Die Lebensräume sollen weitgehend der 
Eigenentwicklung  überlassen  bleiben.  
Zum  Erhalt  bestimmter  Ent-
wicklungsstadien  und  zum  Schutz  be-
stimmter  Arten  können  aber  Pflegeein-
griffe  (z.B.  Entfernen  von  Gehölzauf-
wuchs) erforderlich sein.

Die Flächen sollen im Rahmen von Kom-
pensationsmaßnahmen  und  vertragli-
chen  Vereinbarungen  mit  den  Kalkwer-
ken  entwickelt  und  durch  mehrjährige 
Begleituntersuchungen  beobachtet  wer-
den.

- Keine  Aufforstung  des  Haldenplate-
aus nach Stilllegung der Halde

- Bestimmte Haldenbereiche sollen für 
die Naherholung aufbereitet  werden 
z.B. als Aussichtspunkt

Die im Flächennutzungsplan 2005 darge-
stellte Konzentrationszone für Windkraft-
anlagen wird von der Naturschutzfestset-
zung ausgegrenzt.
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2.3 Allgemeine Festsetzungen für alle Landschaftsschutzgebiete

2.3 Allgemeine Festsetzungen für alle Land-
schaftsschutzgebiete

Die  Festsetzung  als  Landschaftsschutz-
gebiet erfolgt gemäß der §§ 19 und 21 LG 
NRW in Verbindung mit § 34 Abs. 2 LG 
NRW.

Der  Schutz  ist  nach Maßgabe der  Ent-
wicklungsziele  für  die  Landschaft  und 
insbesondere auf der Grundlage der bio-
ökologischen  Bewertung,  nach  land-
schafts-pflegerischen Kriterien sowie mit-
tels Merkmalen für die Erholungsnutzung 
festgesetzt.

Schutzzwecke gem. § 21 LG NRW

a) Erhaltung  oder  Wiederherstellung  der 
Leistungsfähigkeit  des Naturhaushaltes 
oder der Nutzungsfähigkeit der Naturgü-
ter,

b) Vielfalt,   Eigenart  oder  Schönheit  des 
Landschaftsbildes oder

c) besondere Bedeutung für die Erholung.

Die Festsetzung erfolgt insbesondere

- zur  Erhaltung  der  reich  strukturierten 
bergischen  Kulturlandschaft  am  Nord-
rand der Großstadt Wuppertal

- zur Erhaltung und Entwicklung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der 
Nutzungsfähigkeit  der  landwirtschaftli-
chen Flächen, zahlreichen Laubwaldflä-
chen  und  von  Grünland  begleiteten 
Bachtälern

- zur Erhaltung und Entwicklung der land-
schaftsraumtypischen  Tier-  und  Pflan-
zenarten dieser Kulturlandschaft

- zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung 
der  zahlreichen  naturnahen  Quellen 
und  Fließgewässer,  der  feuchten  bis 
nassen Bachauen und der naturnahen 
Stillgewässer  mit  ihrer  charakteristi-
schen Fauna und Flora

- zur Erhaltung der artenreichen Biotope 
der Säume,  Hecken, Bauernwäldchen, 
Obstwiesen,  des  extensiv  genutzten 
Grünlandes,  mit  der  charakteristischen 
Fauna und Flora
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- zur Entwicklung der Biotopverbundfunk-
tion  innerhalb  des  Raumes  sowie  zu 
benachbarten  Landschaftsräumen  des 
Kreises  Mettmann  und  Ennepe-Ruhr-
Kreises

- zur Erhaltung der bedeutenden Naher-
holungsräume  im  regionalen  Grünzug 
am Nordrand der Stadt

A. Verbote

Verboten ist insbesondere:

Nach § 34 Abs. 2 LG NRW sind in Land-
schaftsschutzgebieten  unter  besonderer 
Beachtung von § 1 Abs. 3 LG NRW alle 
Handlungen verboten, die den Charakter 
des  Gebietes  verändern  können  oder 
dem besonderen  Schutzzweck  zuwider-
laufen.

1. bauliche Anlagen im Sinne des § 1 in 
Verbindung mit  §  2  der  Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
errichten  oder  zu  verändern,  auch 
wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-
nehmigung oder  Anzeige  bedürfen  – 
die Nutzungsänderung steht der   Än-
derung  gleich  –  sowie  der  Bau  von 
Straßen,  Wegen und Plätzen

Bauliche  Anlagen  sind  insbesondere 
auch:

a) Landungs-, Boot- und Angelstege,
b) am Ufer  oder  auf  dem Grund eines 

Gewässers verankerte Fischzuchtan-
lagen, Wohn- und Hausboote,

c) Dauercamping- und Zeltplätze,
d) Sport- und Spielplätze,
e) Lager- und Ausstellungsplätze,
f) Zäune  und  andere  aus  Baustoffen 

oder  Bauteilen  hergestellte  Einfrie-
dungen,

g) oberirdische  oder  unterirdische  Ver-
sorgungs-  oder  Entsorgungsleitun-
gen,

h) künstliche  Hohlräume  unterhalb  der 
Erdoberfläche.

2. wildlebenden  Tieren   nachzustellen, 
sie zu beunruhigen, zu ihrem Fang ge-
eignete  Vorrichtungen  anzubringen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu tö-
ten, Puppen, Larven, Eier, Nester oder 
sonstige Brut-  und Lebensstätten sol-
cher Tiere fortzunehmen, zu sammeln 
oder zu beschädigen,

3. Werbeanlagen  oder  –mittel  sowie 
Schilder  oder  Beschriftung  zu  errich-
ten, anzubringen oder zu ändern, so-
weit  sie  nicht  ausschließlich  auf  die 
Schutzausweisung  hinweisen,  als 
Ortshinweise  oder  Warntafeln  dienen 
oder  sich  auf  den  Verkehr  beziehen 
oder soweit diese nicht im Zusammen-
hang mit der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte stehen, dem 
Oberbürgermeister der Stadt
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Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde  vor  Durchführung  angezeigt 
werden und dieser nicht binnen eines 
Monats Bedenken erhoben hat,

4. Buden,  Verkaufsstände,  Verkaufswa-
gen  oder  Warenautomaten  aufzustel-
len, soweit diese nicht im Zusammen-
hang mit der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte stehen, dem 
Oberbürgermeister der Stadt Wupper-
tal als untere Landschaftsbehörde vor 
Durchführung  angezeigt  werden  und 
dieser nicht binnen eines Monats Be-
denken erhoben hat,

5. das Zelten, das Abstellen von Wohn-
wagen  und  Kraftfahrzeugen,  das  Be-
reitstellen,  Anlegen  oder  Ändern  von 
Stellplätzen für Wohnwagen und Kraft-
fahrzeuge, von Zelt- und Campingplät-
zen,

6. Leitungen aller Art einschl. Fernmelde-
einrichtungen, Zäune oder andere Ein-
friedungen anzulegen oder  zu  verän-
dern  mit  Ausnahme ortsüblicher  Kul-
tur- oder Weidezäune,

Die  Unterhaltung  und  Änderung  beste-
hender  Ver-  und  Entsorgungsleitungen 
müssen  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde vorzeitig angezeigt  werden. Er-
hebt  der  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehör-
de nicht binnen eines Monats hiergegen 
Bedenken,  kann die  Maßnahme ausge-
führt werden.

7. mit  Kraftfahrzeugen   außerhalb  der 
Fahrwege, Park- oder Stellplätze oder 
Hofräume zu fahren, diese dort abzu-
stellen oder zu waschen, sowie Motor-
flugmodelle oder Leichtflugzeuge über 
dem Gebiet zu betreiben,

8. Aufschüttungen,  Verfüllungen,  Abgra-
bungen, Ausschachtungen, Sprengun-
gen  sowie  andere  die  Bodengestalt 
verändernde Maßnahmen durchzufüh-
ren,

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung  ist  es  zulässig,  abgeschwemmten 
Boden  oder  Boden,  der  bei  der  Ernte 
vom Acker  entfernt  wurde,  auf  der  Flä-
che, von der das Material stammt, in ei-
ner Stärke von bis zu 20 cm flächig aus-
zubringen.
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9. Fischteiche  anzulegen  oder  die  Ge-
stalt  einschl.  Querschnitt  fließender 
oder  stehender  Gewässer  zu  ändern 
oder diese zu zerstören, oder Entwäs-
serungs-  oder  andere  den  Wasser-
haushalt  des  Gebietes  verändernde 
Maßnahmen durchzuführen,  Maßnah-
men der  Gewässerunterhaltung  ohne 
vorherige Abstimmung mit dem Ober-
bürgermeister der Stadt Wuppertal als 
untere Landschaftsbehörde vorzuneh-
men,

Siehe  Runderlass  des  Ministers  für  Er-
nährung,  Landwirtschaft  und  Forsten 
(jetzt:  Minister  für  Umwelt  und  Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz  MUNLV)  vom  26.11.1984  (MBL 
1984,  S.4;  „Naturschutz  und  Land-
schaftspflege  in  wasserrechtlichen  Ver-
fahren  und  bei  wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen“,  geändert  durch  Runder-
lass vom 11.04.1986 (MBL, S. 557).

10. das Wegwerfen, Abladen, Einbringen, 
Ableiten oder Lagern von Stoffen und 
Gegenständen, insbesondere von flüs-
sigen Abfallstoffen, Schutt und Altma-
terial  oder  das  Gelände  auf  andere 
Weise zu verunreinigen,

11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrie-
abwässer, Gülle, Silageabwässer oder 
andere,  gewässerverschmutzende 
oder  das  Gewässer  in  der  Qualität 
mindernde  Stoffe,  z.  B.  Düngemittel, 
einzuleiten oder oberflächlich abzulei-
ten,

Die Düngung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen  landwirtschaftlichen  Nutzung 
ist von diesem Verbot nicht betroffen.

12. Quellen oder Gewässerränder zu be-
weiden,

Der  Schutz  der  Quellbereiche  und  Ge-
wässerränder erfolgt durch Abzäunungs-
maßnahmen  im  Einvernehmen  mit  den 
Eigentümern/ Nutzern unter Berücksichti-
gung von Viehtränken. Die Förderung der 
Maßnahme  soll  über  Programme  des 
Landes und der Europäischen Union er-
folgen.

13. in Wiesentälern oder  auf  anderen für 
das  Landschaftsbild  und  den  Natur-
haushalt  bedeutsamen  Flächen  die 
Erstaufforstung  und die  Anlage  von 
Weihnachtsbaum-,  Schmuckreisig- 
oder  Baumschul-  sowie  Sonderkultu-
ren,

14. Quellen  oder  Gewässerränder  ein-
schließlich des Bewuchses zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder auf andere 
Art zu beeinträchtigen,

Die  vom  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal  als untere Landschaftsbehör-
de angeordneten oder genehmigten Pfle-
ge,  Entwicklungs-  oder  Sicherungsmaß-
nahmen sind hiervon nicht betroffen.
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15. die  Veränderung  der  Nutzung  von 
Feuchtwiesen  und  –weiden  sowie 
Brachflächen durch Umbruch, Intensi-
vierung oder Drainage,

Die  Unterhaltung  bzw.  Instandhaltung 
rechtmäßig in die Fließgewässer ein-ge-
leiteter Drainagen ist geregelt in der Un-
berührtheitsklausel:  "Unberührt  von  den 
Ge- und Verboten bleibt die ordnungsge-
mäße  landwirtschaftliche  Nutzung".  Bei 
Änderungen der Einleitung in ein Gewäs-
ser sowie Neuverlegungen bedarf es ne-
ben  einer  landschaftsrechtlichen  Befrei-
ung auch einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis  zur  Einleitung  in  ein  Gewässer.

Nach § 25 des LG NRW gelten Grund-
stücke als Brachflächen, deren Nutzung 
aufgegeben ist oder die länger als 3 Jah-
re nicht genutzt sind. Landwirtschaftliche 
Flächen,  die  aufgrund  vertraglicher  Re-
gelungen  (Extensivierungsprogramme 
oder  5-jährige  Brache  im  Rahmen  der 
EG-Reform) für  bestimmte Zeit  aus der 
Nutzung  ausgenommen  werden,  gelten 
nicht als Brachflächen im Sinne des Ge-
setzes.

16. Dauergrünland in eine andere Nutzung 
zu überführen,

17. die  Neuanlage  von  Kleingärten  und 
Grabeland,

18. in  dem geschützten Gebiet  Feuer  zu 
machen,

Brauchtumsfeuer  werden  in  der  jeweils 
gültigen städtischen Satzung geregelt.

19. Gewässer zu befahren, in ihnen zu ba-
den oder zu tauchen oder die Eisflä-
che zu betreten oder zu befahren, so-
wie Einrichtungen für den Wassersport 
zu errichten.

20. Bäume,  Sträucher,  Obstwiesen,  He-
cken, Feldgehölze, Uferbewuchs oder 
sonstige  Pflanzen  zu  beschädigen, 
auszureißen, auszugraben, zu beseiti-
gen oder Teile davon abzutrennen; als 
Beschädigung gelten auch das Verlet-
zen des Wurzelwerkes und jede ande-
re  Maßnahme,  die  geeignet  ist,  das 
Wachstum und  das  Erscheinungsbild 
zu beeinflussen,

Hierzu zählen nicht die üblichen Pflege-
maßnahmen,  wie  Obstbaum-,  Kopfwei-
den-  oder  Heckenschnitt  unter  Beach-
tung des § 64 LG NRW.

21. Im Wald Hunde außerhalb von Wegen 
nicht angeleint mitzuführen.

dies gilt nicht für Jagdhunde im Rahmen 
jagdlicher  Tätigkeiten  sowie  für  Polizei-
hunde
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B. Nicht verboten ist

1. die  ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen,

Entwicklungen  der  Landwirtschaft,  z.  B. 
die  Haltung  neuer  Tierrassen  oder  der 
Anbau  neuer  Pflanzen  werden  grund-
sätzlich  (nicht  als  Einzelfall)  in  Abstim-
mung  mit  der  Landwirtschaftskammer 
Rheinland NRW geregelt.

2. die  ordnungsgemäße  Ausübung  der 
Jagd und Fischerei,

3. sonstige,  bei  Inkrafttreten  des  Land-
schaftsplanes  rechtmäßig  ausgeübte 
Bewirtschaftung/Nutzung  bisheriger 
Art und bisherigem Umfang,

Die  land-  und  forstwirtschaftliche  Nut-
zung wird durch B. 1. geregelt.

4. die vom Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde  angeordneten  oder  genehmig-
ten Pflege-, Entwicklungs- oder Siche-
rungsmaßnahmen,

5. Die Unterhaltung bestehender Versor-
gungs- und Entsorgungseinrichtungen 
einschl.  Fernmeldeeinrichtungen  so-
wie ihre Änderung, soweit eine solche 
Änderung dem Oberbürgermeister der 
Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde vorher angezeigt wird 
und dieser nicht binnen eines Monats 
hiergegen Bedenken erhebt,

6. die Ausführung des geplanten Radwe-
ges auf den ehemaligen Bahntrassen 
Rheinische  Strecke  und  Kohlenbahn, 
wenn  Planung  und  Ausführung  dem 
Schutzzweck  des  Landschaftsschutz 
nicht entgegenstehen,

C. Ausnahmen

1. Die Untere Landschaftsbehörde erteilt 
auf  Antrag  eine  Ausnahme von  dem 
Verbot A 16 für Maßnahmen, die den 
Schutzzweck nicht beeinträchtigen.

Die  Untere  Landschaftsbehörde  erteilt 
Ausnahmen  im  Einvernehmen  mit  der 
Kreisstelle  der  Landwirtschaftskammer 
Rheinland.

2. Die Untere Landschaftsbehörde erteilt 
auf Antrag eine Ausnahme für ein Vor-
haben im Sinne von § 35 BauGB wenn 
es  nach  Standort  und  Gestalt  der 
Landschaft  angepasst   wird  und  der 
Schutzzweck nicht entgegensteht.
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D. Befreiungen

Von den Verboten nach Ziffer 2.3  A. 1. bis 
A. 20. und zusätzlich zu den in einzelnen 
Landschaftsschutzgebieten  festgesetzten 
Verboten  kann  gemäß  §  69  Abs.  1  LG 
NRW  der  Oberbürgermeister  der  Stadt 
Wuppertal als untere Landschaftsbehörde 
auf Antrag im Einzelfall eine Befreiung er-
teilen, wenn

Befreiungen  können  mit  Nebenbestim-
mungen  verbunden  sowie  widerruflich 
und  befristet  erteilt  werden.  Der  Beirat 
bei  der  unteren  Landschaftsbehörde 
kann einer  beabsichtigten Befreiung mit 
der Folge widersprechen, dass die Ver-
tretungskörperschaft der kreisfreien Stadt 
oder ein von ihr beauftragter Ausschuss.

a) die Durchführung der Vorschrift

aa) zu einer offenbar nicht  beabsich-
tigten Härte führen würde und die Ab-
weichung mit  den Belangen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege 
zu vereinbaren ist oder

bb)  zu  einer  nicht  gewollten  Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft 
führen würde oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

über den Widerspruch zu unterrichten ist. 
Hält die Vertretungskörperschaft oder der 
Ausschuss den Widerspruch für berech-
tigt,  muss die Untere Landschaftsbehör-
de die Befreiung versagen. Wird der Wi-
derspruch für unberechtigt gehalten, darf 
die  Befreiung  nur  mit  Zustimmung  der 
Höheren Landschaftsbehörde erteilt wer-
den (§ 69 Abs. 1 LG NRW).

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbe-
hörde kann einer beabsichtigten Befreiung 
mit der Folge widersprechen, dass die Ver-
tretungskörperschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt über den Widerspruch zu  
unterrichten ist. Hat der Beirat nicht inner-
halb von sechs Wochen nach Aufforderung 
eine Stellungnahme abgegeben, so kann die 
untere Landschaftsbehörde ohne die Stel-
lungnahme entscheiden. Hält die Vertre-
tungskörperschaft den Widerspruch für be-
rechtigt, muss die untere Landschaftsbehör-
de die Befreiung versagen. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, hat die un-
tere Landschaftsbehörde die Befreiung zu  
erteilen. Die Weisungsbefugnis der Land-
schaftsbehörden nach §8 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt.(§69 Abs. 1 LG NRW neueste Fassung)

E. Ordnungswidrigkeiten

Nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG NRW handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig  den  Verboten  nach  Ziffer  2.3  A. 
1.bis  A.  20.  und  zusätzlich  zu  den  in 
Landschaftsschutzgebieten  festgesetzten 
Geboten oder Verboten zuwiderhandelt.

Ordnungswidrigkeiten  nach  §  70  LG 
NRW können nach § 71 LG NRW mit ei-
ner Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden.

Gemäß § 71 LG NRW können Gegen-
stände, auf die sich eine Ordnungswidrig-
keit nach § 70 LG NRW bezieht, eingezo-
gen werden.
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§  70  LG  NRW  wird  nicht  angewandt, 
wenn die  Tat  nach anderen Rechtsvor-
schriften mit Strafe bedroht ist. Von die-
ser Regelung ausgenommen sind die in 
den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle 
der  einfachen  Sachbeschädigung;  ihre 
Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbu-
ches (StGB) ist  ausgeschlossen.  In  be-
sonders  schweren  Fällen  kann  nach  § 
330  StGB  vom  13.11.1998  (BGBL,  S. 
3322) eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren 
verhängt werden.

2.3.1 Für folgende Bereiche treten die Fest-
setzungen  des  Landschaftsplanes  bei 
Rechtskraft  eines  Bebauungsplanes 
außer Kraft Grün- oder Kompensations-
flächen festsetzt. (§ 29 Abs. 3 und 4 LG 
NRW)

Wiedener Straße
Halde Radenberg
An der Bük
Eskesberg
Kleine Höhe I (z.T.)
Schevenhofer Weg
Obensiebeneick/Vogelsbruch
Zum Lohbusch
Eggenbruch
Neuenbaumer Weg
Auf’m Hagen
Im Dickten
Mählersbeck Nord
Windhövel/Wittener Strasse
Blumenroth
Jesinghausen
Zur Waldkampfbahn/In den alten Loten
Bahnstraße

Aprather Weg (z.T.)

Naurathssiepen (z.T.)
Kleine Höhe I (3 Teilflächen z.T.)

Kleine Höhe II

Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Gewerbebaufläche
Gewerbebaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Wohnbaufläche
Gewerbebaufläche
Gewerbebaufläche
Friedhofsflächenerweiterung
Allgemeiner Siedlungsbereich
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung

Am alten Triebel
Altenbrand
Horather Schanze
Bracken
Mählersbeck
Blumenroth

Jesinghausen Ost

Haarhausen

Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Allgemeiner Siedlungsbereich
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Wohnbaufläche
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2.4 Landschaftsschutzgebiete mit besonderen 
Festsetzungen

Zusätzlich  zu  den  unter  Ziffer  2.3  fest-
gesetzten Landschaftsschutzgebieten wer-
den  nachfolgend  Landschaftsschutzge-
biete mit besonderen Festsetzungen, d. h. 
mit  weiteren  Ver-  und  Geboten  festge-
setzt.

Die  besonderen  Festsetzungen  dienen 
dem Schutz höherwertiger Biotopkomple-
xe.  Dies  sind  z.B.  Bachtäler  mit  Grün-
landbewirtschaftung,  die  in  Teilflächen 
auch geschützte Biotopstrukturen nach § 
62 LG NRW aufweisen können.  Die der-
zeitige Nutzungsart der Flächen oder der 
Ausbauzustand  bestimmter  Strukturen 
wie z.B. der Gewässer rechtfertigen zur 
Zeit jedoch keine Ausweisung als Natur-
schutzgebiet.  Die  Einzelfestsetzungen 
dienen  der  langfristigen  Sicherung  des 
Potentials  dieser  Landschaftsschutzge-
biete.

Für  die  Festsetzungen  gelten  die  Aus-
nahmen (siehe 2.3.C), Befreiungen (sie-
he 2.3.D) und Ordnungswidrigkeiten (sie-
he 2.3.E) entsprechend.

2.4.1 Schutzgegenstand

Krutscheidter Bachtal westlich von Voh-
winkel

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,   Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Der  zum  Gewässersystem  der  Düssel 
gehörende  Krutscheidter  Bach  gehört 
zum  Einzugsgebiet  der  Trinkwasserge-
winnungsanlage der Stadt Haan. Im Lan-
desentwicklungsplan NRW ist  das Krut-
scheidter Bachtal als besonders schutz-
würdiges  Grundwasservorkommen  dar-
gestellt.  Zudem besitzt  das  Bachtal  be-
sondere  Bedeutung  für  den  Biotopver-
bund.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-     Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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2.4.2 Schutzgegenstand

Obst-  /Bauerngarten/kleine Lindenallee 
an  der  ehemaligen  Zollstation  Schöllers-
heide

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- Pflegeschnitt  der  Obstbäume für  deren 
langfristigen Erhalt

- Ersatz  abgängiger  Obstbäume  durch 
Nachpflanzen für den langfristigen Erhalt 
der Obstwiese

- einmalige Mahd der Wiese pro Jahr

- Pflegeschnitt der Lindenallee

Bei dieser kleinen Fläche handelt es sich 
um eine historische Anlage, die auch das 
Naturdenkmal 2.6.1 enthält.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.3 Schutzgegenstand

Aue  des  Holthauser  Bachs  mit  Streu-
obstwiesen nördlich  von  Vohwinkel  an 
der Straße ‘Holthauser Heide`

Der zum Fließgewässersystem der Düs-
sel gehörende Holthauser Bach ist in sei-
nem Oberlauf mit Quellbereichen südlich 
der  Straße  Holthauser  Heide  naturnah 
ausgeprägt und weist ein typisches Arte-
ninventar auf. Somit ist dieser Abschnitt 
ein besonders geschützter Biotop gemäß 
§ 62 LG NRW.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Die  Obstwiesen  und  ihre  kulturland-
schaftliche  Umgebung  besitzen  Bedeu-
tung als  Habitat  für  eine  vielfältige  und 
seltene Fauna (z.B. für Steinkäuze).
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Gebote

- Die  vorhandenen  Durchlässe  sollten 
zwecks Verbesserung der Durchgängig-
keit durch Brückenbauwerke ersetzt wer-
den

- Pflegeschnitt  der  Obstbäume für  deren 
langfristigen Erhalt

- Erhalt  einzelner  Altbäume  bis  zur  Tot-
holzphase

- Anpflanzen  einzelner  Jungbäume  für 
den langfristigen Erhalt der Obstwiese

-  einmalige Mahd der Wiese pro Jahr

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.4 Schutzgegenstand

Steinberger  Bachtal  und  Brucher 
Bachtal mit Nebentälchen und Obenaprat-
her Buchenwald

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Die zum Gewässersystem der Düssel ge-
hörenden Bachtäler  besitzen besondere 
Bedeutung für die  Naherholung und für 
den Biotopverbund. Die  Tümpel,  Teiche 
und feuchten Brachen (z.T.  Quellfluren) 
im  Steinberger  Bachtal  besitzen  beson-
deren Wert als Amphibien- und Insekten-
habitat.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Teile des Brucher Bachtals (z.B.  die ty-
pisch natürlich ausgeprägten Quellen des 
Hixter  Baches)  sollen  Bestandteil  des 
vorgeschlagenen  Naturlehrpfades  wer-
den.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand 
streifen

- Ergänzung von Ufergehölzen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.5 Schutzgegenstand

Eigenbachtal mit Nebentälchen und Obst-
wiesen

Das  zum  Gewässersystem  der  Düssel 
gehörende Bachtal besitzt besondere Be-
deutung für die Naherholung und für den 
Biotopverbund.

Teile des Eigenbachtals (z.B. Obstwiese 
bei ‘Zum Löh’) sollen Bestandteil des ge-
planten Naturlehrpfades werden.
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Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.6 Schutzgegenstand

Waldbereiche  ‘Am  Alten  Triebel’  und 
‘Triebelsheide’ mit  Quellbereichen  und 
Oberlauf des Schevenhofer Baches nörd-
lich von Katernberg

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Gebote

- Beseitigung von Müll

- kein Entfernen von Totholz

Alter  Buchen-Eichenwald  mit  dichten 
Ilexbeständen. Ein kleiner Teil der Fläche 
als Niederwald mit Eichen, Birken, Hain-
buchen. Naturnahe Quellen und Quellbä-
che mit  Erlen und weitgehend typischer 
Quellbachfauna.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Die  Waldbereiche  und ihre  Flora  sowie 
Fauna stellen einen besonders typischen 
Landschaftsbestandteil  der  Niederbergi-
schen Kulturlandschaft dar.
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2.4.7 Schutzgegenstand

Mittellauf des Schevenhofer Bachs und 
Krähenberger Bachtal mit Wald und Wei-
deflächen im Quellgebiet nördlich Katern-
berg

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Dieser  Bereich  weist  eine  hohe  Bio-
topstrukturvielfalt  und  Landschaftsbild-
qualität auf.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.8 Schutzgegenstand

Jungmannshofer  und  Steingeshofer 
Siefen nördlich von Katernberg

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen. 

Naturnahe Quellbachläufe mit typischem 
Erlen-Ufergehölz.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- Stauteiche in den Nebenschluss legen

- Anlage ungenutzter Gewässerrand strei-
fen

zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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2.4.9 Schutzgegenstand

Asbrucher  Bachtal  mit  Nebentälchen 
nördlich von Katernberg an der Stadtgren-
ze zu Velbert-Neviges

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- Stauteich in den Nebenschluss legen

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Bachtal  mit  naturnahem  Quellbachab-
schnitt  in  kleinem  Sohlenkerbtal. 
Stauteich  bei  Hernasbruch  bedeutsam 
als Amphibiengewässer.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.10 Schutzgegenstand

Galgenbusch mit  Feuchtbrache  an der 
Freilichtbühne bei Königshof nördlich von 
Katernberg an der Stadtgrenze zu Velbert-
Neviges

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

-  Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

- Beseitigung von Müll

Strukturreicher alter Buchenwald mit klei-
nem Steinbruch (geologisch bedeutsam, 
da  Aufschluss  von  Devon-Karbon-
Schichtgrenze) und benachbarter schma-
ler Feuchtbrache entlang eines Quellhori-
zontes.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Faunistisch  besonders  bedeutsam  für 
Amphibien  und  höhlenbrütende  Vögel; 
floristisch bedeutsam wegen der typisch 
ausgeprägten und in Wuppertal seltenen 
Kalkbuchenwaldflora.

2.4.11 Schutzgegenstand

Mühlenbach  und  Unterlauf  des  Sche-
venhofer Bachs im Bereich des Golfplat-
zes Bergisch-Land

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A1. bis A 20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Bachtäler  mit  wichtigen  Funktionen  als 
gliedernde  und  belebende  Landschafts-
elemente sowie innerhalb des Biotopver-
bundes.
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Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand 
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.12 Schutzgegenstand

Buchenwald  mit  angrenzenden  Feucht-
wiesen und Quellbereich des Obenrohle-
der Baches nördlich des ‘Mirker Hain’ zwi-
schen Katernberg und Uellendahl

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

Der Wald besitzt wichtige Biotopverbund-
funktionen  zwischen  den  innenstadtna-
hen Grünflächen ‘Mirker Hain’ / ‘Eschen-
beektal’  /  ‘Kaiser-Wilhelm-Hain’  mit  der 
freien  Landschaft  nördlich  von  Katern-
berg und Uellendahl. Mit seiner Flora so-
wie  Fauna stellt er einen besonders typi-
schen  Landschaftsbestandteil  der  Nie-
derbergischen Kulturlandschaft dar.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

2.4.13 Schutzgegenstand

Streuobstwiese mit Bauerngarten nörd-
lich von Uellendahl im Heidacker Bachtal 
bei Hoflage ‘Schmetzes-Heidacker’

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen. 

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gliederndes und belebendes Kulturland-
schaftselement  mit  besonderer  Biotop-
funktion für Insekten und Vögel.
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Gebote

- Pflegeschnitt der Obstbäume für deren 
langfristigen Erhalt

- Erhalt einzelner Altbäume bis zur Tot-
holzphase

-  Anpflanzen  einzelner  Jungbäume  für 
den langfristigen Erhalt der Obstwiese

- Beweidung / einmalige Mahd der Wie-
se pro Jahr

- Sicherung der  Bäume gegen Verbiss 
durch Weidetiere

2.4.14 Schutzgegenstand

Buchenmischwald-Komplex ‘Grünental’ 
nördlich  von  Obensiebeneick am  Hang 
des Brunnenbaches nahe der Stadtgrenze 
zu Velbert-Neviges

Verbote

-  Hunden unangeleint  Laufen lassen von 
laufen lassen

- Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

Der Wald-Grünland-Komplex stellt einen 
Übergang  zwischen  dem  LSG  und  ge-
planten NSG ‘Hardenberger Bachtal’ dar 
und  besitzt  eine  besondere  Bedeutung 
für  waldrandgebundene,  störungsemp-
findliche  Tiere  mit  großflächig  spezifi-
schen  Habitatansprüchen  (z.B.  Greifvö-
gel).

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

2.4.15 Schutzgegenstand

Siepen nördlich ‘Brunnenhäuschen’ 

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A1 bis A 20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

-  Pflegemahd  zur  Einschränkung  uner-
wünschter Gehölzvegetation

Im Quellbereich und im Verlauf des Siep-
entälchens sind arten-  und blütenreiche 
Grünlandflächen vorhanden, die extensiv 
bzw. zeitweise nicht genutzt werden. Die 
Flächen  zeichnen  sich  durch  schutz-
würdige Feuchtvegetation und großen In-
sektenreichtum aus.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 

Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

66



Landschaftsplan Wuppertal-Nord ()

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

2.4.16 Schutzgegenstand

Offenland-Komplex südlich vom Öters-
bach in Untensiebeneick 

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Der  vorwiegend  als  Grünland  genutzte 
Offenland-Komplex stellt einen Übergang 
zwischen dem LSG und dem geplanten 
NSG ‘Hardenberger Bachtal’ dar und be-
sitzt eine besondere Bedeutung für wald-
randgebundene,  störungsempfindliche 
Tiere mit großflächig spezifischen Habita-
tansprüchen (z.B. Greifvögel).

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

2.4.17 Schutzgegenstand

Ibach - Einzugsgebiet  nördlich von Dön-
berg an der Stadtgrenze zu Velbert-Lan-
genberg

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Übergangsflächen  für  das  Ibachtal  (ge-
plantes  NSG)  mit  wichtigen  Funktionen 
als  gliedernde  und  belebende  Land-
schaftselemente  sowie  innerhalb  des 
Biotopverbundes.

2.4.18 Schutzgegenstand

Buchenwald ‘Hohenholz / Zum Loh-
busch’ nordöstlich von Dönberg

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

Zusammenhängender  alter  Buchenwald 
mit besonderer Bedeutung für wald- und 
waldrandgebundene  Tiere  als  Über-
gangsfläche  des  geplanten  NSG  ‘Deil-
bachtal’.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Der Waldbereich und seine Flora sowie 
Fauna  stellt  einen  besonders  typischen 
Landschaftsbestandteil  der  Niederbergi-
schen Kulturlandschaft dar.
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2.4.19 Schutzgegenstand

Königssiepen  nordöstlich von Dönberg

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Kleines Kerbtal mit  Quellbach, der nach 
Süden dem Wollbruchbach  zufließt.  Er-
gänzungsfläche  des  geplanten  großräu-
migen NSG ‘Deilbachtal’.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.20 Schutzgegenstand

Grünland-/Gehölzkomplex   mit  Neben-
bachtälchen  der  Schellenbeck  nördlich 
von Oberbarmen

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

-  Pflege  der  Saumbiotope  zur  Erhaltung 
der Strukturvielfalt

Extensiv genutztes, strukturreiches Grün-
land  und  Gehölzflächen  mit  gut  entwi-
ckelten  Saumstrukturen  am  unmittelba-
ren  Siedlungsrand.  Eine  Gehölzfläche 
grenzt  an  das  Naturdenkmal  Nr.  2.6.14 
(Steinbruchkante).

Die  Gehölzflächen  oberhalb  der  Stein-
bruchkante  haben  Lebensraumfunktion 
für wärmeliebende Tierarten und wirken 
als Puffer zum Schutze des Naturdenk-
mals (Nr. 2.6.14).

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
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Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.21 Schutzgegenstand

Mählersbeck-Bachtal   mit Kopfweiden in 
Nächstebreck nördlich von Oberbarmen

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten, Düngemittel anzuwenden und zu

Das Bachtal besitzt eine besonders glie-
dernde und belebende Wirkung auf das 
Landschaftsbild  und besitzt  eine beson-
dere  Bedeutung  für  den  Biotopverbund 
(z.B. bachbegleitende Feuchtwiesen und 
Feuchtbrachen, naturnahe, von Kopfbäu-
men gesäumte Gewässerabschnitte, Vor-
kommen  von  Steinkauz)  in  dem  durch 
Siedlungs- und Straßenbarrieren relativ

lagern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

stark  verinselten  Landschaftsraum 
Nächstebreck.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand- 
streifen

-  Pflege der Kopfweiden

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.22 Schutzgegenstand

Oberes Tal der Junkersbeck

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Das  strukturreiche  Bachtal  in  Nächste-
breck  nördlich  von  Oberbarmen  besitzt 
eine besonders gliedernde und beleben-
de Wirkung auf das Landschaftsbild und 
besitzt eine wichtige Ergänzungsfunktion 
für  das  geplante  NSG  ’Junkersbeck’  in 
dem  durch  Siedlungs-  und  Straßen-
barrieren  relativ stark verinselten Land-
schaftsraum Nächstebreck.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie die Anpflanzung von Hecken und 
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Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.23 Schutzgegenstand

Oberes Felderbachtal

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Das  Bachtal  in  Nächstebreck  nördlich 
von Oberbarmen an der Stadtgrenze zu 
Sprockhövel  hat  in  dieser  Fläche  drei 
Quellbachläufe  und  besitzt  besondere 
Bedeutung  für  das  Landschaftsbild  und 
die Biotopverbundfunktion der Gewässer 
und der begleitenden Feuchtflächen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.4.24 Schutzgegenstand

Grünlandstreifen Kattenbreuken

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt von den Verboten bleibt die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in bisheriger Art und bisherigem Umfang.

Gebote

-  Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen 

  

Der  Grünlandstreifen  dient  als  Puffer-
streifen  zum  Schutz  des  am  Waldrand 
verlaufenden  naturnahen  Hasenkamper 
Bachs  und  seiner  begleitenden  Uferflä-
chen.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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2.4.26 Schutzgegenstand

Kämperbusch  und  oberes  Erlenroder 
Bachtal   östlich  von  Nächstebreck  zwi-
schen der B 51 und der A1

Verbote

-  Hunde unangeleint laufen lassen

-  Lagern

Das von altem Buchen- und Feuchtwald 
umgebene Bachtal ist in mehrere Quell-
bachläufe  gegliedert  und  besitzt  beson-
dere Bedeutung für das Landschaftsbild 
und die Biotopverbundfunktion in diesem 
stark  durch  Verkehrswege  isolierten 
Landschaftsraum. 

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

- Im  Waldrandbereich  an  Abbruchkante 
sind  Pflegemaßnahmen  für  Amphibien 
und Reptilien durchzuführen (Freistellen 
wärmebegünstigter  Saumbiotope  mit 
Rohbodenstellen, Erhalt und Wiederher-
stellung von Tümpeln)

Das Gebiet ist Refugialraum der ehemals 
reichen  Amphibien-  und  Reptilienfauna 
der  alten Ziegelei  Uhlenbruch (z.B.  Ge-
burtshelferkröte, Ringelnatter) sowie wei-
terer spezialisierter Arten von Rohböden 
und wärmebegünstigten Lebensräumen.

2.4.27 Temporäre Festsetzungen

Für  folgende,  bereits  unter  Randnummer 
1.6  und  1.6.1  genannte  Flächen,  die  im 
Flächennutzungsplan  und/oder  im  Ge-
bietsentwicklungsplan als Bauflächen dar-
gestellt  sind,  erfolgt  die  Festsetzung  als 
Landschaftsschutzgebiet  mit  besonderen 
Festsetzungen nur temporär. Bei Rechts-
kraft  eines  Bebauungsplanes  treten  die 
Festsetzungen des Landschaftsplanes für 
die  Bereiche,  für  die  im  Bebauungsplan 
keine  Grün-  oder  Kompensationsfläche 
festgesetzt werden, außer Kraft.

Die Flächen sind in der Entwicklungskar-
te  mit  dem Entwicklungsziel  6 bzw.  6.1 
dargestellt.

Dreigrenzen/Kämperbusch

Kleine Höhe I (z.T.)
Aprather Weg (z.T.)

Naurathssiepen (z.T.) 

Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Gewerbebaufläche
Bereich  für  gewerbliche  und  industrielle 
Nutzung
Allgemeiner Siedlungsbereich
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2.5 Allgemeine Festsetzungen für Naturdenkmale

2.5 Allgemeine Festsetzungen für Naturdenk-
male

Aufgrund der  §§ 19 und 22 LG NRW in 
Verbindung mit dem § 34 Abs. 3 LG NRW 
ist festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und 
in  der  Festsetzungskarte  in  ihrer  Lage 
festgesetzten Einzelschöpfungen der  Na-
tur und ökologisch wertvollen Bestandteile 
des Naturhaushaltes sind Naturdenkmale 
(ND).

Der Festsetzung als  Naturdenkmal  liegt 
in  der  Regel  die  Bewertung  als  Einzel-
schöpfung der Natur - dazu gehören ins-
besondere  einzelne,  freistehende  Bäu-
me,  Baumgruppen, Baumreihen oder Al-
leen und Quellen (Quellteiche) als ökolo-
gisch wertvolle Bestandteile des Gewäs-
sersystems oder dergleichen - zugrunde.

Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  nach-
richtliche Übernahme aus der „Ordnungs-
behördlichen  Verordnung  zum  Schutze 
von Naturdenkmalen für das Gebiet der 
Stadt Wuppertal vom 17. Juli 1987. Neu-
ausweisungen wurden entsprechend ge-
kennzeichnet. 

Zu dem geschützten Naturdenkmal gehört 
die zu seiner Sicherung notwendige Um-
gebung; bei pflanzlichen Naturdenkmälern 
(Bäumen)  der  Kronentraufbereich  zuzüg-
lich eines 2m breiten Grundstücksstreifens 
und bei Quellen eine Pufferzone von 5 m 
Radius um den Quellaustritt.

Ein großer Teil  der ökologisch bedeutsa-
men Quellbereiche, als Ursprünge des ge-
samten  Gewässersystems,  wurde  in  die 
umfassende  Naturschutzgebietsauswei-
sungen einbezogen.

Schutzzwecke  gemäß  §  22  LG  NRW 
sind:

a) wissenschaftliche,  naturgeschichtli-
che,  landeskundliche  oder  erdge-
schichtliche Gründe oder

b) Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.

Das  gesamte  Plangebiet  zeichnet  sich 
durch  seinen  Reichtum  an  Quellberei-
chen,  Quellhorizonten,  Quellaustritten 
und  Quelltümpeln  aus.  Oftmals  handelt 
es sich um unbelastete Waldquellen, die 
sich in kleinere Siefen ergießen und nach 
sehr unterschiedlicher Fließdauer größe-
ren Gewässerläufen zufließen.

Auf diese Weise entstand das bewegte, 
z.  T.  tief  eingekerbte  Relief  des  Land-
schaftsraumes mit seinem stark verästel-
ten Fließgewässersystem,  eingestreuten 
Stillwasserbereichen  und  Feuchtbioto-
pen.

A. Verbote

1. Nach § 34 Abs.  3 LG NRW sind die 
Beseitigung  eines  Naturdenkmals  so-
wie alle Handlungen, die zu einer Zer-
störung,  Beschädigung,  Veränderung 
oder  nachhaltigen  Störung  eines  Na-
turdenkmals oder seiner geschützten

Umgebung führen können, nach Maß-
gabe näherer Bestimmungen im Land-
schaftsplan verboten.
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Verboten ist insbesondere:

a) bauliche Anlagen im Sinne des § 
1 in Verbindung mit § 2 der Bau-
ordnung für  das Land Nordrhein-
Westfalen  zu  errichten  oder  zu 
verändern,  auch wenn sie  keiner 
bauaufsichtlichen  Genehmigung 
oder Anzeige bedürfen - die Nut-
zungsänderung  steht  der  Ände-
rung gleich  -  sowie  der  Bau von 
Straßen, Wegen und Plätzen,

b) das  Aufstellen  von  Buden,  Ver-
kaufsständen,  Verkaufswagen, 
Wohnwagen, Zelten,  Bänken und 
Warenautomaten,

c) das Errichten und Anbringen von 
Werbeanlagen,  Bildern,  Schildern 
oder  Beschriftungen  -  soweit  sie 
nicht  ausschließlich  auf  Schutz-
ausweisungen hinweisen-,

d) die Anlage von Leitungen aller Art 
einschließlich  Fernmeldeeinrich-
tungen, Zäunen oder anderen Ein-
friedungen,

e) das  Aufschütten,  Abgraben,  Aus-
schachten,  Sprengen  oder  eine 
andere  Veränderung  der  Boden-
gestalt,

Dies betrifft insbesondere auch das Ver-
füllen von Quelltöpfen.

f) das Beackern oder Bepflanzen im 
Geltungsbereich  der  Naturdenk-
male,

g) die Anlage von Lagerplätzen, das 
Lagern  oder  die  Lagerung  von 
landschaftsfremden Stoffen,

Dies betrifft insbesondere die Entsorgung 
von  Gartenabfällen  oder  sonstigem 
"Grünmüll"  sowie  die  Einrichtung  von 
Holzlagerplätzen in  Quellbereichen oder 
unmittelbar an Fließgewässern

h) die  Entwässerung  oder  andere 
den  Wasserhaushalt  oder  den 
Wasserchemismus  verändernde 
Maßnahmen, z. B. das Drainieren 
von  Quellbereichen  bzw.  Quell-
sümpfen oder Quellaustritten,

i) die Anwendung und Lagerung von 
Düngemitteln,  Pflanzenbehand-
lungsmitteln,  Schädlingsbekämp-
fungsmitteln sowie die Anlage von 
Silagemieten,  insbesondere  im 
Bereich  der  Schutzzone  um  die 
Quellaustritte,
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j) die  Beweidung  und  das  Tränken 
der  Weidetiere  innerhalb  der 
Quellbereiche.

Unter die Verbote das Abschnittes 1. fallen 
bei  pflanzlichen  Naturdenkmalen  (Bäume) 
auch:

a) das  Beseitigen  von  Bäumen,  das 
Aufasten  oder  Abbrechen  von 
Zweigen,

b) das  Verletzen  des  Wurzelwerkes 
oder der Rinde,

c) das Befestigen des Kronentraufbe-
reiches  mit  einer  wasserundurch-
lässigen Decke (z. B. Asphalt, Be-
ton) sowie das Verdichten des Bo-
dens  durch  Befahren  oder  Abstel-
len von Fahrzeugen,

Abschnitt 1. e) und Abschnitt 2. c) gelten 
nicht für Bäume an Straßen, Wegen und 
Plätzen, wenn auf andere Weise in Ab-
stimmung mit der Stadt Wuppertal - Un-
tere Landschaftsbehörde - Vorsorge ge-
gen ein Absterben der Bäume getroffen 
wird.  Hierbei  ist  die DIN 18920 "Schutz 
von  Bäumen,  Pflanzenbeständen  und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" 
anzuwenden.

d) das Entfernen der obersten Boden-
schicht,

e) das  Lagern  oder  Ausschütten  von 
Salzen, Ölen, Säuren, Laugen oder 
Mineralölerzeugnissen,

f) das  Austreten  lassen  von  Gasen 
und  anderen  schädlichen  Stoffen 
aus Leitungen oder Behältern,

g) die  Anwendung  von  Pflanzenbe-
handlungsmitteln,  Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln  sowie  sonstigen 
chemischen Substanzen,

h) das  Abbrennen  von  Feuern  unter 
der Baumkrone,

i) die Anwendung von Auftausalzen.

Unter die Verbote das Abschnittes 1. fal-
len  bei  geologischen  Naturdenkmalen 
(Aufschlüsse,Höhlen) auch:

    a)   das Betreten und Klettern

    b)  das Abschlagen von Gesteinsmaterial 

B. Unberührt bleiben
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a) Die  von  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde  angeordneten  oder 
genehmigten Pflegemaßnahmen,

b) die Beseitigung oder Veränderung ei-
nes Naturdenkmales aus Gründen der 
Verkehrssicherung gem. § 34 Abs. 4c 
Landschaftsgesetz  (LG)  NRW.  Dies 
bedarf  der  vorherigen  Genehmigung 
des  Oberbürgermeisters  der  Stadt 
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde,  es  sei  denn,  dass  Gefahr  im 
Verzuge  die  unverzügliche  Beseiti-
gung  oder  Veränderung  des  Natur-
denkmales erfordert.

Der Grundstückseigentümer oder Nut-
zungsberechtigte ist verpflichtet, Schä-
den  und  Mängel  an  Naturdenkmalen 
unverzüglich  dem  Oberbürgermeister 
der Stadt Wuppertal als untere Land-
schaftsbehörde zu melden.

c) der Zugang zu Gesteinsaufschlüssen, 
Dolinen und Quellen im Rahmen der 
geologischen  Landesaufnahme  und 
der  Forschungstätigkeit  geowissen-
schaftlicher  Institute  sowie  für  Beauf-
tragte  des  Oberbürgermeisters  der 
Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde.

C. Befreiungen

Gemäß §  69  Abs.  1  LG NRW  kann  der 
Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal als 
untere  Landschaftsbehörde  von  den  Ver-
boten auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

Befreiungen   können  mit  Nebenbestim-
mungen sowie  widerrufbar  und befristet 
erteilt werden.
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a)  die Durchführung der Vorschrift im Ein-
zelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte 
führen  würde  und  die  Abweichung 
mit  den  Belangen des  Naturschut-
zes  und  der  Landschaftspflege  zu 
vereinbaren ist oder

bb) zu einer nicht gewollten Beeinträch-
tigung  von  Natur  und  Landschaft 
führen würde

oder

b)  überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

Der Beirat bei der unteren Landschafts-
behörde  kann  einer  beabsichtigten  Be-
freiung  mit  der  Folge  widersprechen, 
dass  die  Vertretungskörperschaft  der 
kreisfreien Stadt oder ein von ihr beauf-
tragter Ausschuss über den Widerspruch 
zu unterrichten ist. Hält die Vertretungs-
körperschaft oder der Ausschuss den Wi-
derspruch für berechtigt, muss der Ober-
bürgermeister  der  Stadt  Wuppertal  als 
untere Landschaftsbehörde die Befreiung 
versagen. Wird der Widerspruch für un-
berechtigt  gehalten,  darf  die  Befreiung 
nur mit  Zustimmung der Höheren Land-
schaftsbehörde  erteilt  werden  
(§ 69 Abs. 1 LG NRW).

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbe-
hörde kann einer beabsichtigten Befreiung 
mit der Folge widersprechen, dass die Ver-
tretungskörperschaft des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt über den Widerspruch zu 
unterrichten ist. Hat der Beirat nicht inner-
halb von sechs Wochen nach Aufforderung 
eine Stellungnahme abgegeben, so kann die 
untere Landschaftsbehörde ohne die Stel-
lungnahme entscheiden. Hält die Vertre-
tungskörperschaft den Widerspruch für be-
rechtigt, muss die untere Landschaftsbehör-
de die Befreiung versagen. Wird der Wider-
spruch für unberechtigt gehalten, hat die un-
tere Landschaftsbehörde die Befreiung zu 
erteilen. Die Weisungsbefugnis der Land-
schaftsbehörden nach §8 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt.(§69 Abs. 1 LG NRW neueste Fassung)

D. Ordnungswidrigkeiten

Nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG NRW handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig  ein  Naturdenkmal  beseitigt  oder 
Handlungen vornimmt,  die zu einer Zer-
störung, Beschädigung, Veränderung

Ordnungswidrigkeiten  können  mit  einer 
Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet wer-
den.

oder  nachhaltigen  Störung  eines  Natur-
denkmals oder seiner geschützten Umge-
bung führen können.

Gemäß § 71 LG NRW können Gegen-
stände, auf die sich eine Ordnungswidrig-
keit nach § 70 LG NRW bezieht, einbezo-
gen werden.

§  70  LG  NRW  wird  nicht  angewandt, 
wenn die  Tat  nach  anderen  Rechtsvor-
schriften mit Strafe bedroht ist.

Von dieser Regelung ausgenommen sind 
die  in  den Bußgeldvorschriften  geregel-
ten  Fälle  der  einfachen  Sachbeschädi-
gung;  ihre  Ahndung  nach  §  303  des 
Strafgesetzbuches ist ausgeschlossen.
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2.6 Besondere Festsetzungen für Naturdenkmale

2.6 Besondere Festsetzungen für Naturdenk-
male

Zusätzlich  zu  den  textlichen  Festsetzun-
gen unter 2.5 A. 1. und A. 2 werden nach-
folgend weitere, spezifische Ge- und Ver-
bote  zu  den  einzelnen  Naturdenkmalen 
festgesetzt.

2.6.1 Schutzgegenstand

4  Eiben (Taxus  baccata,  Stammumfang 
1,6-2,0 m) in Vohwinkel-Schöller als Be-
standteil eines geometrischen Bauerngar-
tens aus dem 18.Jh. (ehemalige Zollstati-
on).

Die  Gartennutzung  soll  langfristig  auf-
rechterhalten  werden,  da  sie  einen  Teil 
des  Naturdenkmalwertes  begründet.  Der 
Vitalitätszustand der Eiben ist zu überprü-
fen  und  ggf.  sind  Pflege-  bzw.  Sanie-
rungsmaßnahmen  oder  Ersatzpflanzun-
gen durchzuführen.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.01 / Juli 1980

2.6.2 Schutzgegenstand

Böschung der Ladestraße zum Güter-
bahnhof  Dornap-Hahnenfurt mit  selte-
ner und schutzwürdiger Flora. Wertvoller  
geologischer  Aufschluss  beidseits  der 
Strasse  mit  Übergang  vom  Massenkalk 
der  Givetstufe  zum  Oberkarbon  (Fossil-
funde)

Nummer  /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.03 / 1987

Bestandteil  des  Geoschob-Katasters  des 
LANUV

2.6.4 Schutzgegenstand

Aufschluss  eines  Dolomitfelsens in 
Vohwinkel  östlich  von  Schloss  Lünten-
beck mit  typisch dolomitisiertem Schwel-
mer Kalk (Braunfärbung, Hohlräume, Dru-
sen) der Givetstufe / Mitteldevon.

Der Aufschluss sollte durch Freihalten von 
zu starkem pflanzlichen Bewuchs erhalten 
bleiben.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.09 G / 30.11.79

2.6.5 Schutzgegenstand

Kalkbuchenhochwald in Vohwinkel süd-
lich von Schloss Lüntenbeck.

Der Wald sowie der angrenzende frühere 
Dolomitsteinbruch sollten wegen der Sied-
lungsnähe und dem benachbarten Erho-
lungszielpunkt Schloss Lüntenbeck zu ei-
nem Park umgewandelt werden.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.10 / 30.11.79

Literaturhinweis: ‘Projekt Wilde Kippe Lün-
tenbeck’  von  Landschaftsarchitektin  Dr. 
Antonia Dinnebier
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2.6.6 Schutzgegenstand

Steinbruch in Vohwinkel südlich von Gut 
Steinberg  mit  Aufschluss  verschiedener 
Schichten  des  Unterkarbons  /  Aprather 
Schichten und vielfältigen Fossilfunden.

Der Aufschluss sollte durch Freihalten von 
zu starkem pflanzlichen Bewuchs erhalten 
bleiben und in die Konzeption des geplan-
ten Naturlehrpfades einbezogen werden.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.08 / 30.11.79

Bestandteil  des  Geoschob-Katasters  der 
LÖBF heute LANUV

2.6.7 Schutzgegenstand

Ehemaliger  Steinbruch in  Uellendahl 
nördlich  ‘Zur  Kohleiche’  mit  Aufschluss 
verschiedener  Schichten  des  Unterkarb-
ons / Aprather Schichten und vielfältigen 
Fossilfunden.

Der Aufschluss sollte durch Freihalten von 
zu starkem pflanzlichen Bewuchs erhalten 
bleiben und in die Konzeption des geplan-
ten Naturlehrpfades einbezogen werden.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.08 / 30.11.79

Bestandteil  des  Geoschob-Katasters  der 
LÖBF heute LANUV

2.6.9 Schutzgegenstand

Schluchttal  des  Vogelsangbaches  im 
Mirker  Hain  zwischen  Katernberg  und 
Uellendahl.  Die  Schlucht  besitzt  natur-
kundlichen und geologischen Wert.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

3.06 / 1987

2.6.10 Schutzgegenstand

3 Sicker- Sumpf- Quellen in Uellendahl-
Untenrohleder. Natürlich ausgeprägte Sei-
tenquellen des Heidacker Baches mit sehr 
guter Wasserqualität.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

2.08 / 27.3.84

2.6.11 Schutzgegenstand

Winterlinde

bei  Kobeshäuschen  nordwestlich  von 
Dönberg.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

2.11 / 1987

2.6.12 Schutzgegenstand

Kastanie

bei  Kobeshäuschen  nordwestlich  von 
Dönberg.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

2.10 / 1987
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2.6.13 Schutzgegenstand

Sicker- Sumpf- Quellen natürlicher Aus-
prägung  und  sehr  hoher  Wasserqualität 
nördlich von Dönberg am Seitenarm des 
Brüggen Baches.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

2.08 / 27.3.84

2.6.14 Schutzgegenstand

Steilwand  Mählersbeck nördlich  von 
Oberbarmen.  Durch eine ehemalige Zie-
gelei  entstandener,  botanisch  wertvoller 
geologischer  Aufschluss  mit  Ton-  und 
Sandsteinen der Nehden-Stufe.

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht 
in der Naturdenkmalkartei enthalten

2.6.15 Schutzgegenstand

Bahneinschnitt  bei  Holtkamp  nördlich 
von  Nächstebreck.  Gehölzbestandener 
Aufschluss des Oberkarbons (Alaunschie-
fer  und  Quarzite)  mit  natur-  und  kultur-
kundlichem Wert.

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

6.08 / 30.11.1979

Bestandteil  des  Geoschob-Katasters  der 
LÖBF heute LANUV

2.6.16 Schutzgegenstand

Doline  mit  Bachschwinde östlich  von 
Nächstebreck  bei  Hoflage  Blumenroth. 
Typische  Verkarstungserscheinung  infol-
ge  chemisch-physikalischer  Verwitterung 
von Kalkstein im Meinebachtal.

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht 
in der Naturdenkmalkartei enthalten

2.6.1
7

Schutzgegenstand

Höhlengebiet Möddinghofe

östlich des Meinebaches. Typische Kars-
höhlen infolge chemisch-physikalischer 
Verwitterung von Kalkstein im Meine-
bachtal.

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht  
in der Naturdenkmalkartei enthalten

2.6.1
8

Schutzgegenstand

Felswand nördlich Unterer Dorrenberg

bester Aufschluß im Stadtgebiet der roten 
und grünen Kalkknotenschiefer

Nummer /  Erhebungsdatum in  der  Natur-
denkmalkartei :

2.03 / 30.11.1979

2.6.1
9

Schutzgegenstand

Dolinenfläche Bramdelle

eine der wenigen Karstflächen im Stadt-
gebiet mit Grünlandnutzung – die bisheri-
ge Nutzung soll erhalten bleiben. 

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht  
in der Naturdenkmalkartei enthalten
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2.6.2
0

Schutzgegenstand

Nordrand der  ehem.  Tongrube Uhlen-
bruch 

Restaufschluss ist  unbedingt zu erhalten 
nachdem weite  Teile  der geologisch be-
deutsamen Grube verfüllt wurden

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht  
in der Naturdenkmalkartei enthalten

2.6.2
1

Schutzgegenstand

Grundhöckerrelief an der Nordbö-
schung der Bahntrasse westlich des 
Dorper  Tunnels

Hervorragend erhaltenes, durch die tropi-
sche Verwitterung im Tertiär entstande-
nes Grundhöckerrelief mit sog. „Elefan-
tenhautoberfläche“ Weiteres sensibles 
freilegen   des Reliefs im Interesse des 
Natur- und Geotopschutzes, sowie des 
Tourismus 

neuer Ausweisungsvorschlag, bislang nicht  
in der Naturdenkmalkartei enthalten

2.7 Allgemeine Festsetzungen für alle ge-
schützten Landschaftsbestandteile

Die  Festsetzung  als  geschützter  Land-
schaftsbestandteil  erfolgt  gemäß der  §§ 
19 und 23 LG NRW in Verbindung mit §  
34 Abs. 2 LG NRW.

Der  Schutz  ist  nach Maßgabe der  Ent-
wicklungsziele  für  die  Landschaft  und 
insbesondere auf der Grundlage der bio-
ökologischen  Bewertung,  nach  land-
schafts-pflegerischen Kriterien sowie mit-
tels Merkmalen für die Erholungsnutzung 
festgesetzt.

Schutzzwecke gem. § 23 LG NRW

a) Erhaltung  oder  Wiederherstellung  der 
Leistungs-  und  Funktionsfähigkeit  des 
Naturhaushaltes,

b) zur  Belebung,  Gliederung  oder  Pflege 
des Orts- und Landschaftsbildes oder

c) zur Abwehr schädlicher Einwirkungen
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Die Festsetzung erfolgt insbesondere

- zur  Erhaltung  der  reich  strukturierten 
bergischen  Kulturlandschaft  am  Nord-
rand der Großstadt Wuppertal

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der 
Leistungsfähigkeit  des  Naturhaushal-
tes, der Nutzungsfähigkeit der landwirt-
schaftlichen Flächen, zahlreichen Laub-
waldflächen und von Grünland begleite-
ten Bachtälern

- zur  Erhaltung  und  Entwicklung  der 
landschaftsraumtypischen  Tier-  und 
Pflanzenarten dieser Kulturlandschaft

- zur  Erhaltung  und  Wiederherstellung 
der  zahlreichen  naturnahen  Quellen 
und  Fließgewässer,  der  feuchten  bis 
nassen Bachauen und der naturnahen 
Stillgewässer  mit  ihrer  charakteristi-
schen Fauna und Flora

- zur Erhaltung der artenreichen Biotope 
der Säume, Hecken, Bauernwäldchen, 
Obstwiesen,  des  extensiv  genutzten 
Grünlandes, mit  der charakteristischen 
Fauna und Flora

- zur  Entwicklung  der  Biotopverbund-
funktion  innerhalb  des  Raumes  sowie 
zu  benachbarten  Landschaftsräumen 
des  Kreises  Mettmann  und  Ennepe-
Ruhr-Kreises

- zur Erhaltung der bedeutenden Naher-
holungsräume  im  regionalen  Grünzug  
am Nordrand der Stadt

A. Verbote

Verboten ist insbesondere:

Nach § 34 Abs. 2 LG NRW sind in ge-
schützten  Landschaftsbestandteilen  un-
ter besonderer Beachtung von § 1 Abs. 3  
LG NRW alle Handlungen verboten, die  
den  Charakter  des  Gebietes  verändern 
können  oder  dem  besonderen  Schutz-
zweck zuwiderlaufen.
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1. bauliche Anlagen im Sinne des § 1 in 
Verbindung  mit  §  2  der  Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen zu  
errichten  oder  zu  verändern,  auch 
wenn sie keiner bauaufsichtlichen Ge-
nehmigung oder  Anzeige  bedürfen – 
die Nutzungsänderung steht der   Än-
derung  gleich  –  sowie  der  Bau  von 
Straßen,  Wegen und Plätzen

Bauliche  Anlagen  sind  insbesondere 
auch:

i) Landungs-, Boot- und Angelstege,
j) am Ufer oder auf  dem Grund eines 

Gewässers verankerte Fischzuchtan-
lagen, Wohn- und Hausboote,

k) Dauercamping- und Zeltplätze,
l) Sport- und Spielplätze,
m) Lager- und Ausstellungsplätze,
n) Zäune  und  andere  aus  Baustoffen 

oder  Bauteilen  hergestellte  Einfrie-
dungen,

o) oberirdische  oder  unterirdische  Ver-
sorgungs-  oder  Entsorgungsleitun-
gen,

p) künstliche  Hohlräume  unterhalb  der 
Erdoberfläche.

2. wildlebenden  Tieren   nachzustellen,  
sie zu beunruhigen, zu ihrem Fang ge-
eignete  Vorrichtungen  anzubringen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu tö-
ten, Puppen, Larven, Eier, Nester oder 
sonstige Brut-  und Lebensstätten sol-
cher Tiere fortzunehmen, zu sammeln  
oder zu beschädigen,

3. Werbeanlagen  oder  –mittel  sowie 
Schilder  oder  Beschriftung  zu  errich-
ten, anzubringen oder zu ändern, so-
weit  sie  nicht  ausschließlich  auf  die 
Schutzausweisung  hinweisen,  als 
Ortshinweise  oder  Warntafeln  dienen 
oder  sich  auf  den  Verkehr  beziehen 
oder soweit diese nicht im Zusammen-
hang mit  der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte stehen, dem 
Oberbürgermeister der Stadt

Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde  vor  Durchführung  angezeigt  
werden und dieser nicht binnen eines 
Monats Bedenken erhoben hat,

4. Buden,  Verkaufsstände,  Verkaufswa-
gen  oder  Warenautomaten  aufzustel-
len, soweit diese nicht im Zusammen-
hang mit  der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte stehen, dem 
Oberbürgermeister der Stadt Wupper-
tal als untere Landschaftsbehörde vor 
Durchführung  angezeigt  werden  und 
dieser nicht binnen eines Monats Be-
denken erhoben hat,
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5. das Zelten, das Abstellen von Wohn-
wagen und  Kraftfahrzeugen,  das  Be-
reitstellen,  Anlegen  oder  Ändern  von 
Stellplätzen für Wohnwagen und Kraft-
fahrzeuge, von Zelt- und Campingplät-
zen,

6. Leitungen aller Art einschl. Fernmelde-
einrichtungen, Zäune oder andere Ein-
friedungen anzulegen oder  zu  verän-
dern  mit  Ausnahme  ortsüblicher  Kul-
tur- oder Weidezäune,

Die  Unterhaltung  und  Änderung  beste-
hender  Ver-  und  Entsorgungsleitungen 
müssen  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde vorzeitig  angezeigt werden. Er-
hebt  der  Oberbürgermeister  der  Stadt  
Wuppertal  als untere Landschaftsbehör-
de nicht binnen eines Monats hiergegen 
Bedenken,  kann die  Maßnahme ausge-
führt werden.

7. mit  Kraftfahrzeugen   außerhalb  der 
Fahrwege, Park- oder Stellplätze oder  
Hofräume zu fahren, diese dort abzu-
stellen oder zu waschen, sowie Motor-
flugmodelle oder Leichtflugzeuge über 
dem Gebiet zu betreiben,

8. Aufschüttungen,  Verfüllungen,  Abgra-
bungen, Ausschachtungen, Sprengun-
gen  sowie  andere  die  Bodengestalt  
verändernde Maßnahmen durchzufüh-
ren,

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung  ist  es  zulässig,  abgeschwemmten 
Boden  oder  Boden,  der  bei  der  Ernte 
vom Acker  entfernt  wurde,  auf  der  Flä-
che, von der das Material stammt, in ei-
ner Stärke von bis zu 20 cm flächig aus-
zubringen.

9. Fischteiche  anzulegen  oder  die  Ge-
stalt  einschl.  Querschnitt  fließender 
oder  stehender  Gewässer  zu  ändern 
oder diese zu zerstören, oder Entwäs-
serungs-  oder  andere  den  Wasser-
haushalt  des  Gebietes  verändernde 
Maßnahmen durchzuführen,  Maßnah-
men der  Gewässerunterhaltung ohne 
vorherige Abstimmung mit dem Ober-
bürgermeister der Stadt Wuppertal als 
untere Landschaftsbehörde vorzuneh-
men,

Siehe  Runderlass  des  Ministers  für  Er-
nährung,  Landwirtschaft  und  Forsten 
(jetzt:  Minister  für  Umwelt  und  Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz  MUNLV)  vom  26.11.1984  (MBL 
1984,  S.4;  „Naturschutz  und  Land-
schaftspflege  in  wasserrechtlichen  Ver-
fahren  und  bei  wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen“,  geändert  durch  Runder-
lass vom 11.04.1986 (MBL, S. 557).

10. das Wegwerfen, Abladen, Einbringen,  
Ableiten oder Lagern von Stoffen und 
Gegenständen, insbesondere von flüs-
sigen Abfallstoffen, Schutt und Altma-
terial  oder  das  Gelände  auf  andere 
Weise zu verunreinigen,
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11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrie-
abwässer, Gülle, Silageabwässer oder 
andere,  gewässerverschmutzende 
oder  das  Gewässer  in  der  Qualität  
mindernde  Stoffe,  z.  B.  Düngemittel,  
einzuleiten oder oberflächlich abzulei-
ten,

Die Düngung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen  landwirtschaftlichen  Nutzung 
ist von diesem Verbot nicht betroffen.

12. Quellen oder Gewässerränder zu  be-
weiden,

Der  Schutz  der  Quellbereiche  und  Ge-
wässerränder erfolgt durch Abzäunungs-
maßnahmen  im  Einvernehmen  mit  den 
Eigentümern/ Nutzern unter Berücksichti-
gung  von  Viehtränken.  Die  Förderung 
der Maßnahme soll über Programme des  
Landes und der Europäischen Union er-
folgen.

13. in Wiesentälern oder auf anderen für  
das  Landschaftsbild  und  den  Natur-
haushalt  bedeutsamen  Flächen  die 
Erstaufforstung  und die  Anlage  von 
Weihnachtsbaum-,  Schmuckreisig-  
oder  Baumschul-  sowie  Sonderkultu-
ren,

14. Quellen  oder  Gewässerränder  ein-
schließlich des Bewuchses zu zerstö-
ren, zu beschädigen oder auf andere 
Art zu beeinträchtigen,

Die  vom  Oberbürgermeister  der  Stadt  
Wuppertal  als untere Landschaftsbehör-
de angeordneten oder genehmigten Pfle-
ge,  Entwicklungs-  oder  Sicherungsmaß-
nahmen sind hiervon nicht betroffen.

15. die  Veränderung  der  Nutzung  von 
Feuchtwiesen  und  –weiden  sowie 
Brachflächen durch Umbruch, Intensi-
vierung oder Drainage,

Die  Unterhaltung  bzw.  Instandhaltung 
rechtmäßig in die Fließgewässer ein-ge-
leiteter Drainagen ist geregelt in der Un-
berührtheitsklausel:  "Unberührt  von  den 
Ge- und Verboten bleibt die ordnungsge-
mäße  landwirtschaftliche  Nutzung".  Bei  
Änderungen der Einleitung in ein Gewäs-
ser sowie Neuverlegungen bedarf es ne-
ben  einer  landschaftsrechtlichen  Befrei-
ung  auch  einer  wasserrechtlichen  Er-
laubnis  zur  Einleitung in  ein  Gewässer.

Nach § 25 des LG NRW gelten Grund-
stücke als Brachflächen, deren Nutzung 
aufgegeben ist oder die länger als 3 Jah-
re nicht genutzt sind. Landwirtschaftliche 
Flächen,  die  aufgrund  vertraglicher  Re-
gelungen  (Extensivierungsprogramme 
oder  5-jährige  Brache  im  Rahmen  der  
EG-Reform) für bestimmte  Zeit  aus der  
Nutzung  ausgenommen  werden,  gelten 
nicht als Brachflächen im Sinne des Ge-
setzes.

16. Dauergrünland  in  eine  andere  Nut-
zung zu überführen,
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17. die  Neuanlage  von  Kleingärten  und 
Grabeland,

18. in dem geschützten Gebiet  Feuer zu 
machen,

Brauchtumsfeuer  werden  in  der  jeweils  
gültigen städtischen Satzung geregelt.

19. Gewässer zu befahren, in ihnen zu ba-
den oder zu  tauchen oder die Eisflä-
che zu betreten oder zu befahren, so-
wie Einrichtungen für den Wassersport 
zu errichten.

20. Bäume,  Sträucher,  Obstwiesen,  He-
cken, Feldgehölze, Uferbewuchs oder 
sonstige  Pflanzen  zu  beschädigen, 
auszureißen, auszugraben, zu beseiti-
gen oder Teile davon abzutrennen; als 
Beschädigung gelten auch das Verlet-
zen des Wurzelwerkes und jede ande-
re  Maßnahme,  die  geeignet  ist,  das 
Wachstum und  das  Erscheinungsbild 
zu beeinflussen,

Hierzu zählen nicht die üblichen Pflege-
maßnahmen,  wie  Obstbaum-,  Kopfwei-
den-  oder  Heckenschnitt  unter  Beach-
tung des § 64 LG NRW.

B. Nicht verboten ist

1. die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen,

Entwicklungen der Landwirtschaft,  z.  B.  
die  Haltung  neuer  Tierrassen  oder  der 
Anbau  neuer  Pflanzen  werden  grund-
sätzlich  (nicht  als  Einzelfall)  in  Abstim-
mung  mit  der  Landwirtschaftskammer 
Rheinland geregelt.

2. die  ordnungsgemäße  Ausübung  der 
Jagd und Fischerei,

3. sonstige,  bei  Inkrafttreten  des  Land-
schaftsplanes  rechtmäßig  ausgeübte 
Bewirtschaftung/Nutzung  bisheriger 
Art und bisherigem Umfang,

Die  land-  und  forstwirtschaftliche  Nut-
zung wird durch B. 1. geregelt.

4. die vom Oberbürgermeister der Stadt  
Wuppertal  als  untere  Landschaftsbe-
hörde  angeordneten  oder  genehmig-
ten Pflege-, Entwicklungs- oder Siche-
rungsmaßnahmen,
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5. Die Unterhaltung bestehender Versor-
gungs- und Entsorgungseinrichtungen 
einschl.  Fernmeldeeinrichtungen  so-
wie ihre Änderung, soweit eine solche 
Änderung dem Oberbürgermeister der 
Stadt  Wuppertal  als  untere  Land-
schaftsbehörde vorher angezeigt wird 
und dieser nicht binnen eines Monats 
hiergegen Bedenken erhebt.

C. Ausnahmen

1. Die Untere Landschaftsbehörde erteilt  
auf  Antrag  eine  Ausnahme von  dem 
Verbot A 16 für Maßnahmen, die den 
Schutzzweck nicht beeinträchtigen.

Die  Untere  Landschaftsbehörde  erteilt  
Ausnahmen  im  Einvernehmen  mit  der  
Kreisstelle  der  Landwirtschaftskammer 
Rheinland.

2. Die Untere Landschaftsbehörde erteilt  
auf Antrag eine Ausnahme für ein Vor-
haben  im  Sinne  von  §  35  BauGB 
wenn  es  nach  Standort  und  Gestalt  
der  Landschaft  angepasst   wird  und 
der Schutzzweck nicht entgegensteht.

D. Befreiungen

Von den Verboten nach Ziffer  2.7   A. 1.  
bis A. 20. und zusätzlich zu den in einzel-
nen  geschützten  Landschaftsbestandtei-
len festgesetzten Verboten kann gemäß § 
69 Abs. 1 LG NRW der Oberbürgermeis-
ter der Stadt Wuppertal  als untere Land-
schaftsbehörde  auf  Antrag  im  Einzelfall  
eine Befreiung erteilen, wenn

Befreiungen können mit Nebenbestimmun-
gen verbunden sowie widerruflich und befris-
tet erteilt werden. Der Beirat bei der unteren 
Landschaftsbehörde kann einer beabsichtig-
ten Befreiung mit der Folge widersprechen, 
dass die Vertretungskörperschaft des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt über den Wi-
derspruch zu unterrichten ist. Hat der Beirat 
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Auf-
forderung eine Stellungnahme abgegeben, 
so kann die untere Landschaftsbehörde 
ohne die Stellungnahme entscheiden. Hält  
die Vertretungskörperschaft den Wider-
spruch für berechtigt, muss die untere Land-
schaftsbehörde die Befreiung versagen. Wird 
der Widerspruch für unberechtigt gehalten,  
hat die untere Landschaftsbehörde die Be-
freiung zu erteilen. Die Weisungsbefugnis 
der Landschaftsbehörden nach §8 Abs. 3 
bleibt unberührt.(§69 Abs. 1 LG NRW neues-
te Fassung)
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b) die Durchführung der Vorschrift

aa) zu einer offenbar nicht  beabsich-
tigten Härte führen würde und die Ab-
weichung mit  den Belangen des Na-
turschutzes  und  der  Landschaftspfle-
ge zu vereinbaren ist oder

bb)  zu  einer  nicht  gewollten  Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft  
führen würde oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

E. Ordnungswidrigkeiten

Nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG NRW handelt  
ordnungswidrig,  wer  vorsätzlich  oder 
fahrlässig den Verboten nach Ziffer 2.7 A. 
1.bis A. 20. und zusätzlich zu den in ge-
schützten  Landschaftsbestandteilen  fest-
gesetzten  Geboten oder  Verboten  zuwi-
derhandelt.

Ordnungswidrigkeiten  nach  §  70  LG 
NRW können nach § 71 LG NRW mit ei-
ner Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet  
werden.

Gemäß § 71 LG NRW können Gegen-
stände,  auf  die  sich eine Ordnungswid-
rigkeit nach § 70 LG NRW bezieht, ein-
gezogen werden.

§  70  LG  NRW  wird  nicht  angewandt,  
wenn die  Tat  nach anderen Rechtsvor-
schriften mit Strafe bedroht ist. Von die-
ser Regelung ausgenommen sind die in 
den Bußgeldvorschriften geregelten Fälle 
der  einfachen  Sachbeschädigung;  ihre 
Ahndung nach § 303 des Strafgesetzbu-
ches (StGB) ist  ausgeschlossen.  In  be-
sonders  schweren  Fällen  kann  nach  § 
330  StGB  vom  13.11.1998  (BGBL,  S.  
3322) eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jah-
ren verhängt werden.
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2.7 Besondere  Festsetzungen  für  bestimmte 
geschützte Landschaftsbestandteile

Zusätzlich zu den unter Ziffer 2.7 fest-
gesetzten geschützten Landschaftsbe-
standteilen werden nachfolgend geschütz-
te Landschaftsbestandteile mit besonde-
ren Festsetzungen, d. h. mit weiteren Ver- 
und Geboten festgesetzt.

Die  besonderen  Festsetzungen  dienen 
dem  Schutz  höherwertiger  Biotopkom-
plexe. Dies sind z.B. Bachtäler mit Grün-
landbewirtschaftung,  die  in  Teilflächen 
auch geschützte Biotopstrukturen nach § 
62 LG NRW aufweisen können.  Die der-
zeitige Nutzungsart der Flächen oder der 
Ausbauzustand  bestimmter  Strukturen 
wie z.B. der Gewässer rechtfertigen zur  
Zeit jedoch keine Ausweisung als Natur-
schutzgebiet.  Die  Einzelfestsetzungen 
dienen  der  langfristigen  Sicherung  des 
Potentials  dieser  Landschaftsschutzge-
biete.

Für  die  Festsetzungen  gelten  die  Aus-
nahmen (siehe 2.7.C), Befreiungen (sie-
he 2.7.D) und Ordnungswidrigkeiten (sie-
he 2.7.E) entsprechend.

2.7.1 Schutzgegenstand

Obst- /Bauerngarten/kleine Lindenallee 
an  der  ehemaligen  Zollstation  Schöl-
lersheide

Bei dieser kleinen Fläche handelt es sich  
um eine historische Anlage, die auch das 
Naturdenkmal 2.6.1 enthält.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- Pflegeschnitt  der  Obstbäume für  deren 
langfristigen Erhalt

- Ersatz  abgängiger  Obstbäume  durch 
Nachpflanzen  für  den  langfristigen  Er-
halt der Obstwiese

- einmalige Mahd der Wiese pro Jahr

- Pflegeschnitt der Lindenallee

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt  alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der 
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal 
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt
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2.7.2 Schutzgegenstand

Aue  des  Holthauser  Bachs  mit  Streu-
obstwiesen  nördlich  von  Vohwinkel  an 
der Straße ‘Holthauser Heide`

Der zum Fließgewässersystem der Düs-
sel gehörende Holthauser Bach ist in sei-
nem Oberlauf mit Quellbereichen südlich 
der  Straße  Holthauser  Heide  naturnah 
ausgeprägt und weist ein typisches Arte-
ninventar auf. Somit ist dieser Abschnitt  
ein besonders geschützter Biotop gemäß 
§ 62 LG NRW.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Die  Obstwiesen  und  ihre  kulturland-
schaftliche  Umgebung  besitzen  Bedeu-
tung als  Habitat  für  eine vielfältige  und 
seltene Fauna (z.B. für Steinkäuze).

Gebote

- Die  vorhandenen  Durchlässe  sollten 
zwecks Verbesserung der Durchgängig-
keit  durch  Brückenbauwerke  ersetzt  
werden

- Pflegeschnitt  der  Obstbäume für  deren 
langfristigen Erhalt

- Erhalt  einzelner  Altbäume  bis  zur  Tot-
holzphase

- Anpflanzen  einzelner  Jungbäume  für 
den langfristigen Erhalt der Obstwiese

-  einmalige Mahd der Wiese pro Jahr

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.7.3 Schutzgegenstand

Hochstaudenflur am Brucher Bach Das  zum  Gewässersystem  der  Düssel  
gehörende  Brucher Bachtal  besitzt  be-
sondere Bedeutung für die Naherholung 
und für den Biotopverbund. 

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.3 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

  Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die 
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.
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Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand 
streifen

- Ergänzung von Ufergehölzen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.7.4 Schutzgegenstand

Waldbereich an der ‘Triebelsheide’ mit  
Quellbereichen und Oberlauf des Sche-
venhofer  Baches  nördlich  von  Katern-
berg

Alter Buchen-Eichenwald mit dichten 

Ilexbeständen.  Ein  kleiner  Teil  der  Flä-
che  als  Niederwald  mit  Eichen,  Birken,  
Hainbuchen.  Naturnahe  Quellen  und 
Quellbäche mit Erlen und weitgehend ty-
pischer Quellbachfauna.

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Gebote

- Beseitigung von Müll

- kein Entfernen von Totholz

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Der Waldbereich und seine Flora sowie 
Fauna stellen einen besonders typischen 
Landschaftsbestandteil  der  Niederbergi-
schen Kulturlandschaft dar.

2.7.5 Schutzgegenstand

Oberlauf des Krähenberger Baches mit  
Waldflächen im Quellgebiet nördlich Ka-
ternberg

Dieser Waldbereich weist eine hohe Bio-
topstrukturvielfalt  und  Landschaftsbild-
qualität auf.

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

-  Anlage ungenutzter Gewässerrandstrei-

    fen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt

2.7.6 Schutzgegenstand

Asbrucher Bachtal  nördlich  von Katern-
berg an der Stadtgrenze zu Velbert-Nevi-
ges

Bachtal  mit  naturnahem  Quellbachab-
schnitt  in  kleinem  Sohlenkerbtal.  
Stauteich  bei  Herrnasbruch  bedeutsam 
als Amphibiengewässer.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- Stauteich in den Nebenschluss legen

-  Anlage ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.7.7 Schutzgegenstand

Galgenbusch an der Freilichtbühne bei  
Königshof  nördlich  von  Katernberg  an 
der Stadtgrenze zu Velbert-Neviges

Strukturreicher alter Buchenwald mit klei-
nem Steinbruch (geologisch bedeutsam,  
da  Aufschluss  von  Devon-Karbon-
Schichtgrenze). 
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Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

-  Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

- Beseitigung von Müll

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Faunistisch  besonders  bedeutsam  für 
Amphibien  und  höhlenbrütende  Vögel;  
floristisch bedeutsam wegen der typisch 
ausgeprägten und in Wuppertal seltenen 
Kalkbuchenwaldflora.

2.7.8 Schutzgegenstand

Streuobstwiese mit Bauerngarten  nörd-
lich von Uellendahl im Heidacker Bachtal  
bei Hoflage ‘Schmetzes-Heidacker’

Gliederndes und belebendes Kulturland-
schaftselement  mit  besonderer  Biotop-
funktion für Insekten und Vögel.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen. 

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nut-
zung  in  bisheriger  Art  und  bisherigem 
Umfang.

Gebote

- Pflegeschnitt der Obstbäume für deren 
langfristigen Erhalt

- Erhalt einzelner Altbäume bis zur Tot-
holzphase

-  Anpflanzen  einzelner  Jungbäume  für  
den langfristigen Erhalt der Obstwiese

- Beweidung / einmalige Mahd der Wie-
se pro Jahr

- Sicherung der  Bäume gegen Verbiss 
durch Weidetiere

2.7.9 Schutzgegenstand

Siepen nördlich ‘Brunnenhäuschen’ Im Quellbereich und im Verlauf des Siep-
entälchens sind arten- und blütenreiche 
Grünlandflächen vorhanden, die extensiv  
bzw. zeitweise nicht genutzt werden. Die  
Flächen  zeichnen  sich  durch  schutz-
würdige Feuchtvegetation und großen In-
sektenreichtum aus.
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Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A1 bis A 20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

- Pflegemahd  zur  Einschränkung 
unerwünschter Gehölzvegetation

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.r

2.7.10 Schutzgegenstand

Königssiepen  nordöstlich von Dönberg Kleines Kerbtal mit  Quellbach, der nach 
Süden dem Wollbruchbach  zufließt.  Er-
gänzungsfläche  des  geplanten  großräu-
migen NSG ‘Deilbachtal’.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

-Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.7.11 Schutzgegenstand

Grünland-/Gehölzkomplex   mit  Neben-
bachtälchen  der  Schellenbeck  nördlich 
von Oberbarmen

Extensiv  genutztes,  strukturreiches 
Grünland und Gehölzflächen mit gut ent-
wickelten  Saumstrukturen  am  unmittel-
baren Siedlungsrand. Eine Gehölzfläche 
grenzt  an das Naturdenkmal  Nr.  2.6.14 
(Steinbruchkante).

Die  Gehölzflächen  oberhalb  der  Stein-
bruchkante  haben  Lebensraumfunktion 
für wärmeliebende Tierarten und wirken 
als Puffer zum Schutze  des Naturdenk-
mals (Nr. 2.6.14).

93



Landschaftsplan Wuppertal-Nord ()

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

-  Pflege  der  Saumbiotope  zur  Erhaltung 
der Strukturvielfalt

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.r

2.7.12 Schutzgegenstand

Mählersbeck-Bachtal  mit Kopfweiden in 
Nächstebreck nördlich von Oberbarmen

Das Bachtal besitzt eine besonders glie-
dernde und belebende Wirkung auf das 
Landschaftsbild  und besitzt  eine beson-
dere  Bedeutung  für  den  Biotopverbund 
(z.B. bachbegleitende Feuchtwiesen und 
Feuchtbrachen, naturnahe, von Kopfbäu-
men  gesäumte  Gewässerabschnitte,  
Vorkommen  von  Steinkauz)  in  dem 
durch  Siedlungs-  und  Straßenbarrieren 
relativ

stark  verinselten  Landschaftsraum 
Nächstebreck.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden  sowie  Silagemieten  anzulegen. 
Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

- Anlage  ungenutzter  Gewässerrand- 
streifen

- Pflege der Kopfweiden

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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2.7.13 Schutzgegenstand

Oberes Tal der Junkersbeck Das  strukturreiche  Bachtal  in  Nächste-
breck  nördlich  von  Oberbarmen  besitzt  
eine besonders gliedernde und beleben-
de Wirkung auf das Landschaftsbild und 
besitzt eine wichtige Ergänzungsfunktion 
für  das  geplante  NSG ’Junkersbeck’  in  
dem  durch  Siedlungs-  und  Straßen-
barrieren  relativ stark verinselten Land-
schaftsraum Nächstebreck.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

-  Anlage ungenutzter  Gewässerrandstrei-
fen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie die Anpflanzung von Hecken und

Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.

2.7.14 Schutzgegenstand

Oberes Felderbachtal Das  Bachtal  in  Nächstebreck  nördlich 
von Oberbarmen an der Stadtgrenze zu  
Sprockhövel  hat  in  dieser  Fläche  drei  
Quellbachläufe  und  besitzt  besondere 
Bedeutung  für  das  Landschaftsbild  und 
die Biotopverbundfunktion der Gewässer 
und der begleitenden Feuchtflächen.

Verbote

Zur Erreichung des Schutzzweckes ist zu-
sätzlich zu Punkt 2.7 A.1 bis A.20 verbo-
ten,  Düngemittel  anzuwenden und zu  la-
gern,  Pflanzenbehandlungsmittel  anzu-
wenden sowie Silagemieten anzulegen.

Unberührt  von  den  Verboten  bleibt  die  
ordnungsgemäße  landwirtschaftliche  Nut-
zung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang.

Gebote

-Anlage  ungenutzter  Gewässerrand-
streifen

Im  Rahmen  freiwilliger  Vereinbarungen 
mit  den  Bewirtschaftern/Eigentümern 
werden auf der Grundlage der Richtlinien 
Entschädigungen sowie Vergütungen für 
Pflegemaßnahmen  gezahlt.  Der  Ver-
tragsnaturschutz regelt alle Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandpflege, zur Pfle-
ge von Bachauen, deren Abzäunung so-
wie  die  Anpflanzung  von  Hecken  und 
Obstwiesen und deren mehrjährige Pfle-
ge. Der Vertragsnaturschutz wird von der  
Europäischen  Gemeinschaft  und  dem 
Land  NRW  sowie  der  Stadt  Wuppertal  
gefördert. Die Finanzierung ist derzeit für 
mindestens 5 Jahre im Voraus geregelt.
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2.7.15 Schutzgegenstand

Kämperbusch  und  oberes  Erlenroder 
Bachtal   östlich  von  Nächstebreck  zwi-
schen der B 51 und der A1

Das von altem Buchen- und Feuchtwald 
umgebene Bachtal ist in mehrere Quell-
bachläufe  gegliedert  und  besitzt  beson-
dere Bedeutung für das Landschaftsbild 
und die Biotopverbundfunktion in diesem 
stark  durch  Verkehrswege  isolierten 
Landschaftsraum. 

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

Das Gebiet ist Refugialraum der ehemals 
reichen  Amphibien-  und  Reptilienfauna 
der  alten Ziegelei  Uhlenbruch (z.B.  Ge-
burtshelferkröte, Ringelnatter) sowie wei-
terer spezialisierter Arten von Rohböden 
und wärmebegünstigten Lebensräumen.

Verbote

- Hunde unangeleint laufen lassen

- Lagern

Gebote

- kein Entfernen von Totholz

- Im  Waldrandbereich  an  Abbruchkante 
sind  Pflegemaßnahmen  für  Amphibien 
und Reptilien durchzuführen (Freistellen 
wärmebegünstigter  Saumbiotope  mit  
Rohbodenstellen, Erhalt und Wiederher-
stellung von Tümpeln)

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd ist der Einsatz von Jagd-
hunden zulässig.

2.7.16 Temporäre Festsetzungen

Für folgende, bereits unter Randnummer  
1.6  und  1.6.1  genannte  Flächen,  die  im 
Flächennutzungsplan und/oder  im Regio-
nalplan als Bauflächen dargestellt sind, er-
folgt  die  Festsetzung  als  geschützter  
Landschaftsbestandteil  nur  temporär.  Bei 
Rechtskraft eines Bebauungsplanes treten 
die Festsetzungen des Landschaftsplanes 
für  die  Bereiche,  für  die  im  Bebauungs-
plan keine Grün- oder Kompensationsflä-
che festgesetzt werden, außer Kraft.

Die Flächen sind in der Entwicklungskar-
te mit  dem Entwicklungsziel  6 bzw.  6.1 
dargestellt.

Dreigrenzen/Kämperbusch

Naurathssiepen (z.T.) 

Bereich für gewerbliche und industrielle 

Allgemeiner Siedlungsbereich
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3. Zweckbestimmung für Brachflächen gemäß § 24 LG NRW

In diesem Zusammenhang relevante Brachflächen sind im Geltungsbereich des Landschaftsplanes ‘Wup-
pertal Nord’ ausschließlich in den geplanten Naturschutzgebieten vorhanden. Die textlichen Festsetzungen 
und Erläuterungen zu den geplanten NSG treffen unter Gliederungspunkt 2.2 gegebenenfalls Aussagen 
zum Umgang mit Brachen, so dass an dieser Stelle auf zusätzliche spezielle Festsetzungen für Brachflä-
chen verzichtet wird. 

Im Rahmen von Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen gemäß § 26 LG NRW sollen an zwei Stellen gezielt 
Brachflächen geschaffen werden. Deren genaue Zweckbestimmung wird unter Gliederungspunkt 2.2 erläu-
tert.

4. Besondere  Festsetzungen  für  die  forstliche  Nutzung  gemäß  
§ 25 LG NRW in Naturschutzgebieten 

Textliche Festsetzungen Erläuterungen

4. Besondere  Festsetzungen  für  die  forstli-
che  Nutzung  gemäß §     25  in  Verbindung   
mit §     35 LG     NRW  

Die  Festsetzungen  nach  § 25  LG NRW 
sind  bei  der  forstlichen  Bewirtschaftung 
der Waldflächen zu beachten.

Auf  die  Vorgaben  und  Regelungen  vor-
handener  Betriebspläne  und  Betriebsgut-
achten wird hingewiesen.

Die  untere  Forstbehörde  überwacht  die 
Einhaltung der Ge- und Verbote. Sie kann 
im  Einvernehmen  mit  dem  Oberbürger-
meister  der  Stadt  Wuppertal  als  untere 
Landschaftsbehörde gemäß § 35 LG NRW 
die erforderlichen Anordnungen treffen.

Die  Abgrenzungen  und  die  Kennzeich-
nungen  der  besonderen  Festsetzungen 
für  die  forstliche  Nutzung  sind  aus  der 
Festsetzungskarte zu entnehmen.

Nach  § 25  LG NRW  kann  der  Land-
schaftsplan in Naturschutzgebieten nach 
§  20  und  geschützten  Landschaftsbe-
standteilen nach § 23 LG NRW

- für Erstaufforstungen und für Wieder-
aufforstungen bestimmte Baumarten 
vorschreiben oder ausschließen

 sowie

- eine  bestimmte  Form  der  Endnut-
zung untersagen.

Die  besonderen  Festsetzungen  für  die 
forstwirtschaftliche Nutzung gemäß § 25 
LG NRW wurden bereits in den allgemei-
nen und besonderen Ge- und Verboten 
für die Naturschutzgebiete eingearbeitet
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5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen gemäß § 26 
LG NRW

5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs  -  
maßnahmen gemäß §     26     LG     NRW

Die  Entwicklungs-,  Pflege-  und  Erschlie-
ßungsmaßnahmen sind durchzuführen.

Der  Landschaftsplan  hat  die  Entwick-
lungs-,  Pflege-  und  Erschließungsmaß-
nahmen festzusetzen,  die  zur  Verwirkli-
chung der Ziele nach § 1 LG NRW und 
zu  den  Entwicklungszielen  nach  § 18 
LG NRW  sowie  zur  Erreichung  des 
Schutzzwecks der nach den §§ 19 bis 23 
LG NRW besonders 

zu  schützenden  Teile  von  Natur  und 
Landschaft erforderlich sind (vgl. Grundl-
agenteil).

Hierunter fallen insbesondere die

1. Anlage, Wiederherstellung oder Pflege 
naturnaher Lebensräume,

2. Anlage,  Pflege oder Anpflanzung von 
Flurgehölzen,  Hecken,  Bienenweide-
gehölzen,  Schutzpflanzungen,  Alleen, 
Baumgruppen und Einzelbäumen,

3. Herrichtung  von  geschädigten  oder 
nicht  mehr  genutzten  Grundstücken 
einschließlich der Beseitigung verfalle-
ner Gebäude oder sonstiger störender 
Anlagen, die auf Dauer nicht mehr ge-
nutzt werden,

4. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Landschaftsbil-
des,  insbesondere  zur  Erhaltung  von 
Tal- und Hangwiesen sowie von Grün-
flächen in Verdichtungsgebieten und

5. Anlage  von  Wanderwegen,  Parkplät-
zen, Liege- und Spielwiesen.

Die  Durchführung  der  Maßnahmen,  die 
allgemeine  Duldungspflicht,  das  beson-
dere  Duldungsverhältnis  und  die  Maß-
nahmen der  Bodenordnung sind in  den 
§§ 36 bis 41 LG NRW geregelt.

Nach Möglichkeiten sollen dabei vertrag-
liche  Vereinbarungen  mit  dem Eigentü-
mer angestrebt werden.
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5.1 Anlage  oder  Anpflanzung  von  Flurgehöl-
zen,  Hecken,  Bienenweidegehölzen, 
Schutz  pflanzungen, Alleen, Baum  grup  pen   
und Einzelbäumen

Bei den Anpflanzungen sind in der Regel 
Gehölzarten der heutigen potentiellen na-
türlichen Vegetation des jeweiligen Land-
schaftsraumes zu verwenden. 

Um  ein  Anwachsen  der  Neupflanzungen 
nachhaltig  sicherzustellen,  müssen  über 
einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren nach 
der Anlage der Pflanzung

- die  Pflanzen  gegen  Wildverbiss  ge-
schützt werden und

- sich in der Neupflanzung entwickelnder 
Krautwuchs  mit  mechanischen  Mitteln 
niedrig gehalten werden.

Eine  Liste  der  für  den jeweiligen  Land-
schaftsraum zur Anpflanzung geeigneten 
Arten ist bei dem Oberbürgermeister der 
Stadt Wuppertal als untere Landschafts-
behörde der Stadt Wuppertal erhältlich.

 Die Anpflanzungen dienen der Anreiche-
rung der Landschaft mit gliedernden und 
belebenden  Elementen,  der  Erhöhung 
der landschaftlichen Vielfalt,  der  Einbin-
dung  von  Straßen  und  Wegen  in  die 
Landschaft,  der  Schaffung von  Lebens-
räumen für Pflanzen und Tiere und der 
Vernetzung von Biotopen.

Ausgefallene  Pflanzen  sind  durch  Neu-
pflanzungen zu ersetzen.

Auf § 47 Abs. 1 und 2 LG NRW wird hin-
gewiesen. Befreiungen richten sich nach 
den § 69 Abs. 1 LG NRW.

Im  einzelnen  sind  - unter  Zugrundele-
gung nachfolgend aufgeführter Kriterien - 
als Anpflanzungen vorgesehen:

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Nr. 2 LG NRW 
ist festgesetzt:

Die im Folgenden näher bezeichneten und 
in  der  Festsetzungskarte  in  ihrer  Lage 
festgesetzten  Anpflanzungen  (Ziffer 5.1.1 
bis 5.1.24) sind durchzuführen.

I. Lineare Landschaftselemente

Baumreihen:

a) Markierung und Betonung von Straßen 
mit Verkehrsfunktion,

b) Hervorhebung  einer  besonderen  Ge-
ländesituation,

c) Ergänzung  vorhandener  Baumsub-
stanz.

Gehölzstreifen, Feldhecken:

a) Ergänzung von vorhandenem Gehölz-
bestand (Vernetzungsfunktion),

b) Betonung von  Wegen mit  gleichzeiti-
ger  Abgrenzungsfunktion  zu  anderen 
Nutzungsformen  (z. B.  Acker  zu 
Gründland),

c) Gliederung  bzw.  Bereicherung  von 
weitläufigen Grünlandflächen,

d) Vernetzung von vorhandenem Gehölz-
bestand.
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Ufergehölze:

a) Optische Hervorhebung des Verlaufes 
von  Fließgewässern  als  landschaftli-
che Leitlinie,

b) Anreicherung  bzw.  Ergänzung  von 
vorhandener bachbegleitender Vege-
tation zur  Befestigung und Beschat-
tung des Gewässerlaufes.

II.  Punktuelle Landschaftselemente

Baumgruppen,  Feldgehölze,  Einzelbäu-
me:

a) Eingrünung von Hofanlagen,

b) Punktuelle Anreicherung weitläufiger 
Grünlandbereiche  (Trittsteinfunktion 
der Landschaftselemente) ,

c) Bereicherung  und  Gliederung  des 
Landschaftsbildes.

5.1.1 Anpflanzung einer Obstbaumreihe (unter-
schiedliche heimische Sorten,  Hochstäm-
me)  am  Weg  zwischen  ‘Schöllersheide’ 
und der Siedlung ‘Schöller’.

Die zu bepflanzende Strecke ist ca. 300 m 
lang.  Der  Pflanzabstand  zwischen  den 
Bäumen sollte maximal 20 m betragen, so 
dass mindestens 15 Obstbäume zu pflan-
zen sind.

5.1.2 Anpflanzung einer Obstbaumreihe (unter-
schiedliche  heimische  Sorten)  am  Weg 
nordwestlich der Siedlung ‘Schöller’.

Die zu bepflanzende Strecke ist ca. 460 m 
lang.  Der  Pflanzabstand  zwischen  den 
Bäumen sollte maximal 20 m betragen, so 
dass mindestens 23 Obstbäume zu pflan-
zen sind.

5.1.3 Anpflanzung eines winkeligen Gehölzstrei-
fens als Vernetzungs- und Gliederungsele-
ment sowie Erosionsschutz (heckenartige 
Struktur von mindestens 5 m Breite) zwi-
schen ‘Naurathssiepen’ und ‘Zum Löh’.

Die Länge des Gehölzstreifens beträgt ca. 
300 m.

5.1.4 Anpflanzung  einer  Baumreihe  aus  unter-
schiedlichen  heimischen  Baumarten  als 
Vernetzungs- und Gliederungselement auf 
dem Höhenrücken  zwischen  dem Eigen-
bachtal und Brucher Bachtal.

Die Baumreihe hat eine Länge von ca. 500 
m und soll bei einem maximalen Pflanzab-
stand  von  20  m  mindestens  50  Bäume 
umfassen.  Die  Baumartenwahl  soll  im 
Rahmen der Detailplanung für den in die-
sem Bereich vorgesehenen Naturlehrpfad 
vorgenommen werden.

5.1.5 Anpflanzung  eines  Gehölzstreifens  als 
Vernetzungs- und Gliederungselement so-
wie Erosionsschutz (heckenartige Struktur 
von mindestens 5 m Breite) am Oberdüs-
seler Weg (K22) östlich von ‘Wüstenhof’.

Die Länge des Gehölzstreifens beträgt ca. 
500 m.
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5.1.6 Anpflanzung einer Streuobstwiese aus un-
terschiedlichen heimischen Sorten südlich 
der  Hoflage ‘Hinterste Krieg’  in  Obensie-
beneick  am  Rand  des  geplanten NSG 
‘Hardenberger Bachtal.

Streuobstwiesen  bekommen  mit  zuneh-
mendem Alter nicht nur einen Nutzwert für 
die menschliche Ernährung, sondern ent-
wickeln sich außerdem zu wertvollen Le-
bensräumen  insbesondere  für  Insekten 
und  Vögel.  Die  Wiese hat  eine  Ausdeh-
nung von ca. 1. ha (entspricht ca. 25 Obst-
baumpflanzungen) und kann extensiv be-
weidet werden. Die Bäume sind entspre-
chend vor  Biss- und Kratzschäden durch 
Vieh zu schützen.

5.1.7 Anpflanzung einer Streuobstwiese aus un-
terschiedlichen heimischen Sorten und ei-
ner  Ufergehölzreihe  (Erlen,  Weiden, 
Eschen) am südlichen Oberlauf des Wolfs-
holzsiepen in Obensiebeneick im geplan-
ten NSG ‘Hardenberger Bachtal.

Streuobstwiesen  bekommen  mit  zuneh-
mendem Alter nicht nur einen Nutzwert für 
die menschliche Ernährung, sondern ent-
wickeln sich außerdem zu wertvollen Le-
bensräumen  insbesondere  für  Insekten 
und  Vögel.  Die  Wiese hat  eine  Ausdeh-
nung von ca. 1 ha (entspricht ca. 25 Obst-
baumpflanzungen) und kann extensiv be-
weidet werden. Die Bäume sind entspre-
chend vor  Biss- und Kratzschäden durch 
Weidetiere zu schützen. Auch die Bachu-
ferbepflanzung ist durch einen ca. 5m vom 
Bach entfernten Zaun zu schützen.

5.1.8 Anpflanzung  zweier  Gehölzstreifen  als 
Vernetzungs-  und  Gliederungselemente 
sowie Erosionsschutz (heckenartige Struk-
tur von mindestens 5 m Breite) im Bereich 
der  Hoflagen,  ‘Engelshaus’  und  ‘Jungen-
holz’  am nordöstlichen Rand des geplan-
ten NSG ‘Hardenberger Bachtal’.

Die Länge der Gehölzstreifen beträgt  ca. 
500 m.

5.2 Anlage  von  Wanderwegen,  Parkplätzen, 
Liege- und Spielwiesen

Im Zusammenhang mit der vorgeschlage-
nen Einrichtung eines Naturlehrpfades im 
Landschaftsbereich  westlich  von  Katern-
berg zwischen dem Eigenbachtal und dem 
Brucher  Bachtal  sind  infrastrukturelle  Er-
schließungsmaßnahmen (z.B.  Anlage zu-
sätzlicher Wanderwege) durchzuführen.

Der tatsächliche Umfang erforderlicher in-
frastruktureller  Erschließungsmaßnahmen 
kann  erst  im  Rahmen  der  Detailplanung 
des Naturlehrpfades ermittelt werden. Der 
Landschaftsplan  gibt  lediglich  den  Rah-
men für die sinnvolle Lage des Naturlehr-
pfades in einem vielfältigen, vergleichswei-
se naturnahen Landschaftsraum am Rand 
eines  relativ  dicht  besiedelten  Stadtteils 
vor.
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